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Philosophisch -P hilo logische Classe. 

Sitzung vom 6. März 1886. 

Herr Schöll hielt einen Vortrag: 

.Deber attische Gesetzgebung". 

Die Bestimmungen der athen ischen Verfassung, an welche 
während der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts die Ab-

änderung bestehender Gesetze und die bescheidene Möglich-
keit einer Fortbildnng der Gesetzgebung gebunden war, liegen 

uns im Wortlaut vor in zwei Einlagen der .Rede des Demo-
sthenes gegen Timokrates (§ 20- 23 u. § 33). Auch diesen 

Dokumenteu ist die Ungunst nicht erspart geblieben, welcher 
(Iie sämmtlichen den attischen Reden einverleibten Akten-

stücke verfallen ind: seit A. Westermann (Abhandlungen 

der K. Sächs. Gesellsch. d. Wis enschaften H . S. 7 ff., 47 ff.) 
in scharfer und eindringender Untersuchung ihre Unechtheit 
dargelegt hat, haben "ie kein en Vertheidiger gefunden. Wohl 

aber haben unsere Alterthumsforscber in beliebter Manier, 
was ihnen an dem Inhalt der Gesetze brauchbar schien, sich 
unbedenklich angeeignet , nicht ohne regelmässig erneuerten 

Protest gegen den ungeschickten .und unwissenden Fälscher. 
Dieser Inhalt mehr als die priucipielle Bedeutuug der Frage 

nach dem Ursprung und W erth solcher Einlagen , welcher 

wir heute weniger befangen und besser ansgeriistet gegen-
6* 
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überstehen, wird eine wiederholte Prüfung rechtfertigen, die 
den einzelnen Sätzen des überlieferten Textes folgend WeRter-
manns Kritik würdigen soll. 

1. Neu bestätigung der Geseb:e. (Dem. 24, 20 ff.) 

GeRetzesvorschläge oder Anträge auf Abänderung eines 
Gesetzes einzubringen ist in Athen nur im Anschluss an 
den eigenthümlichen zu Anfang jedes bürgerlichen Jahres 
stattfindenden Akt der 'Bestätigung der Gesetze' (E7TI'XßI(!O

'lOv/a VO/-llUV) zulässig: eine periodische Revision und Ergänz-
ung des Gesetzbuches, wie sie auch für andere griechische 
Verfassungen, freilich erst aus den letzten vorchristlichen 
.Jahrhunderten bezeugt ist. l

) 

Die Bezeichnung sn:tX8t(!o7:ov{a VO/-llUV entspricht nicht 
allein dem Wortlaut der Urkunde, 2) deren Inhalt sie aller-
dings nicht ganz erschöpft: sie findet ein pass8"ndes Seiten-

stück in der E7TtxEt(!07:o'JI;a 6(!X(uv, der in der Hauptversamm-
lung (xv(!ia i1xxA1)ula) jeder Prytanie vorgenommenen 'Neu-
bestätigung der Behörden', bei welcher die Gemeinde auf 
Grund vorgebrachter Beschwerden Suspemion von Beamten 

1) vopo')'eacp{at, VOPW1' (5toe{)WOt,: Korkyra C.I.G. 1845 v. 137 Ei 

M xa /JtOe{}WOt, ,WV vopwv ,),{vYJWt, ｷｾ｡ｶＬｷｬＧ＠ oE /JLOe{}w,ijee, ei, 7:01S 

VOfLOV, xa{)w, xa Mn ,0 aeyveLOv xete{l;ea{)at. Aetolien Le Bas-Wadd-
ington Asie min. 85, 19 "Onw, /Je xai ei, ,ov, vopov, xawxwew{)fj cl 
xa{}teeWOt, xai cl aovJ.[a, 7:OV, xawow{)evw, vopo')'eacpov, ｸ｡ｷｸｷ･ｻｾ｡ｴＬ＠

end xa aE vopoyeacp{at ,),{VWVWt, EV 7:OV, vopov, (vergl. BuH. de corr. 
hell. V S. 372 n. 3, 26). Anders die ausserordentliche Nomographie 
Polyb. XIII, 1. 

2) V gl. § 26 der Rede ,ij, ExxAYJo{a, ev fJ 7:OV, vopov, enexeteo-

ＷＺｏｶｾＨｊ｡ｵＮ＠ Die der Einlage im 'l'exte vorgesetzte Ueberschrift 'Entxeteo-

TOv{a vopwv ist durch den Einwand nicht anzufechten, dass 'die Ge-
setze unseres Wissens im Einzelnen keine besonderen Ueberschriften 
führten' (Westermann S. 10). Das' sachgemässere' Nopot geringer 
Handschriften 'ist lediglich aus den unmittelbar vorhergehenden 
Schlussworten des Redners wiederholt. 

I 
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vorbehaltlich der richterlichen Entscheidung verfügen kann. 
Es i"t wohl zu beachten, dass der Inhalt des Dokuments aus-
"chliesslich die Rolle der Ekklesia bei vorzunehmenden 
Gesetzreformen und die Grenze ihrer Mitwirkung betrifft. 

1. 'En;' oe ＧｦＱｪｾ＠ ｬ｛ｑＨＧ［ｮＩｾ＠ ｲ｣ｑｶＭＬ［｡ｖｅＧ｡ｾ＠ 'fij haexeX'f'll sv 'fl[l 
.i: ' 1 .i: ' ''/: ,- /: 1 , ｾＭ
u'Yj!/(P, E1lEWClV Ev",fj7:al ° X1jQV"" E1ClXEIQ0'fOVlaV J/ OIEIV '{lUV 

VO!IW/J, 1fQW'fOV !t€P [7TEQt] HUV {JOVAEV7:IXWV, OE(nEQo/J oe HUV 

XOtV(r)V, elTu ｯｾ｜＠ xetV7:at Ｇｃｯｩｾ＠ ElIvta ￤ｾｘｏｖＨ｝ｬＱｊＬ＠ el,,;a ＧｬＨｾｖ＠ ällwv 
6QX(uv. 

In dem Datum, dem 11. Tag der 1. Prytanie, meinte 
Westermann nur eine missverständliche Verallgemeinerullg 
des in der Rede vorliegenden bestimmten Falls wahrzunehmen 
'§ 2.... "" ... ')' ') '" \ I 1 , ( b 'f"lg ｣ｘｘｎｉｗｬ｡ｾＬ＠ EV Tl ＷＺＰｖｾ＠ VO!wvg EnEXEIQ07:01l'luale, 

ｯｶｵｦｪｾ＠ EvOEXa'f'll 7:0V 'EXa'fO!ltJau)jvog W)VOr;, oWOExeX'f'll 'rov 

VO!WV ｅｬ｡ｾｶ･ｙＩＨｅｐＩ［＠ er zweifelte, ob der Termin der betI'effen-
den Versammlung bei der Beschaffenheit des attischen Ka-
lenders gen au fixirbar und ob er in dem Gesetz fixirt, nicht 

angemessener etwa durch ein 7:fi ＢｖＨＡＯＮｾ＠ ･ｘｸａｦｪｵＧｾ＠ bezeichnet 
war. Solche Zweifel müssen heute vor der Sprache der In-
schriften verstummen, die Westermann noch nicht zu Rathe 
ziehen konnte. Die Daten der Volksbeschlüsse ergeben, dass 
die erste Versammlung des .Jahres regelmässig auf den 
11. Tag der 1. Prytanie, den 11. des Hekatombaion fiel. 
Dass diese erste Versammlung der Bürgerschaft, die übrigens 
nicht die xve1a SxxAfjula der Prytanie, sondern von dieser 
zu unterscheiden ist, zu den wenigen gesetzlich an den be-
stimmten Tag gebundenen Volksversammlungen des attischen 
Jahres gehörte, lässt sich aus unserer Urkunde entnehmen. l

) 

1) A. Reusch De diebus contionum ordinariarum apud ａｴｨ･ｮｩ･ｮＸ･ｾ＠
(Diss. lJhil. Argentor. II[, 1880) p. 57. 95. Der 11. Prytanietag ist 
[tuch sonst für Gemeindeversammlungen herkömmlich: das. p. 56. 
Anderwärts ist die erste Versammlung jedes Monats auf den be-
ｾｴｩｮｬｬｮｴ･ｮ＠ 'rag fixirt. wie zu Iasos auf den 6. Monatstag (Böckh zu 
().I.G. 2671, ､･［Ｇｾ･ｮ＠ Beobachtung .jetzt urkundlich bestätigt wird durch 
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Die folgende Aufzählung 7Cflc1n;ov /-l8J1 7H3fll 7:WJI {lov),ev

nxwJI -- e1ra n;;JI äAAWJI aflxwJI leidet an einer syntaktischen 
ｽｩｾｯｲｭｬｯｳｩｧｫ･ｩｴＬ＠ die weder mit einer angeblichen 'Kürze des 
Gesetzgebers' entschuldigt, noch auf Rechnung eines unge-
schickten Compilators gesetzt werden darf. Durch Einfüg-

. ung von 7[EflL vor 7:WJI XOll'WV mit der zweiten Handschriften,-
klasse, und vor nuv alAwv aflXluJI mit Hieronymus Wolf würde 
der Fehler nur vergrössert: ehen die Präposition ist nach E1Tl
XE1 fl07:0Jliav 7COH!iJl UVJI VOfl()JI unerträglich. Nur appositionell 
zu UUJI JlO/-lW/I lassen sich die Genitive UU'/I (loVAEvuxivJI und 
ni/JI XOlJlW'/I verstehen, als Gegenstände der Epicheirotonie: ent-
sprechend heisst es gleich wieder Elm 7:(7J1 AOtnwJI xaux7:avnx. 

An dasselbe 7:W'/I VO/-lWJI knüpft nach der umschreibenden 
Wendung El7:a ß'i - aflXOvalv das letzte Glied wieder an: 
el7:a uiw äAAWV aflXluJI statt des streng genommen erwarteten 
el7:a 7:WV 7:WV aÄÄwJI aflxwv. 1 ) 

das sicher nach Iasos zu verweisende Dekret BuB. de corr. hell. VIII. 
1884. S. 219 exaawv (l'l}jJo, 8X'rJ [aTa(lijJov xat Tal, [äUat, exxA'I}]alat,.) 

1) Die Neigung, beim Zusammentreffen zweier gleichlautender 
Formen des Artikels die eine wegzulassen, ist aus Platon bekannt. 
(Protag. p. 310 e W, ov,' ajJ ,WjJ e(lW1J bull:n:ot(lt ov{jejJ ol,re ,W1J eplAoJJ' 

neben p. 311 d, 316 b; mehr Bekker Homer. Blätter I 315), scheint aber 
auch der offiziellen Sprache nicht fremd zu sein. Thuk. V 77, 4 
:n:eei {je -rw alt» aV(law, bedarf es schwerlich des von v. Herwerden 
und Kirchhoff vor aV,uaw, eingefügten Artikels. Auch der Titel 
Ta(llat ,WjJ äUü)jJ {}ewjJ ist im Grunde eine Abbreviatur neben Ta/dat 
-rWjJ ,ij, 'A{}'I}'/lala, (oder ,ij, {}eov); vgl. g. Timokr. 136. - Eine Aen-
derung an unserer Stelle vorzunehmen ist nicht gerathen. Gegen die 
anscheinend einfachste, ,WjJ jJO(lwjJ vor ,WjJ äUwjJ dexwjJ einzusetzen, 
spricht die Häufung der Genitive, die der Verfasser des Gesetzes bei 
dem vorhergehenden Satzglied durch Umschreibung vermieden hat. 
Noch weniger empfiehlt sich die Korrektur Tat, äUat, dexat<; für ,Wl' 

äUwjJ dexW1J J oder die Streichung von dexwjJ und Beziehung von 
rWjJ äUwjJ auf j'o(lwjJ, wobei die herkömmliche Gegenüberstellung auf-
gehoben würde (z. B. Andok. 1, 79 wv, ｻｨＨｊｦｾｯｻｽｩｭ＼［＠ xat r(k äUa, 
dexa,). 

ｉｾﾷﾷＭ

I 
ｾ＠
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Gewichtigere Bedenken scheint der Inhalt, die Classi-
fication der Gesetze zu rechtfertigen. Dieselbe muss selbst-
verständlich die Gesammtheit der bestehenden Gesetze be-
greifen: wie wäre diese aber mit den vier Kategorien der 
JlO/-lOl {lovAev7:lxoi, xOlJloL (wie man auch diesen Ausdruck 
verstehen wolle), JlOftOl 7:WJI EV'/IEa aflxovZ"wJI und ｾﾷｗｊｉ＠ aAAwv 

aflxwJI erschöpft ? 'Wo bleiben (fragt Westermann 8. 14) die 
Gesetze über die Gerichtsordnung, wo die übel' die Rechts-
verhältnisse der Staatsangehörigen? Und wollte man auch 
zur Noth die ersteren mit Rücksicht auf die Volksgerichte 
mit unter die zweite, die letzteren als an die Hegemonie der 
Behörden geknüpft unter die dritte und vierte Classe bringen, 
wiewohl dies immer eine ziemlich starke Zumuthung sein würde, 
so fehlten doch mindestens die Cultgesetze, welche sich unter 
keine jene)' Classen vernünftiger Weise subsumiren lassen. 
Es gebricht sonach ai esel' Classification an allem Princip. 
. . . . Iheilich hatte auch Solon seine Gesetze ganz anders 
classificirt: er theilte sie ein in 1tOAI7:lXOL VO/-lOI, JlO/-lOl lfe(!L 

7:WJI toU()7:lXW'/I und JlO/-lOI neel 7:WV ｩ･ｦｬｬｾｶＬ＠ und diese Classi-
fication ist in der That, wie man auch immer das Material 
der beiden ersten Classen unter dieselben vertheilen möge, 
erschöpfend. 

Indess diese angeblich solonische Anordnung der Ge-
setze steht auf schwächsten Füssen. Ihre einzige Quelle ist 
die aus einem A tticisten-Lexikon im Scholion zu Platons 
Politikos p. 298 d (Schol. p. 373 Bekk. und bei Photios 
u. d. W. xVfl{lel(;) und in wenig abweichender Fassung 
bei Ammonios p. 18 Valck. und Thomas Magister p. 36 R. 
wiederholte Angabe über den Unterschied zwischen den solo-
nischen Kyrbeis und Axones, welche jenen die öffentlich-
rechtlichen und sacralrechtlichen, diesen die privatrechtlicheil 
Bestimmungen zutheilt. 1) Eine ebenso zuversichtliche als 

1) Schol. Plat. u. Phot. xve- Ammonios (verkürzt Thom. 
ßet,' reIY0)J'Ot :n:b'axN; (rel)'W1!Ot Mag.) ￤ｾｯｪｊ･Ｌ＠ xat Xl'eßU<; {jtarpi-
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7:WJI toU()7:lXW'/I und JlO/-lOI neel 7:WV ｩ･ｦｬｬｾｶＬ＠ und diese Classi-
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Indess diese angeblich solonische Anordnung der Ge-
setze steht auf schwächsten Füssen. Ihre einzige Quelle ist 
die aus einem A tticisten-Lexikon im Scholion zu Platons 
Politikos p. 298 d (Schol. p. 373 Bekk. und bei Photios 
u. d. W. xVfl{lel(;) und in wenig abweichender Fassung 
bei Ammonios p. 18 Valck. und Thomas Magister p. 36 R. 
wiederholte Angabe über den Unterschied zwischen den solo-
nischen Kyrbeis und Axones, welche jenen die öffentlich-
rechtlichen und sacralrechtlichen, diesen die privatrechtlicheil 
Bestimmungen zutheilt. 1) Eine ebenso zuversichtliche als 

1) Schol. Plat. u. Phot. xve- Ammonios (verkürzt Thom. 
ßet,' reIY0)J'Ot :n:b'axN; (rel)'W1!Ot Mag.) ￤ｾｯｪｊ･Ｌ＠ xat Xl'eßU<; {jtarpi-
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haltlose Aufstellung, deren Verkehrtheit schon die Paar er-
haltenen Citate der Axones darthun. Die Ordnung der Ue-
setze nach den gesonderten Materien Staatsrecht (soweit 
dasselbe in der Gesetzsammlung Aufnahme fand), Privat-
recht, Sacralrecht wUrde dem athenischen Gesetzgeber ein 
systematisches Verfahren zumnthen, fUr welches ihm die BB-
dingungen in der Zeit und der Rechtsbildung fehlten. Sie 
ist fUr Athen auch um deswillen nicht denkbar, weil hier 
zu allen Zeiten die Organe des Staates fUr diese verschiedenen 
Rechtsgebiete nicht verschiedene, sondern wesentlich die-
selben WareIl. 

Unverkennbare Spuren fuhren darauf, datl:> gerade diese 
Organe der Gemeinde, die Behörden, fUr die Gesetllsanllnlung 
das ordnende Princip geboten haben. 

Die unschätzbaren BruchstUcke altattischer Cultusord-
nungen über Mitwirkung einzelner Demen bei Gemeindefesten, 
welche Polemon und andere Antiquare zur Erklärung des Be-
griffes naeaalTO(; ausgeschrieben haben, geben sich als Citate 
aus den 'Gesetzen (oder (dem Gesetz') des Archon König' (01 TOU 

flaatUw(; YO/lOt oder 0 TOU flaatJ..iw(; yO!Wr;). I) Preller hat 

:n:{vmtel; oi xveßet, Schol.), EV 0[, oE 

:n:eei TWV leewv VOflOt eyyeyeaflfli-

VOt iJaav xai 01 (ot fehlt im Schol.) 
:n:oJ..mxo{· a;ove, (Je uleaywVOt, ev 

Orq oi JlE(!t nov ｬｾｴＨｪＩｵｸｷｶ＠ . (xat a.1;o-
peq (je BxuÄov'V'ro oi JlEet To.)'I.' l(juu-

eOVOlV . o[ pep a;oveq tjaav TETf!a

YWVOt, o[ (je )t11eßElq r:f!{YW)'OI, xat 

oE flip ä1;oveQ elxov ｲｯｶｾ＠ ＱＨｪｉｏＩｵｸｯｴＢｾ＠

vOflov, syyeyeaflfti,.Qt." oE (J;: x'l;e-

ßet, (J'7floaiov, V(;fl0l', xai Eeeo-

:n:oda, (so mit Thom., (J'7ftQoiac; 

TlXWV exovue; TOV, vOflove; [xai] ieeo:n:odae; Amm.) xai el' TI {ul!ov 

TeTeaywVOt Phot.) Tlvee; (Je a(Jtatpoea TOtoVTOV. 

TaVTa tpaaIV (der letzte Satz fehlt 
bei Phot.) 

1) Athenaeus VI p. 234 f, 235 c ff. Aus derselben Quelle Pollux 
VI 35 und Photios u. d. W. :n:aeaatTOt (lückenhaft bei Hesych. u. d. 
W.), gleichfalls mit Bezugnahme auf den VOftoe; TOV ßaat}.iwq. Dieselbe 
Bezugnahme ist nur durch die Schuld des Excerptors unterlassen bei 
A th. p. 235 a xai eefliawv (J' ev IiaJ..J..'7vi(Jt . 'emfleAeia{)at (Je Tal' ßaatJ..ia 

Tal' aei ßaat),eIJOI'Ta (xai wI'e; aexovraq> - diese Worte sind ein zu-
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wegen dieser Bezeichnung dem Archon König ein SatzulJgsrecht 
zugeschrieben (Polemon. S. 118), von dem die attische Ver-
fassung nichts weiss. Es liegt auf der Hand und wird 
durch den Inhalt der Bestimmungen bestätigt, dass nicht 
vom König gegebene oder vorgeschlagene Gesetze gemeint 
sind, sondern Gesetze, deren Handhabung dem Archon König 
obliegt, die er anzuwenden, deren Befolgung er zu über-
wachen hat. Das wäre also die Rubrik für die Cultgesetze, 
die Westermann in der Classification unserer Urkunde ver-
misste. 

Aus dem er s t e n tlolonischen Axon kennen wir zwei Para-
graphen: den einen, welcher die Ausfuhr aller Bodenerzeug-

nisse ausseI' Oliven untersagte und dem ersten Archon (bei 
100 Drachmen Strafe im Unterlassungsfall) feierliche Plüche 
gegen den Zuwiderhandelnden vorschrieb; den andern Uber den 
Unterhalt, welcher den Wittwtm und Waisen Seitens der Ver-
mögensverwalter zu gewähren ist. l ) 'Vie konnten zweI so 

fügen, vgl. p. 235 c und 234 f 
- \ \' '\ "'" \ 1-' flWV :n:eoaateWVTai xat TOV, yeeovTa, xat Tae; yvvatxa, Ta, :n:eWTo:n:oaete; : 

richtig bestimmt durch Pollux Hf 39 ｾ＠ (Je EX :n:al!{)e,,[a, Tlvi Y'7flaflsV'7 

:n:eWTO:n:oate; ExaJ..ei'To· yiyea:n:Tat (Je TOvvofla e,' Hp TOV ßaatJ..swe; 

1'0 fl (p. Die Zusammengehörigkeit dieser Stellen durfte v. Wilamowitz 
(Commentariolum gramm. Greifsw. Lectionsverz. 1879/80 S. 9) nicht 
bestreiten. Seine Aenderung {}iafltoV statt eefliawv gibt an Stelle 
des allerdings unbekannten Autors ein räthselhaftes Citat. Eine 
'Satzung im Gehiet von Pallene': der Ausdruck wäre so auf-
fallend wie die gewählte Form {)safltOv selbst. Und dass in der 
'l'hat eine lex regia vorliegt, beweist auch ohne Pollux' Zeugniss 
der Wortlaut aufs Unzweideutigste. Aehnlich finden sich auch sonst 

Citate aus Urkunden unter dem Namen des Gewährsmanns ange-
führt: Photios u. d. W. 6eyewvee;, Harpokration u. d. W. ,JavTO(J{xat, 

Schol. Aristoph. Vögel 1540. 
1) Plutarch Sol.24 Twv (Je ｙｉｖｯｬｾｩｬｊｷｶ＠ (JtafJeatv :n:eo, ;ivot·, eA.a{ot' 

flovol' e(Jwxev, aJ..J..a (J' e;ayetV exwJ..vae, xai xaux '(wv s;ayovrwlJ aeaq 

TOV aexOVTa :n:oteia{}at :n:eoaira;ev, 1} exdVetV aVTov exaTov (JeaXflae; ele; Ta 
(J'7ftOOlOl" xai :n: e w T ° e; a; w v eaTt" <5 TOVTOV :n:eetixwv rov VOflo," 
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disparate Gegenstände sich auf derselben Gesetzestafel zu-
sammenfinden? Unter der Rubrik der )'O!lOt 7:0:;; aeXOJl7:0;;: 

das Verbindungsglied bildet der erste Are ho n, zu dessen 
Amtspflichten, wie jene Flüche gegen die Exportirenden, so 
die öffentliche Fürsorge für die Wittwen und Waisen und 
Ueberwachullg der Vormünder gehörte. I) 

In den Amtslokalen des Markts wurden die Gesetze 
aufbewahrt. 'In das Rathhaus und auf die Agora' sollten 
sie (nach dem Bericht in Anaximenes' Philippica) von ihrem 
ursprünglichen Standort auf der Burg durch Ephialtes ver-
setzt worden ｳ･ｩｮＮｾＩ＠ Diesem wohl nicht tendenzfreien Bericht 

Harpokration u. d. W. oho • .... oho. xaAsirat ｾ＠ lit110ftiYrJ neooo11o. 

SI. ｔ･ｏ｣ｰｾｹ＠ rai. ｲｖＡＧ｡ｴｾｩＬＮ＠ ｾ＠ Toi. oecpayoi., w. ｅｾ＠ aUow fta{}si,' BOU xai 

ex TOV ｾｯａｷＬＧｯＮ＠ neWTOV ｡ｾｏｪＧｯＮ＠ xai EX Tij.'AewwdAOV.'A{}rJyalwy 

noAtula •. - Der neww. ｡ｾｷｹ＠ Drakons über Todtschlag C.LA.l 61 ge-
hört nicht hierher. Diese Ziffer auf Solons Gesetzgebung zu beziehen, 
wie man allgemein mit U. Köhler (Hermes II S. 30) thut, verbieten die 
im Vorstehenden zusammengestellten ｚ･ｵｧｮｩｳｾ･Ｎ＠ Um so weniger lohnte 
sichs, die alte recht unfruchtbare Controverse aufzuwärmen. ob Solon 
die betreffenden Satzungen seines Vorgängers seinem Codex einver-
leibt oder als besonders paginirte Abtheilung vorangestellt habe 
(Philippi Areopag und ｉ＼ｾｰｨ･ｴ･ｮ＠ S. 354 ff.). Man wird der richtigen 
Auffassung von dem Verhältniss der beiden Gesetzgeber und von dem 
Charakter des solonischen Codex näher kommen, wenn man anerkennt, 
dass Drakons {Jwftol so gut wie Solons YO,UOt auf Axones standen, und 
dass die beibehaltenen Gesetze Drakons niemals einen Bestandtheil 
der Gesetzgebung Solons gebildet, sondem unabhängig von derselben 
fortbestanden haben. 

1) Gesetz bei Demosth. 48, 75. Pollux VIII 89. 
2) Didymos bei Harpokration u. d. W .. ,) xaTw{JI3" ｙｏＯｾｏｱ＠ (nahezu 

gleichlautend in dem von Blass veröffentlichten Bruchstück eines TJexi-
kon zu Demosth. Aristocratea, Hermes XVII S. 152; kürzer bei Pollux 
VIII 128) ｾ＠ End (cplJOt) Wt,. ｡ｾｯｹ｡ｱ＠ xai will; xveßstq ayw{}sy EX Tijq 

ＦＮｸ･ｯｊｬＶＱｇｷｾ＠ ｅｬｾ＠ TO ßO'lI) .. ･ｖｬｾ･ｬｏｊＧ＠ ",at ｔｾｖ＠ ayoeU1J /-lfr:ea7:1]aEV 'Eq;u!tl
Hlq, &k CP'YJoty Ｇａｹ｡ｾｴｦｴｩｙｉＷｱ＠ e,. <PtAmmxoi.. Die auf diese Nachricht 
gebaute widersinnige Erklärung des Ausdrucks Dem. 23, 28 ,) xaTw_ 

{}SY yoftOq fällt lediglich dem Didymos zUIf Last und darf nicht 
als Quelle der Nachricht selbst gelten (anders Köhler Hermes VI 

ｾ＠
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I 
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SchülI : Ueoel' ＨｴｴｴｩＮｾ｣ｨ･＠ (fesclzycilltn!!. Hl 

steht Al'i"totele,,' ungleich schwerer wiegendes ｚ･ｵｧｬｬｩｳｾ＠ gegen-
über, nach welchem die Kyrbeis von Haus aus in der Königshalle 
am Markt ihren Platz gefunden hatten. l ) Bei der neuen Codi-
fication, die im letzten Jahrzehnt des fünften Jahrhuuderts 
wiederholt in Angriff genommen und 403 zum Abschluss 
gebracht wurde, war gleichfalls die Königshalle zur Auf-
nahme der sanktionirten Gesetze bestimmt, 2) wie für die 
Ausstellung der Gesetzentwürfe der Platz bei der Statuen-
gruppe der Eponymoi vor dem Bureau des eponymen Archon. 

Daneben müssen aber auch den einzelnen Behörden Ab-
schriften der ihren Amtskreis betreffenden Gesetztitel zu Ge-
bote gestanden haben. Bei jener Revision im Jahr 403 
hatte der Redactionsausschuss die ausgearbeiteten Gesetzent-
würfe vor der Bestätigung durch den gesetzgebenden Körper 
den Behörden zu übergeben, offellbar um denselben eine 
controlirende Mitwirkung auf Grund der ihnen zugänglichen 
Akten zu ermöglichen. 5) Auch die mit Ausfertigung der 

S.98 Anm.2). Pollux' Variante eiq Ta neVTa,JStO" xai ｔｾｹ＠ drOeClY 
"sTEx°ftI01'J'YJ0m, ist durch Einwirkung der bekannten Angabe Pole-
mons hervorgerufen, dass solonische Originale der Axones noch zu 
seiner Zeit im Prytaneion bewahrt wurden (Harpokrat. u. d. W. ｡ｾｯｙｴ［＠
vgl. Plutarch Sol. 25; Pausan. I 10, 3). Dass Solon selbst sie dort 
aufgestellt habe, meint. Köhler a. a. O. 

1) Harpokration u. d. W. xveßet • .... 'AetOwTiA'YJ;; 11' 8'1' Ttl 

'A{}'YJyalwy :JfoAtTdq cprJoly' 'dyarealpayU;; 111,; wll;; yoftOV;; d;; wv;; xveßetq 

BOT'YJoay 8'1' Ttl owij. Tfi ßaOtAdrl. V gl. Plutarch Sol. 25 xai :JfeOO-

'YJroeev{}rJoay, w. 'AewWdA'YJ;; cp'YJol, xveßet •. v. Wilamowitz, Aus Kyd-
athen S. 208. K. Lange's Versuch, die Zeugnisse zurechtzulegen 
(Haus u. Halle S. 87 fg.), verträgt keine Kritik. 

2) Teisamenos' Dekret von 403 bei Andokides 1. 84 Tm',;; 11e 

xveovftiyov. TWY yoftOJI' d'JareacpetY Ei;; Tal' wixoy 11'a:JfSe :JfeOUeOy 

dyereacprJ0aYJ d. i. si. ｔｾｹ＠ oway nach des Redners Umschreibung 85 
und 82. Die 409/8 gefertigte Copie von Drakons Gesetz C.I.A. I 61 
aufgestellt neoo{}ey Tijq OTOUq Tij. ßaotAsla;;. 

3) Teisamenos' Psephisma: ,):JfOOWY /)' ay :JfeQolJl" , o[ nel/UE1'01 

YOfw{}iTat V:JfO Tijq ßovAij;; amreacpOYU;; e,. OUyt(Jty 8xTt{}iYTWIJ :;ceoorh 
TWY ＧｅｮｷｹｶＯｾｷｹ＠ (:Jfeo. wv;; enwyvftov. die Handschrift) OXO:Jfety up ßov-

,/ 
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sammenfinden? Unter der Rubrik der )'O!lOt 7:0:;; aeXOJl7:0;;: 

das Verbindungsglied bildet der erste Are ho n, zu dessen 
Amtspflichten, wie jene Flüche gegen die Exportirenden, so 
die öffentliche Fürsorge für die Wittwen und Waisen und 
Ueberwachullg der Vormünder gehörte. I) 

In den Amtslokalen des Markts wurden die Gesetze 
aufbewahrt. 'In das Rathhaus und auf die Agora' sollten 
sie (nach dem Bericht in Anaximenes' Philippica) von ihrem 
ursprünglichen Standort auf der Burg durch Ephialtes ver-
setzt worden ｳ･ｩｮＮｾＩ＠ Diesem wohl nicht tendenzfreien Bericht 

Harpokration u. d. W. oho • .... oho. xaAsirat ｾ＠ lit110ftiYrJ neooo11o. 

SI. ｔ･ｏ｣ｰｾｹ＠ rai. ｲｖＡＧ｡ｴｾｩＬＮ＠ ｾ＠ Toi. oecpayoi., w. ｅｾ＠ aUow fta{}si,' BOU xai 

ex TOV ｾｯａｷＬＧｯＮ＠ neWTOV ｡ｾｏｪＧｯＮ＠ xai EX Tij.'AewwdAOV.'A{}rJyalwy 

noAtula •. - Der neww. ｡ｾｷｹ＠ Drakons über Todtschlag C.LA.l 61 ge-
hört nicht hierher. Diese Ziffer auf Solons Gesetzgebung zu beziehen, 
wie man allgemein mit U. Köhler (Hermes II S. 30) thut, verbieten die 
im Vorstehenden zusammengestellten ｚ･ｵｧｮｩｳｾ･Ｎ＠ Um so weniger lohnte 
sichs, die alte recht unfruchtbare Controverse aufzuwärmen. ob Solon 
die betreffenden Satzungen seines Vorgängers seinem Codex einver-
leibt oder als besonders paginirte Abtheilung vorangestellt habe 
(Philippi Areopag und ｉ＼ｾｰｨ･ｴ･ｮ＠ S. 354 ff.). Man wird der richtigen 
Auffassung von dem Verhältniss der beiden Gesetzgeber und von dem 
Charakter des solonischen Codex näher kommen, wenn man anerkennt, 
dass Drakons {Jwftol so gut wie Solons YO,UOt auf Axones standen, und 
dass die beibehaltenen Gesetze Drakons niemals einen Bestandtheil 
der Gesetzgebung Solons gebildet, sondem unabhängig von derselben 
fortbestanden haben. 

1) Gesetz bei Demosth. 48, 75. Pollux VIII 89. 
2) Didymos bei Harpokration u. d. W .. ,) xaTw{JI3" ｙｏＯｾｏｱ＠ (nahezu 

gleichlautend in dem von Blass veröffentlichten Bruchstück eines TJexi-
kon zu Demosth. Aristocratea, Hermes XVII S. 152; kürzer bei Pollux 
VIII 128) ｾ＠ End (cplJOt) Wt,. ｡ｾｯｹ｡ｱ＠ xai will; xveßstq ayw{}sy EX Tijq 

ＦＮｸ･ｯｊｬＶＱｇｷｾ＠ ｅｬｾ＠ TO ßO'lI) .. ･ｖｬｾ･ｬｏｊＧ＠ ",at ｔｾｖ＠ ayoeU1J /-lfr:ea7:1]aEV 'Eq;u!tl
Hlq, &k CP'YJoty Ｇａｹ｡ｾｴｦｴｩｙｉＷｱ＠ e,. <PtAmmxoi.. Die auf diese Nachricht 
gebaute widersinnige Erklärung des Ausdrucks Dem. 23, 28 ,) xaTw_ 

{}SY yoftOq fällt lediglich dem Didymos zUIf Last und darf nicht 
als Quelle der Nachricht selbst gelten (anders Köhler Hermes VI 

ｾ＠

.. 
I 

I 
1 

SchülI : Ueoel' ＨｴｴｴｩＮｾ｣ｨ･＠ (fesclzycilltn!!. Hl 

steht Al'i"totele,,' ungleich schwerer wiegendes ｚ･ｵｧｬｬｩｳｾ＠ gegen-
über, nach welchem die Kyrbeis von Haus aus in der Königshalle 
am Markt ihren Platz gefunden hatten. l ) Bei der neuen Codi-
fication, die im letzten Jahrzehnt des fünften Jahrhuuderts 
wiederholt in Angriff genommen und 403 zum Abschluss 
gebracht wurde, war gleichfalls die Königshalle zur Auf-
nahme der sanktionirten Gesetze bestimmt, 2) wie für die 
Ausstellung der Gesetzentwürfe der Platz bei der Statuen-
gruppe der Eponymoi vor dem Bureau des eponymen Archon. 

Daneben müssen aber auch den einzelnen Behörden Ab-
schriften der ihren Amtskreis betreffenden Gesetztitel zu Ge-
bote gestanden haben. Bei jener Revision im Jahr 403 
hatte der Redactionsausschuss die ausgearbeiteten Gesetzent-
würfe vor der Bestätigung durch den gesetzgebenden Körper 
den Behörden zu übergeben, offellbar um denselben eine 
controlirende Mitwirkung auf Grund der ihnen zugänglichen 
Akten zu ermöglichen. 5) Auch die mit Ausfertigung der 

S.98 Anm.2). Pollux' Variante eiq Ta neVTa,JStO" xai ｔｾｹ＠ drOeClY 
"sTEx°ftI01'J'YJ0m, ist durch Einwirkung der bekannten Angabe Pole-
mons hervorgerufen, dass solonische Originale der Axones noch zu 
seiner Zeit im Prytaneion bewahrt wurden (Harpokrat. u. d. W. ｡ｾｯｙｴ［＠
vgl. Plutarch Sol. 25; Pausan. I 10, 3). Dass Solon selbst sie dort 
aufgestellt habe, meint. Köhler a. a. O. 

1) Harpokration u. d. W. xveßet • .... 'AetOwTiA'YJ;; 11' 8'1' Ttl 

'A{}'YJyalwy :JfoAtTdq cprJoly' 'dyarealpayU;; 111,; wll;; yoftOV;; d;; wv;; xveßetq 

BOT'YJoay 8'1' Ttl owij. Tfi ßaOtAdrl. V gl. Plutarch Sol. 25 xai :JfeOO-

'YJroeev{}rJoay, w. 'AewWdA'YJ;; cp'YJol, xveßet •. v. Wilamowitz, Aus Kyd-
athen S. 208. K. Lange's Versuch, die Zeugnisse zurechtzulegen 
(Haus u. Halle S. 87 fg.), verträgt keine Kritik. 

2) Teisamenos' Dekret von 403 bei Andokides 1. 84 Tm',;; 11e 

xveovftiyov. TWY yoftOJI' d'JareacpetY Ei;; Tal' wixoy 11'a:JfSe :JfeOUeOy 

dyereacprJ0aYJ d. i. si. ｔｾｹ＠ oway nach des Redners Umschreibung 85 
und 82. Die 409/8 gefertigte Copie von Drakons Gesetz C.I.A. I 61 
aufgestellt neoo{}ey Tijq OTOUq Tij. ßaotAsla;;. 

3) Teisamenos' Psephisma: ,):JfOOWY /)' ay :JfeQolJl" , o[ nel/UE1'01 

YOfw{}iTat V:JfO Tijq ßovAij;; amreacpOYU;; e,. OUyt(Jty 8xTt{}iYTWIJ :;ceoorh 
TWY ＧｅｮｷｹｶＯｾｷｹ＠ (:Jfeo. wv;; enwyvftov. die Handschrift) OXO:Jfety up ßov-

,/ 
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revidirten Exemplare betrauten Schreiber (apar(!acpBlr;) unter-
standen der Aufl:!icht der Beamten und konnten VOll diesen 
durch Ordnungsstrafen und Zwangsmittel zur pflichtmäi?Sigen 
Lieferung der Arbeit angehalten werden. I) 

Die Zuweisung der einzelnen Capitel des Gesetzbuches 
an die verschiedenen Organe der Verwaltung und Gerichtsbar .. 
keit befriedigte gewiss nicht allein das praktische Bedürfniss, 
den jährlich wechselnden, ungeschulten Beamten, die seit dem 
mnften Jahrhundert das Loos berief, den erforderlichen Ap-
parat an Rechtssätzen und Vorschriften der Geschäftsver-
waltung in übersichtlichem Zusammenhang an die Hand zu 
gebell. Jede ursprüngliche Gesetzgebung wird hervorgerufen 
lIlld bestimmt durch die Absicht, dem freien Ermessen und 
VerfUgen der Magistrate Schranken zu ziehen, Rechtsprech-
ung und Executive an feste Normen zu binden. Der Buch-
stabe der Gesetze ist Norm für die Behörden. 'Dass die 
Beamten die bestehenden Gesetze in Anwendung bringen', 
ist auch nach der neuen Codification die nächste Forder-
ung 2): die Forderung des Gehorsams Allel' gegenUber dem 

AOPEVCfJ xai ｊｬ｡･｡＼Ｇｬｴｾｯｶｔｷｶ＠ rat<; aexat<; sv ｮｰｾ＠ Ttj) f'iYJVt. Damit mag 
man zusammenhalten, dass das der Steincopie zu Grunde liegende 
Exemplar von Drakons Gesetz übel' Tödtung den Anagrapheis durch 
den zuständigen Beamten, den Basileus, aUAgehändigt wird: C.LA. 161 
[Tlo[v J deaxovTO<; VO/toV TOp Jlöei TOV 'P[ o.v]ov av[a]yea[,1' ]a[v ]TLwV ol a]v[a

re]a'Pij<; uov VOflWV JlaeaAaßovu<; Jlaea TOV rßam).iw<;], nach C. Schäfers 
ansprechender Ergänzung De scribis senatus populique Ath. Greifsw. 
1878, S. 15. - Steinabschriften der Gesetze über den Blutbann stan-
den auch auf dem Areopag: Lys. 1, 30 (wo das Gesetz über Mxato<; 

'Povo<; von der ｏｔｾａＧｬ＠ ｾ＠ EI; :4eetov Jlayov verlesen wird); 6, 18. De-
mosthenes ｾＳＬ＠ 22 ol ('Povtxoi) VOPOt ol ｩｾ＠ :4eetov Jlayov: wohl identisch 
mit den :4eöoJlaymxoi VOPOt Bekk. Anecd. 82 u. d. W. ｡ｶｶｊｬｯｾＧｬ｛ｰ｡｝ｔｏ＼［Ｎ＠

1) Lys. 30, 4 Emßa).).ov'(wv ｾＸ＠ '(wv aeXOVTW1' EmßoAa<; xai ölo

ayovTwv öl<; 1'0 ｾｴｘ｡ｏｔｾ･ｴｯｖ＠ ofJx ｾｻｽｩｊＮＧｬｯ＠ Jlaea(lovvat TOV<; vopov<;, mit 
meiner Bemerkung Comm. in hon. Mommseni p. 463. 

2) OJlw<; liv al aexai TOt<; xetpivot<; VOPOIi; Xewvrat Teisamenos' 
Dekret. 

I ... 

.. 
I 

p 
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neuen Geset7. wird nicht ausgesprochen. Auf derselben An-
schauung fusst die griechische Theorie. Die platonischen 
'Gesetze' verbinden als correlate Grundlagen der Staatsord-
nnng die Behörden und die denselben 7.u7.uweisenden Ge-
Retze: VI p. 751 a LI'vo i/or; mV1:a 1lB(!i 1l0At1:8/m; xoa/1o'V 

rtrpO!IBpa 1:VrxapBt, necinop !IEp xa1:aa1:aaBtr; a(!xwJI 1:8 'Kai 

｡ＨＡｾｯｶＱＺｗｊＢ＠ öaar; 1:B arh;ar; Bll'at Oet xai Te01COJ' ö'Vupa 'Ka:t-
I )J C'I _\' \ " .... ) .... ( I 

ｴＨｊｔ｡Ａ｡ｊｬ｡ｾＧ＠ E1lBLTa OVUtI ur; 1:0Vr; l'0/10Vr; Tatr; U(!xutr; cxaaTatr; 
) .t' CI 3" \ CI 'CI ... 

a1TOUonop, ovaUl'ar; 7B aL Xat oaOL'r; 'Kat OtoVr; 7Ceoa1j'KOp 

ap ｨ｡｡ｭｴｾ＠ BLr;. Bestimmter noch bezeichnet Aristoteles die 
Scheidung und Wechselwirkung der obrigkeitlichen Gewalten 
und der Gesetze, Politik VI (IV) 1 p. 1289 a 15 7fOALTBla ,lip 
,') , l: .-.. ,') ( ")' , I 

rU(! Ealt ｔ｡ｾｴｲ［＠ 'catr; 1WABaip .'1 1lB(!t 1:ar; a(!XUr;, Ul'a 1:(!07rDp 

pBpi/1'TjpWt 'Kai 1:1 TO XV(!L01' ＱＺｾｲ［＠ 1l0At1:8/ar; 'Kai Ti 1:0 dAOr; 

ｾｸ｡｡ｲ［ｯｬｲ［＠ ｔｾｲ［＠ XOlpwp/ar; faTip' p0/10t OE xexwe1af,ipOI nöl' 

OlJA01WTWp ｔｾｰ＠ 71 OALTB/at', 'KaU-' ｯｾｲ［＠ o'Bi ＱＺＰＯ［ｾ＠ ￤ＨＡｸｯＢＱＺ｡ｾ＠ äexBtp 

xai cpvAaTTup 1:OVr; 7ra(!aflaipoJlwr; aVrot:r;.I) 

Daher erklärt es sich, dass die erhaltenen Gesetze so 
häufig die Form der Instrnction der leitenden Behörden 
(Thesmotheten, Prytanen u. A.) tragen; dass viele derselben 
Strafbestimmungen für: den der Vorschrift zuwiderhandelnden 
Beamten enthalten: beides gilt auch von unserer Urkunde. 
Es ist ebenso bezeichnend für die Absicht des Gesetzgebers 
wie für die Bedeutung der auch in Athen von Haus aus 
souveränen Amtsgewalt, dass die Gesetzsammlung sich in 
Form und Anordnung eng an die Amtsthätigkeit des Raths 
und der Magistrate anschliesst, um diese Thätigkeit zugleich 
durch die förmliche Sanktion dem freien Ermessen des ein-
zelnen Amtsträgers zu entziehen. Aehnlich erscheint in 
Rom, bei wesentlich abweichenden Entwicklungsformen, der 

1) Umgekehrt gilt es als selbstverständlich, dass die Reception 
eines neuen Gesetzbuches zunächst Erneuerung der Behörden nach 
sich zieht, wie das in Teos bei der provisorischen Annahme deR 
Rechtscodex von Kos gefordert wird (Dittenberger Syll. 126, 65). 
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durch Ordnungsstrafen und Zwangsmittel zur pflichtmäi?Sigen 
Lieferung der Arbeit angehalten werden. I) 

Die Zuweisung der einzelnen Capitel des Gesetzbuches 
an die verschiedenen Organe der Verwaltung und Gerichtsbar .. 
keit befriedigte gewiss nicht allein das praktische Bedürfniss, 
den jährlich wechselnden, ungeschulten Beamten, die seit dem 
mnften Jahrhundert das Loos berief, den erforderlichen Ap-
parat an Rechtssätzen und Vorschriften der Geschäftsver-
waltung in übersichtlichem Zusammenhang an die Hand zu 
gebell. Jede ursprüngliche Gesetzgebung wird hervorgerufen 
lIlld bestimmt durch die Absicht, dem freien Ermessen und 
VerfUgen der Magistrate Schranken zu ziehen, Rechtsprech-
ung und Executive an feste Normen zu binden. Der Buch-
stabe der Gesetze ist Norm für die Behörden. 'Dass die 
Beamten die bestehenden Gesetze in Anwendung bringen', 
ist auch nach der neuen Codification die nächste Forder-
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ansprechender Ergänzung De scribis senatus populique Ath. Greifsw. 
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den auch auf dem Areopag: Lys. 1, 30 (wo das Gesetz über Mxato<; 
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neuen Geset7. wird nicht ausgesprochen. Auf derselben An-
schauung fusst die griechische Theorie. Die platonischen 
'Gesetze' verbinden als correlate Grundlagen der Staatsord-
nnng die Behörden und die denselben 7.u7.uweisenden Ge-
Retze: VI p. 751 a LI'vo i/or; mV1:a 1lB(!i 1l0At1:8/m; xoa/1o'V 

rtrpO!IBpa 1:VrxapBt, necinop !IEp xa1:aa1:aaBtr; a(!xwJI 1:8 'Kai 

｡ＨＡｾｯｶＱＺｗｊＢ＠ öaar; 1:B arh;ar; Bll'at Oet xai Te01COJ' ö'Vupa 'Ka:t-
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ap ｨ｡｡ｭｴｾ＠ BLr;. Bestimmter noch bezeichnet Aristoteles die 
Scheidung und Wechselwirkung der obrigkeitlichen Gewalten 
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rU(! Ealt ｔ｡ｾｴｲ［＠ 'catr; 1WABaip .'1 1lB(!t 1:ar; a(!XUr;, Ul'a 1:(!07rDp 
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xai cpvAaTTup 1:OVr; 7ra(!aflaipoJlwr; aVrot:r;.I) 

Daher erklärt es sich, dass die erhaltenen Gesetze so 
häufig die Form der Instrnction der leitenden Behörden 
(Thesmotheten, Prytanen u. A.) tragen; dass viele derselben 
Strafbestimmungen für: den der Vorschrift zuwiderhandelnden 
Beamten enthalten: beides gilt auch von unserer Urkunde. 
Es ist ebenso bezeichnend für die Absicht des Gesetzgebers 
wie für die Bedeutung der auch in Athen von Haus aus 
souveränen Amtsgewalt, dass die Gesetzsammlung sich in 
Form und Anordnung eng an die Amtsthätigkeit des Raths 
und der Magistrate anschliesst, um diese Thätigkeit zugleich 
durch die förmliche Sanktion dem freien Ermessen des ein-
zelnen Amtsträgers zu entziehen. Aehnlich erscheint in 
Rom, bei wesentlich abweichenden Entwicklungsformen, der 

1) Umgekehrt gilt es als selbstverständlich, dass die Reception 
eines neuen Gesetzbuches zunächst Erneuerung der Behörden nach 
sich zieht, wie das in Teos bei der provisorischen Annahme deR 
Rechtscodex von Kos gefordert wird (Dittenberger Syll. 126, 65). 
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Fortschritt der Gesetzgebung an die magistratische Recht-
sprechung der Edikte und Formeln angeknüpft, und abge-
schlossen durch eine Codification der Edikte, das kaiserliche 
Edictnm perpetuum, das als bindendes Gesetz die freie Ver-
fügung die Magistrate aufhebt. 

Nach dem Ausgeführten wird man behaupten dürfen, 
dass mit den 'vier in unserer Urkunde aufgezählten Katego-
riensich in der That der Stoff der attischen Gesetzgebung 
erschöpfen liess. Kein giltiger Rechtsakt ist denkbar, der 
nicht durch die 'l'hätigkeit des Raths oder der obrig-
keitlichen Gewalten, ihre Initiative, Leitung oder Ueber-
wachung bedingt wäre. Auch die Gemeindeversammlung ist 
nur in Verbindung mit dem Gemeinderath, die Gerichte nur 
in Verbindung. mit den Beamten handlungsfähig. Es geht 
schon darum nicht an, die zweite Kategorie XOIVOl, ｖｏｾＱＰＱ＠ mit 
Westermann <auf den Antheil, welchen die Volksgemeinde, 
das X01VOV, an der Staatsregierung hat', zu beziehen, mn dann 
eine so wunderliche Bezeichnung dem Verfasser der Einlage 
7.Ul' LaRt zu legen. Die Mitwirkung der Ekklesia hatte inner-
halb der < Rathsgesetze' ihre Stelle: I) unsere Urkunde selbst 
liefert dafür den Beleg. Der Ausdruck xOlvol VO!101 kann 
in diesem Zusammenhang nur die für die Beamten im 
Allgemeinen bestimmten Gesetze bedeuten, denen dann 
die ｾｰ･｣ｩ･ｬｬ＠ für die neun Archonten - die umfassendste Ab-
ｴｨ･ｩｬｵｮｧｾＩ＠ - und für die übrigen Behörden bestimmten als 
getrennte Gruppen folgten. Zu jenen, den < gemeinschaft-
lichen' Geset7.en, gehören 7.. B. die Bestimmungen über Dis-
ciplinargewalt und Prozessverfahren, 7.U diesen die Formen 
der einzelnen Rechtshändel in ihrer Vertheilung an die zu-
ständigen Tribunale: wie denn auch Aristoteles in der Ver-

1) V gl. Pollux VIII 95 f., wo (nach Aristoteles) die Ekklesia den 
Prytanen angeschlossen ist. 

2) Auch hier unter Scheidung ,der für alle neun Archonten (xOlYli) 

und für die einzelnen (iM(f) geltenden Vorschriften: Pollux VIII 86 f. 

41! ' 

• 

Schöll: Ueher attische Gesetzgebung. 95 

fassung der Athener die Klagen regelmässig bei den instruir-
enden Behörden untergebracht hat, und neuere Darsteller 
des attischen Prozesses für dies Kapitel dieselbe sachgemässe 
Anordnung adoptirt haben. Wenn uns daneben auch sach-
liche Titel von Gesetzen vorkommen, <Bergwerks-' oder <Han-
deisgesetze', <Gesetze über Zollpacht', <über Erhtöchter,' <Eis-
angeliegesetz' u. a. I

): RO sind das untergeordnete Abschnitte, 
deren Platz in der grösseren Gruppe sich leicht bestimmen 
lässt. Bei den <Areopagitischen Gesetzen' dagegen (R. 92 
Anm.) ist ein Zweifel gestattet, ob sie nur einen Abschnitt 
der <Gesetze des Königs' oder eine Abtheilnng für sich bil-
deten. Das Letztere ist bei dem solonischen Areopag 
wahrscheinlich, und anch nach 460 hat der <Rath auf dem 
Areopag' . mehr die Geltung einer Behörde als eineH GerichtH-
hof.'> bewahrt. 

2. Bei dem jährlichen Bestätignngsakt werden also die 
Gesetze gruppenweise der Gemeinde zur Genehmigung vor-
gelegt. Auch die Form, in welcher der Vorsit7.ende tibet' 
jede Gruppe abstimmen lässt, schreibt die Urknnde vor: 

<H OR Xe1(!OTOvia2) taTw '11 7f(!od(!a, önp ooxovatv u(!xeiv 
" < R 1 I (.1, < , " '.1' _ .. 

Ol VO!101 01 /"OVI'.€VTIXOI, "I u vrT'(;I:!(!Ci, OTlp !Ir; uOXOt'atV' etTa 

rwv AOl1UÜV S) xaul TavTu. 

Die Angemessenheit der so formulirten Befragung der 
Volksversammlung kann nur bestreiten, wer voraussetzt, dass 
die ganze Verhandlung sich auf die Abstimmung beschränkt 
oder mit ihr begonnen habe. Indessen fordert die Form der 
Alternative selbst und mehr noch der gesunde Menschell-
verstand, dass die Majorität der Ekklesia nicht blindlings für 
oder wider Beibehaltung ganzer Kapitel des Gesetzbuches 

1) Die Belege bei Meier-Lipsius Att. Process 207 n. 21 (1170). 
2) Mit der besten Handschrift gegen die widersinnige Vulgata 

luuXBt(!o7:ovta. 

ß) So ändert Westermann gliicklich das überlieferte y'O'I'"j". ｾｾａ＠

wäre unstatthaft, nur zwei Classen hervorzuheben. 

, . 
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41! ' 
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mit Ja und Nein zu entscheiden hatte, sondern über etwa 
beabsichtigte Reformen verständigt sein musste. Der Ab-
stimmung ging hier wie überall die Debatte voran, welche 
Gelegenheit bot, auf Lücken oder Mängel der Gesetzgebung 
hinzuweisen, neue Vorschläge zu empfehlen oder für den 
alt.en Bestand einzutreten. Meldete sich kein Redner, so war 
die Abstimmung lediglich eine formelle, ein Akt der Be-
stätigung der betreffenden Klasse, und erfolgte der Ueber-
gang zur nächsten. Möglich, ja wahrscheinlich, dass in 
solchem Falle die einfache Feststellung der Einstimmigkeit 
ohne die Gegenprobe genügte. Nur wenn auf die vernom-
menen Vorstellungen hin die Majorität der Versammlung 
sich dafür erklärte, dass der eine oder andere Abschnitt des 
Geset.zbuches vel"bessernngsbedürftig sei, war die Bahn der 
Geset7.gebung fUr dies Jahr, und nur für diesen Abschnitt frei. 

Genan entsprechend ist das Verfahren bei der Epichei-
rotonie der Beamten, die in den folgenden Prytanien geradezu 
die Stelle jenes Bestätigungsaktes der erstell Prytanie einge-
nommen zu haben scheint .. l ) Die Beamtenkollegien wurden, 
falls sich auf die ｾＧｲ｡ｧ･Ｌ＠ <ob ein Jeglicher sein Amt wohl 
versehe), kein Widerspruch erhob, durch das Votum der Ver-
sammlung förinlich bestätigt: im Falle einer Beschwerde 
entschied nach Anhören der Anklage und der Rechtfertigung 
die Gemeinde mit Stimmenmehr, ob vorläufige Enthebung vom 
Amt zu erfolgen habe oder nicht. Selbst die auf die ganze 
Klasse gerichtete Befragung und Abstimmung findet eine 
Analogie in dem einzigen genauer geschilderten Falle einer 
Apocheirotonie der Behörde, der im Jahr 344/3 wegen der 
Verschuldung eines Thesmotheten uber das ganze Thesmo-
t.hetenkollegium verhängten Suspension. 2) 

1) Schwerlich fand schon in der ersten Prytanie eine 'Wieder-
wahl' der Behörden statt: man müsste sie denn fiir die Schatzmeister-
Collegien gelten lassen. 

2) [Dem.] g. Theokrinlls § 27 f. 

tU 

I 

i 

Schöll: Ueber attische Gesetzgebung. 97 

Westermann findet diese Ausdehnung des Votums auf 
die ganze Gruppe der Gesetze befremdlich: nur auf Beibe-
haltung oder Verwerfung des bestimmten angegriffenen Ge-
setzes durfte die Abstimmung gerichtet sein. Es liegt aber 
in der Consequenz der von der Gemeindeversammlung in 
der Legislative streng eingehaltenen Grenzlinie, dass dieselbe 
sich jede vorgreifende Aeusserung über den Gesetzinhalt, 
jede präjudizielle Einwirkung auf die gesetzgebende Körper-
schaft versagt. Wie ungereimt auch, wenn die Ekklesia das-
selbe Gesetz, welches sie mit Majorität verworfen hatte, hinter-
her hätte durch eigens gewählte Anwälte vertheidigen lassen! 
Eine Parteinahme der Gemeinde kann nur dem Bestand der 
Verfassung, also den angegriffenen Gesetzen gelten. Mit 
der vorsichtigen Entscheidung, dass ein Kapitel des Gesetz-
buchs einer Verbesserung fahig zu sein scheine,!) ist dies 
Kapitel nicht etwa abgeschafft. Diese Entscheidung hat zu-
nächst die Bedeutung des Zugeständnisses, dass Nomotheten 
zur Prüfung der 8ache eingesetzt werden sollen, denen da-
mit nicht sowohl eine bestimmte Richtung als der Bereich 
ihrer Thätigkeit vorgezeichnet wird. Zugleich enthält sie 
eine Aufforderung an .Jeden, der sich dazu berufen fühlt, 
sich an der Revisionsarbeit durch Verbesserungsanträge zu 
betheiligen,2) ohne diese Mitwirkung ängstlich auf die von 
den Rednern der Versammlung speziell angegriffenen Gesetze 
zu beschränken. Zu Demosthenes' Zeit wurde, wie der Fall 
des Timokrates selbst und gleichzeitige Urkunden lehren, 
bei den Vorlagen für die N oll1otheten auch die Beschränk-

1) Nichts Anderes besagen die Worte örrp ｦｴｾ＠ !50XOVOtV dexeiv o[ 

v61',Qt, auf die auch der Redner hinweist § 25. Der Ausdruck im Folgen-
den Ü'V TtVeq TWV v6{-twv TWV Xet{-t8vWV d:nOXeteOTOV1j{}WOt, :nOteiv :nee! 

rwv d:nOXeteOTOV1j{}ivrwv XTA. darf ｮｩ｣ｾｴ＠ verführen, die prinzip.ielle Zu-
stimmung der Gemeinde zur Verbesserung der Gesetze als eme Ver· 
werfung bestehender Gesetze auszulegen. 

2) 'l'eisamenos' Dekret Andok. 1, 84. 
1886. PhiJos.-philol. u. hist. Cl. 1. 7 
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ung auf das vorbezeichnete Gebiet der Gesetzgebung nicht 
mehr beobachtet. 

Uebrigens schon die Erwägung, wie oft die Ab-
änderung eines einzelnen Gesetzes zugleich andere benach-
barte Bestimmungen berührt, die Erfahrung, dass die An-
nahme eines neuen Rechtsgrundsatzes nothwendig auf die 
ganze Materie umgestaltend wirkt, gebot der Prüfung nicht 
allzu enge Grenzen zu ziehen. Auch in dieser Richtung 
erweist sich jetzt der erste Fund eines griechischen Original-
Gesetzbuchs als fruchtbar. Das Recht von Gortyn, die 
grosse epigraphische Entdeckung des letzten Jahres, kann 
unmöglich, wie wohl geschehen ist, als ein Codex des Privat-
rechts der kretischen Stadt betrachtet werden, auch nicht 
als die Gesetzsammlung zum Gebrauch einer bestimmten 
Behörde, etwa des eponymen Kosmos. Beiden Voraussetz-
ungen widerstreitet der seltsam ungleichmässige, unvollstän-
dige Inhalt, der Mangel jedes Prinzips der Anordnung. 
Grössere, in sich zusammenhängende und abgeschlossene 
Kapitel über verwandte Materien, wie Erbrecht, Erbtöchter, 
Adoption, wie mit eigensinniger Absicht von einander ge-
,trennt durch abgerissene Gesetze obligationenrechtlichen In-
halts; am Schluss ein Paar (offenbar gleichzeitige) N ach-
träge zn früheren Bestimmungen, auch solchen, die in dem 
Gesetz nicht stehen; hie und da ausdrückliche Berufung auf 
ältere Rechtsaufzeichnungen : wie ist diese lex per saturam 
lata entstanden zu denken? Die Erklärung liesse sich geradezu 
mit den Worten eines attischen Dekret., geben. Toi)(; oe 
xVQoV/-dVOVf; 'U,(jv VO/-IWV ovaYQcXfj!8lV 81f; TOV TOi.XOV YvaTr8Q 

1(QouQov OV8YQcXr1)aav, heisst es in der Verordnung für die 
Gesetzreform vom Jahre 403 (S. 91 A. 2): den anschau-
lichen Beleg für solche Vorschrift liefert heute die Wand 
des Prytaneion von Gortyn. Auch bei jenem attischen Re-
formwerkist das Eingraben in die Aussenwand der Königs-
halle als Form der Promulgation und feierlichen Sanktion 

Schöll: Ueber attische Gesetzgebung. 99 

der Gesetze ausdrücklich den neuen Gesetzen vorbehalten 
Ｈｯｦｦｏ｡Ｈｾｖ＠ /Xv ffQoaoB'll). So sind jene zwölf Columnen nicht 
der 'Codex), sondern, wie man sie mit Recht genannt hat, 
die 'Novelle) - vielmehr die 'Novellen) von Gortyn: das 

Ergebniss einer angeordneten Revision einzelner Titel des 
Gesetzbuchs, die hier durchgreifender ganze Materien auf 
Grund veränderter Rechtsanschauung umarbeitete, dort nur 
Einzelnes neuerte und zufügte. Die Veröffentlichung erfolgte 
nicht in der Form einer abschliessenden Redaktion des Ganzen, 
sondern - nicht anders als in unseren Regierungs- und Ge-
setzblättern - genau in der Reihenfolge, in welcher die 
einzelnen Abschnitte von den dazu berufenen Organen be-
arQeitet und genehmigt worden waren. 

Wir kehren zu unserem Gegenstande zurück. Das Vor-
stehende wird hinreichen, auch inhaltlich die für die Ab-
stimmung der Gemeinde bei jenem Bestätigungsakt vorge-
schriebene Fassung zu rechtfertigen. Die vor der Abstim-
mung vorausgesetzte Diskussion wird in der Urkunde nicht 
ausdrücklich erwähnt und brauchte nicht erwähnt zu werden, 
weil diese Urkunde nicht sowohl den Zweck hat, den Ge-
schäftsgang der Ekklesia zu beschreiben, als die Competenz 
der Ekklesia bei der Gesetzgebung und die Form ihrer Mit-
wirkung festzusetzen. Genau dasselbe wiederholt sich in 
dem Gesetz über die Verhandlung vor den Nomotheten 
(gegen Timokr. 33): auch dies Gesetz schreibt nur die Form 
der Beschlussfassung vor, ohne der vorangehenden Debatte 
zwischen dem Antragsteller und den öffentlichen Anwälten 
zu gedenken. 

3. ｔｾｶ＠ 0' EtUX8lQoToviav 81vat TWV VO!IWV xaul Tovf; 

VOPOVf; TOVf; x8tpivoVf;. 

Bei diesem Passus kann ich Westermanns Bedenken 
nur beipflichten. Eine allgemeine Verweisung auf 'die be-
stehenden Gesetze) ist an dieser Stelle, am Schluss der eben 

7* 
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3. ｔｾｶ＠ 0' EtUX8lQoToviav 81vat TWV VO!IWV xaul Tovf; 

VOPOVf; TOVf; x8tpivoVf;. 
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7* 
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gegebenen ins Einzelne gehenden Bestimmungen sinnlos; sie 
ist es überhaupt in einem Aktenstück, das gerade die gesetz-
lichen Vorilchriften über die Epicheirotonie zum Inhalt hat. 
Taylors Vorschlag, urfOxetqoToJlla zu lesen, ändert daran 
nichts. Eine Umstellung des Satzes, die man versuchen 
könnte, an den Anfang hinter e1ftxe1qoTo'/liall noteiJl 'CWJI 

JlO!-IW'/I, würde doch nur den erstgenannten Anstoss, nicht 
den schwerer wiegenden zweiten beseitigen. Der Satz ist 
eine unverständige Interpolation, die das Vorhergehende re-
sumiren und wohl den Anschluss der folgenden 'Vorte IleXJI 

OB ｵｊｬ･ｾ＠ 'CWJI JlO/-lWJI n!ill XU!tBIIWJI unoxelqoToJlfj:fWl1t äusser-
lich vorbereiten will. 

4. ＧｶｾｾＧＯｉ＠ ｾｉＬ＠ - I " 
LlU u... ＧｃｴＧＯｬ･ｾ＠ 'CW'/I JlO!-'WJI 'CWJI Xel!lcJlWJI arfOxelQOTO-

:J - , , ... , C J\ Cl, I 

'/11) WUt, ｔｏｴﾷｾ＠ ｮｱｶｕｘＧＯｬ･ｬｾＬ＠ cf{! WJI OJI 1) cnlxelqOl:OJlta ')'cJlfj'Cal, 

nOtel'/l 1feqt UdJl anoXet(!oWJl1)3·t.'/ITWJI ｔｾｊｉ＠ uAev'Ca/aJl 'CW'/I 

'Cqu!iJl exxÄ.1jUlWJI, ｗｖｾ＠ oe ｮｱｯｩｏｱｯｶｾＬ＠ o'i OJI Tv')'xaJlWUll) nqo

･ｯｱ･ｶｯｊｬｔ･ｾ＠ e'/l 'CavT'[j 'CD fxx'A.1jUlcif, ｸｱＱｪｦＯ｡ＧｃＯｾ･ｴＧＯｬ＠ ･ｮ｡ｊｬ｡ＧＩＧｸ･ｾ＠ nqwToJl 

f/eTa 'Ca leqa neqt TW'/I JlOf/o:fe'CWJI, xa:f' Ö 'CL xa:teOOi'/lTat, xai 

neqi 'Coi! uq')'vqiov, on03eJl Ｇｃｏｉｾ＠ ｊｬｏＯＭｬｯＺｦ￼｡ｬｾ＠ eUTat. ｔｏｖｾ＠ oe 
Cl. I .,. ., -) , 'C') \ CI 

ｊｬｯｰＬｏｬｊ｣Ｇｃ｡ｾ＠ et'/lat CX 'CWJI 0/-lW/-l0XOTW'/I TO'/l r;lI.laUT/XOJl cqXO'/l. 

Falls die Gemeinde einer Gesetzesrevision im Prinzip 
zugestimmt hat, wird erst in einer späteren Versammlung, 
der letzten der Prytanie, über die Bedingungen verhandelt, 
unter welchen das zur Prüfung der Gesetzesanträge bestimmte 
N omotheten-Collegium einzusetzen ist: Bedingungen, die sich 
nach der Zahl und Bedeutung der mittlerweile bekannt ge-
machten Verbesserungsvorschläge richten. Der Inhalt dieser 
Anordnungen ist durch die Wiederholung des Redners ge-
sichert. 2) Den Wortlaut hat Westermann, der zwischen U r-

1) TVrxavWOt, wie der Augustanus und seine Sippe bieten, ist 
dem Begriff und dem constanten Gebrauch gemäss nothwendig; die 
Ausgaben TVXWOt. 

2) § 25 uai :n:eWTOV e<p' vpiv e:n:olrj(Jav r3taXeteoTOvlav, :n:oueov 
Elaou17:eoq ... ,Eart VOP,Oq xatv()q ;; ｾｏＢｏｖＨｊｬｖ＠ neuerv oE xel/lEvol' /lEru l'aV1'a ｾＧ＠

l 
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kunde und Rede das umgekehrte Verhältniss annimmt, mit 
wenig Glück angefochten. Er hält die 'dritte' Ekklesia 
bei Demosthenes für die dritte der Prytanie: der Ausdruck 
'die letzte der drei Versammlungen' soll verrathen, dass der 
Verfasser der Einlage nur drei ordentliche Gemeindeversamm-
lungen der Prytanie kannte, also von der Voraussetzung der 
späteren Zeit ausging, da die Bürgerschaft in zwölf Phylen 
gegliedert war. Indess ｾ＠ 'Cqh1) f.xdfjula ist im Munde des 
Redners die drittnächste von dem vorher angedeuteten Zeit-
punkt an, wie in der bekannten Formel des Probuleuma ｾ＠
nqw'C1j f.xd1)ula nicht die 'erste' schlechthin, sondern dIe 
'nächstfolgende' Ｈｾ･ｭｯｦＺｵ｡＠ heisst es seit Anfang des 3. Jahr-
hunderts): als (die letzte der drei (noch übrigen) Versamm-
lungen' wird verständlich genug die vierte und letzte ordent-
liche Versammlung der Prytanie bezeichnet. Dass zwischen 
diese Verhandlung und jene erste vorbereitende mehr als 
eine Versammlung fiel, lässt sich auch aus der von Demo-
sthenes anderswo berührten Vorschrift entnehmen, nach 
welcher die neuen Gesetzvorschläge dem Rathsschreiber ein-
zureichen und von diesem ein den Volksversammlungen' zu 
verlesen sind. I) 

Die betreffende Versammlung beschäftigt sich nicht 
etwa mit einer Instruction für die N omotheten , sondern 
ausschliesslich mit den äusseren Bedingungen für die Be-

av ｘ･ｴ･ｏｔｏｶｾ｡ｙｪｵ＠ ela<pieew, oDu eMN}. u{}ivat ＺｮＺ･ｯｯｩＭｲ｡ｾ｡ｶＬ＠ &Hn Ｍｲｾｶ＠

Tel-rYjV ＦＺｮＺｩｲＳ･ｴｾ｡ｶ＠ euuAYjalav, uai oM' ev -ravTlI m'}ivat r3er3wuaaw, &Hn 
aue.paa{)at ua{)' ön wt.. v0ft0{)i-ra. ua{)teiu. 

1) gegen Lept. 94 uai :n:eo wv-rwv r' ･ＺｮＺｩＭｲ｡ｾ･ｶ＠ eU{)etvat :n:eoa{)e 

uov 'E:n:wvvftwV uai uji reaftftaut :n:aear3ovvat, WVTOV r3' ev -rat. euuAYj-

alat. &vartrVwaUeW, IV' euaaTO' VftWV &uovaa. :n:oAAaUt. ud. (was 
Westermann vergeblich mit seiner Auffassung zu vereinigen sucht; 
dagegen s. A. Reusch de diebus cont. ord. p. 53). Dasselbe voraus-
zusetzen bei Deinarchos 1, 42 OD <peaaeTe wi. :n:AYjolov ön Tela -raAavr:a 

AafJwv fteTirea<pe uai fteTeaUeva!;e Tal' v0ft0V uaf}' euaoT'i/v euuA'i/-
olap; 
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stellung derselben, ihrer Zahl, der Dauer ihrer Funktion, 
der Anweisung der Diäten. Die Bedeutung der Formel 
X(!'lfla7:ISl3lV _. ffl3(!t ulw vO!1o{fe-r;wv xa{f' ö H xa{fl3oovv7:at I ) 

hat Westermann nicht gewürdigt, wenn er den 'summari-
schen Ausdruck' bei dem Redner (S. 100 Anm.2) begreiflicher 
findet als im Gesetz, und hier eine bestimmte Angabe der 
Bedingungen erwartet. Von den beiden Punkten, die er 
vermisst, wird der eine, die Dauer der Session, später an 
geeigneter Stelle erwähnt und von der Anzahl der einge-
brachten Gesetzvorschläge abhängig gemacht: mit dem andern, 
der Zahl der Nomotheten, hat es sicherlich dieselbe Be-
wandtniss. Allerdings gibt Pollux VIII 101 'tausend' Nomo-
theten wie eine von Haus aus feststehende Zahl. Aber die 
Quelle dieser Angabe ist schwerlich eine andere als der aus 
unserer demosthenischen Rede bekannte Fall der 1001 für 
Timokrates' Gesetz bestellten N omotheten. 2) Keinesfalls lässt 
sich ein solches Zeugniss gegen die Fassung unserer Urkunde 
verwerthen, in der Westermann gar die vermisste Chiffer für 
XtÄlovr; (oder Eva xai XIUOVr;) einschalten möchte. Im fünften 
Jahrhundert finden wir bei Akten der Gesetzgebung - zu 
diesen gehört die Einschätzung der Bündner - 500 Ge-
schworene thätig; dieselbe Zahl bei der ausserordentlichen 
Gesetzrevision von 403. Die ausdrückliche Vorschrift in 
diesen Fällen, WIe übrigens auch in dem angeführten der 

1) Eine passende Vergleichung bieten die Verhandlungen im 
Frühjahr 415 über die sicilisehe Expedition. In einer ersten Ekklesia 
wird das Unternehmen beschlossen, p.E1:a be -rov-ro ｾｰＮ･･Ｇｦ＠ nep.nrfl txxÄ.>J-

da aMh, trlrvero, xa{}' Ört ｸ･ｾ＠ djv ｮ｡･｡｡ｸ･ｶｾｶ＠ rat, vavat raxtaw r1rvea-

{}at xat rot, arear>Jrot" er -rov neoaMowro, 1p>Jrpta{}fjvat h rov lxnÄ.ovv 

Thuk. VI 8, vgl. das Ergebniss 25 f. 
2) § 27 in dem (freilich auch verdächtigten) Dekret -rov, be 

vop.o{}ew, elvat eva xat xtÄlov, tx rwv op.rop.ox6rrov. Aueh der unsin-
nige Zusatz bei Pollux tv o{, ｴｾｦｪｶ＠ Ä.vaat v6p.ov naÄ.at6v, 011 {}eivat 

veov ist nur aus dem stark missverstandenen Vorschlag des Demo-
sthenes 3, 10 gefolgert. V gl. Stojentin de Iul. Pollucis auct. p. 27. 

I!! 
! 
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Timokratea, erweist, dass die Zahl der Nomotheten nicht 
ein für allemal festgesetzt war, sondern so gut wie die 
Dauer ihrer Funktion nach dem Umfang und der Wichtig-
keit des vorzulegenden Materials durch Gemeindebeschluss 

bestimmt wurde. 
Damit steht im Einklang, dass die Versammlung auch über 

die Kasse befindet, auf welche die Diäten für die gesetz-
gebende Körperschaft anzuweisen sind. 1) Indem die Nomo-
thesie eine grössere Anzahl der Geschworenen auf längere oder 
kürzere Zeit in Anspruch nimmt, tritt sie als ausserordent-
liches Geschäft zu den regelmässigen Funktionen der Heliasten, 
und aus der vermehrten Arbeit erwächst zugleich eine oft 
beträchtliche Mehrbelastung der Staatskasse. Die Behaupt-
ung will wenig besagen, dass der N omothetensold vom 
Richtersold nicht verschieden, also auch die Quelle bei der 
Diäten dieselbe gewesen sei: zumal uns über diese Quelle 2) 
Nachrichten wie Vermuthungen fast ganz im Stich lassen. 
Gerade in dem einen bekannten .Fall sind die Diäten für be-
stimmte Gerichtshöfe durch Spezialgesetz auf eine besondere 
Kasse, die der Schatzmeister der Göttin, angewiesen. 8) 

1) Die Form für solche der Ekklesia vorbehaltene Anweisungen 
ähnlich C.LA. IJ 114 A 13 ro be dervetOv e{vat ro el, rov arirpavov 

6n6{}ev av ur ｢ｾｗｉＡ＠ boxet, und .sonst. 
2) Vermuthlich die Tributkasse, meint Westermann unter Ver-

weisung auf Fritzsche De merc. iud. (Rost. 1839 p. 10. 13), der das 
bei Aristophanes Wesp. 657 fg. Ritt. 798 gefunden haben will. 

3) Beschluss von 325(4 über Gründung einer Niederlassung an 
der Küste des Adriatischen Meeres: die Einwände der Trierarchen 
sollen vor einem Gerichtshof von 201 Geschworenen verhandelt wer-
den, rov be p.w{}ov btMvat -rot, btxaar>Jelot, rov, wp.l[aJ, rwv rfj, 

{}eov xara rov [v6]p.ov C.l.A. n 809 v. 213 mit Böckhs Erklärung 
Seeurk. 210 fg. 468. 
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gebende Körperschaft anzuweisen sind. 1) Indem die Nomo-
thesie eine grössere Anzahl der Geschworenen auf längere oder 
kürzere Zeit in Anspruch nimmt, tritt sie als ausserordent-
liches Geschäft zu den regelmässigen Funktionen der Heliasten, 
und aus der vermehrten Arbeit erwächst zugleich eine oft 
beträchtliche Mehrbelastung der Staatskasse. Die Behaupt-
ung will wenig besagen, dass der N omothetensold vom 
Richtersold nicht verschieden, also auch die Quelle bei der 
Diäten dieselbe gewesen sei: zumal uns über diese Quelle 2) 
Nachrichten wie Vermuthungen fast ganz im Stich lassen. 
Gerade in dem einen bekannten .Fall sind die Diäten für be-
stimmte Gerichtshöfe durch Spezialgesetz auf eine besondere 
Kasse, die der Schatzmeister der Göttin, angewiesen. 8) 

1) Die Form für solche der Ekklesia vorbehaltene Anweisungen 
ähnlich C.LA. IJ 114 A 13 ro be dervetOv e{vat ro el, rov arirpavov 

6n6{}ev av ur ｢ｾｗｉＡ＠ boxet, und .sonst. 
2) Vermuthlich die Tributkasse, meint Westermann unter Ver-

weisung auf Fritzsche De merc. iud. (Rost. 1839 p. 10. 13), der das 
bei Aristophanes Wesp. 657 fg. Ritt. 798 gefunden haben will. 

3) Beschluss von 325(4 über Gründung einer Niederlassung an 
der Küste des Adriatischen Meeres: die Einwände der Trierarchen 
sollen vor einem Gerichtshof von 201 Geschworenen verhandelt wer-
den, rov be p.w{}ov btMvat -rot, btxaar>Jelot, rov, wp.l[aJ, rwv rfj, 

{}eov xara rov [v6]p.ov C.l.A. n 809 v. 213 mit Böckhs Erklärung 
Seeurk. 210 fg. 468. 
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1;0 UlXOU1:1j(!LOV xa1;a 1;OV vopOV, 1j !'1j ClVLOV1;WV Ｘｴｾ＠ A(!8WV 

7flXYOV Ｈｏｾ＠ ｸ｡ｗＧＩＬｖｏｖＱＺＸｾ＠ Ｑ［ｾｖ＠ EnaVO(!:tWUlV nov vopwv. 

Stehende Formel der Strafandrohung, durch welche die 
Geschäftsleiter der Versammlung für die ordnungsmässige 
Verhandlung des Gegenstandes verantwortlich gemacht wer-
den. I) Die Scheidung der Prytanen und Proedroi beweist, 
dass die vorliegende Fassung des Geset7.es nicht tiber das 
zweite Jahrzehnt des v.ierten Jahrhunderts zurückgehen kann. 
Dem Verhältniss zwischen beiden Collegien entsprechen die 
Strafsummen nach Westermanns glücklicher Besserung ＡｬｖＨＡｩｯｾ＠
für nna(!axovw (M für p', vgl. die in der Anmerkung 
angeführten Stellen). Mit diesen Geldstrafen lässt sich ､ｩｾ＠

Form der Endeixis recht wohl vereinen, von deren Anwend-
ung gegenüber dem die Debatte oder Abstimmung hin-
dernden Prytanen sich in der That Spuren finden. 2) Den 
Passus xa:Jan8(! Uv ｵｾ＠ CX(!Xll op8ilwv Hj! oY)!LOuicp verdäch-
tigt Westermann mit Unrecht, weil auf dieses Verbrechen 

1) Zwei übrigens auch sachlich verwandte Beispiele werden 
genügen: C.I.A. I 37 in der Verordnung über die Tributschätzung 
01. 88, 4/425 v. 17 fg. (Köhler Delisch-att. Bund 65) M.v M ｦｬｾ＠ ･ｾ･ｶｩＭｹｸｷ＠ ]'H 
e[.] nlv /Jijflov - - - - [e].ni alq? ]wv avrwl', oq?[ eiAet!' XtUar; /JeaXfla• 
Eeea]. rij[t :4#ltjya[tat - - - - xa]i rw[t] /JtjfloalWt [- - - - eVfJvvea{}w 

flVel]am [/Jea]Xflij[m [xaaro. rwv .ne]vra[yewy]. 25 eav /J[E flN ･ｾ･｛ｶ･ｲ｝ﾭ

xwm e. [rov /Jijfl ]01' ｾ＠ ｛ｦｬｾ｝＠ /Jt[ ｡Ｎｮ･｡ｾｷ＠ ]at s.nl aq?wv a[ vrwv, eM}vvea#w 

flV]e 1aat /Je[aXflij]aw [[xaar]o. rWfl [.neVTav]ewy. II 115 b im Ehren-
dekret für Peisitheides von Delos (nach Mitte des 4. Jahrh.) 48 fg. 
elay /JE ｦｬ｛ｾ＠ e.nt1ptjq?]lawaw oE [.ne]oe/JeOt xai [& e.ntarar]tjr; rwy vOflof)srwv, 
Oq?etA[ eTw [xaaT ]or; avrwv X /JeaXfla. Eeea. [Tijt :4#tjy]at. 

2) In der Verhandlung über die Arginusensieger: Xen. Mem. 
1, 1, 18. 4, 4, 8 (vgl. Hell. 1, '7, 15). Platon Apol. p. 32 b. - Zur 
Sache Meier-Lipsius Att, Proc. S. 288 fg. 

r
J 

! 
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Todesstrafe gesetzt sei. Die Analogie gilt dem Verfahren, 
nicht der Strafe: derartige Verweisungen haben immer den 
Zweck, die Ausdehnung eines Verfahrens auf einen Vorgang, 
für welchen dasselbe nicht ausdrücklich vorgesehen war, 
durch Anlehnung an einen mehr oder weniger verwandten 
Pall, der jenem Verfahren unterliegt, zu motiviren. l ) 

n ' ｾＬ＠ - 1 1 I (fJ l' >,,0. I 1 6. (!O Uc Ｑ［Ｑｪｾ＠ ｅｘｙＮＢＧＧｙｪｕｴ｡ｾ＠ 0 ｏＧｬｍｏｰ･ｖｏｾ＠ ./I. v1lvalwv cxu-

:Jeuu n(!ou:Jev utiv 'EJ[wvvpwv ｹＨＡ｡ｬＯｊｯｾ＠ Ｑ［ｯｩｾ＠ ｊＧｏｰｏｖｾ＠ ｯｾｾ＠ av 

u:J?;' ｮｷｾ＠ av ｮＨＡｯｾ＠ 1;0 ＱｲｬｾＺｊＰｾ＠ utiv U:JEVUUV VOpltJV 1/J'Ipi

UY)WI 0 ｏｾｉｌｏｾ＠ 1f8(!/. wii X(!OVQV 1;oir; ｶｏｐｏｨｏｬｾＮ＠
( ..1' \ ,\ \, ) , 1 'l' o uc ｕＺｴｅｬｾ＠ 1;OV XatVOV VOIIDV ｡ｶ｡ｹＨＡ｡ｬＯｊ｡ｾ＠ ＸＱｾ＠ "'8vX(r)IW 

'), I "lE' (, 1:,1\ c 
cxn:JE1;W 'Tf(!OU:J8V UU1' T[(r)VVIHrJV OUY)pE(!OI, ｈ､ｾ＠ av 'Yj 

Exxl'YjuLa yEVY)'WI. 

Zwei in der Fassung abweichende, im Inhalt sich völlig 
deckende Vorschriften tiber die vorgängige Bekanntmachung 
der Gesetzentwürfe, die sich nebeneinander schlecht ver-

1) z. B. C.LA. II 811, 139 eav (je oE TWY yewelwy äexoY7:e' -- ｦｬｾ＠

avarea1pwaw ei. ｲｾｶ＠ ｡ｲｾａｴｪｹ＠ ｾ＠ & reaflflauv. TWV [,,/Jexa ｦｬｾ＠ anaJ.et1pn 
- oq?etUrw [xaaro. avrw(v) XXX /JeaXfl. r<jj /Jtjfloal(ep), - elyat /JE 
xai elaarreJ.lav avrwy elr; ｔｾｹ＠ ｏｖａｾｖ＠ xa#a.nee tav H' a/Jtxji neet Ta 

ev ror. yewelot.. In unserem Falle erklärt sich die Uebertragung aus 
der Analogie des eay u. äexn. 

Die Anwendung einer für ein verschiedenes Vergehen geltenden 
Strafe pflegt bestimmter ausgedrückt zu werden; z. B. in Leptines' 
Gesetz dvat /Je xal ･ｶＯｊ･ｬｾ･ｴＧ＠ xat anarwra., Eay {j' &J.0, [YOXo. [aTw r0 
YOflep, 8. xerrat BaV ur; Dq?dAWV äexn r0 /Jtjfloalep Dem. 20, 156. Beide 
Formen vereinigt CJ.A. I 32 B 14 fg. e. a).).]o (je fltj/JEV xeijO'#a[t 

rorr; ｘ･ｾｦｬ｡｡ｷＬ＠ eav ｦｬｾ＠ ｔ｝ｾｖ＠ a/Jetay 1fJtjq?[latjrat &] /Jijfl[O]" xa[{}>]a.n[e]e 

e[av ｾ＠ axe1pt. fi .neel eaq?]oea.· eav /Je u. [einn ｾ｝＠ elEt1fJtjq?[I]all 

ｦｬｾ＠ e[1ptjq?taflevtj • .nw rijr; a/Je]la. xeija{}>at ro[r. ｸ･ｾｦｬ｝｡ｭｶ＠ ro[rk Tij. :4{}>tj-
v[ata" eyexea{}>w ror. aVT]or. olaue ea[y H(r;) ea]q?eeety e1'[.n]n 

ｾ＠ ent[1fJtjq?lan. (Ich folge Kirchhoffs Ergänzungen auch für Z.15, 
wo Fröhner, dem Dittenberger Syll. inscr. gr. 31 sich anschliesst, 
lediglich die Lesung seiner Vorgänger wiedergibt). Eine. ￤ｨｮｬｩ｣ｨｾ＠
Formel im Gesetz von Teos Dittenberger 8yll. 349, 49 fg. 
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Formel im Gesetz von Teos Dittenberger 8yll. 349, 49 fg. 



106 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 6. März 1886. 

tragen. Denn künstliche Versuche jeder einen besonderen 
Sinn abzugewinnen verdienen keine Berücksichtigung. Aber 
auch der vorgebliche Compilator der Einlage, den man ver-
antwortlich machen möchte, würde sich die doppelte Mühe 
erspart haben. Die beiden Fassungen sind jede für sich 
tadellos, die eine als erklärendes Glossem zu der and.ern zu 
fassen geht nicht an. Wir haben offenbar zwei verschiedene 
Redaktionen derselben Bestimmung vor uns, zwischen denen 
die Wahl zu treffen war, oder deren eine die andere zu er-
setzen bestimmt wal'. Möglich, dass die jüngere bei Ge-
legenheit einer jener mehrfach erwähnten GeRetzrevisionen 
entstanden ist, deren Spur ja auch der vorhergehende Satz 
aufwies. Dass das für die Einlage benutzte Exemplar die 
beiden Varianten nebeneinander bewahrt hat, anstatt die 
eine zu beseitigen, ist bei solchen wiederholt überarbeiteten 
Aktenstücken nicht unerhört. Ich erinnere an das Grund-
gesetz der spanischen Colonie TI rso, dessen einer Copist die 
redaktionellen Aenderungen und Zusätze vespasianischer Zeit 
gedankenlos und arglos mit dem ursprünglichen cäsarischen 
Text verschmolzen hat. I) 

An unserer Stelle kennzeichnet sich die zweite Fassung 
durch die ins Einzelne gehende Ausführung als jünger,2) die 
erste als ursprünglich durch das für die Ekklesia wesentliche 
Motiv, das mit der Haltung und Bestimmung des ganzen 
Dokuments zusammenhängt. Allerdings macht Demosthenes 
selbst ein anderes Motiv für die öffentliche Bekanntmachung 
geltend: sie solle jedermann Gelegenheit geben, sich sein 
Urtheil übel' die vorgeschlagenen Gesetze zu bilden. 3) Diese 

1) Mommsen Ephem. epigr. Il121. Authentisch ist die Variante 
im Gesetz Diocletians Cod. 3, 3, 4, auf welche ich eben durch A. Per-
nice's Amoenitates iuris (p.23) aufmerksam gemacht werde. 

2) (,o'7f-lE(!at ew, av ｾ＠ (der Artikel ergänzt von Dobree) euuA'701a 
YEV'7 rat ist freilich nur scheinbar deutlicher als :re(!0 rij, euuA'7ola" da 
eine bestimmte Dauer der Ausstellung nicht angegeben ist. 

3) § 25 ev ｾ･＠ u[J f-lsral;v xeovcp TOvrcp :reeoohal;av 7:0t, fJovAof-li-

t 

t 

I 

I 
r 
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Absicht schliesst ja jene andere nicht aus und ist bei jedem 
öffentlichen Anschlag selbstverständlich: gleichwohl gestattet 
der mehrmals wiederkehrende Hinweis die Vermuthung, dass 
die Formel (JX07r81V ＷＺｾ［［＠ (JOV)..,O/lEVlP in dem Gesetz nicht fehlte, 
wie denn auch das umschreibende Citat des Redners § 18 
dieselbe wiedergibt. I) 

Eine andere Lücke kommt hinzu, die Westermann in 
seinem Sinn ausgebeutet hat. Mit der öffentlichen Ausstell-
ung der neuen Gesetze steht die an den drei Versammlungen 
der Prytanie wiederholte Verlesung derselben durch den 
Rathssekretär in engel' Verbindung. Diese durch das Ge-
setz ausdrücklich angeordnete Verlesung (S. 106 Anm. 3) fehlt 
in unserer Urkunde j sie kann an keiner anderen Stelle als 
an der vorliegenden gestanden haben. Und schliesst sich 
nicht ganz augenfällig an diesen Akt der Ekklesia, mit 
besserem Recht als an den öffentlichen Anschlag, die Moti-

VOt, eto<pieEtv euuf}ivat TOV, vOf-lOV, Ｚｲ･･ｯｯｻｽｾｶ＠ rwv'E:rewvvf-lwv, tV' (, ßov

Mf-lsvo, oui'P'7rat, uav dovf-l<poeov vf-ltV ｵ｡､ｾｮ＠ u, <p(!adn uai uanl ｏｘｏａｾｖ＠
dvul:ren. 36 euu{}EVat usÄ,SVEt TOV :reeouMvat :reavra, . rax' av, el rvxOt, 

TOV, f-lEV dvut:reovra, av, cl :reeoa1o{}OtvTO, Ä,a{}ot, o[ ｾＧ＠ ｏｩ［ｾｅｖ＠ :reeOOExOVU, 

dvayvotev av (vgl. 32 :reaeapo., 7:0V xeovov TOV eu 7:WV vOf-lwv uai 7:0 

ßovÄ,svoao{}w uai dui'Pad{}at :reset TOV7:WV vf-lii, :reavreÄ.w, dveÄ.rov). Die 
Begründung ist nicht ganz klar, da man nicht einsieht, wo eine Be-
sprechung hätte stattfinden und Widerspruch geäussert werden können. 
Denn in den Gemeindeversammlungen werden die Gesetze wohl ver-
lesen, über ihren Inhalt aber nicht verhandelt. Man könnte an Agi-
tation in Parteiversammlungen denken; die Parallelstelle in der Rede 
gegen Leptines §94 uai :reeo TOV7:WV y' e:reiral;ev eu{}etvat :reeoo{}e 7:WV 

'E:rewvvf-lwV uai u[J yeaf-lf-laut Ｚｲ･｡･｡ｾｯｶｶ｡ｴＬ＠ TOVrov ｾＧ＠ ev rat, luuÄ,'701at, 

dvaytyvrodUetv, tV' euaoTO, Vf-lwv duovda, :reoUaut, uai uaro. ｏｸｯￄＬｾｶ＠

ous'Paf-levo" o.v n uat Muata uai OVf-l<pEeOvra, ravra v0f-l0{}erfj legt 
nahe, dass die Bemerkung im Grunde nur für Diejenigen gilt, die in 
der Folge als Nomotheten berufen sind über die Annahme oder Ab-
lehnung zu entscheiden. Die Möglichkeit einer anderen Erklärung 
wird weiterhin zur Sprache kommen. 

1) dUO. :reeOdranet :reeWTOV f-lEV eu{}etvat :reeoo{}sv 7:WV 'E:rewvvf-lwV 

rea'Pavra ouo:reStV np ßOvÄof-livcp. S. die folg. Anm. 
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tadellos, die eine als erklärendes Glossem zu der and.ern zu 
fassen geht nicht an. Wir haben offenbar zwei verschiedene 
Redaktionen derselben Bestimmung vor uns, zwischen denen 
die Wahl zu treffen war, oder deren eine die andere zu er-
setzen bestimmt wal'. Möglich, dass die jüngere bei Ge-
legenheit einer jener mehrfach erwähnten GeRetzrevisionen 
entstanden ist, deren Spur ja auch der vorhergehende Satz 
aufwies. Dass das für die Einlage benutzte Exemplar die 
beiden Varianten nebeneinander bewahrt hat, anstatt die 
eine zu beseitigen, ist bei solchen wiederholt überarbeiteten 
Aktenstücken nicht unerhört. Ich erinnere an das Grund-
gesetz der spanischen Colonie TI rso, dessen einer Copist die 
redaktionellen Aenderungen und Zusätze vespasianischer Zeit 
gedankenlos und arglos mit dem ursprünglichen cäsarischen 
Text verschmolzen hat. I) 

An unserer Stelle kennzeichnet sich die zweite Fassung 
durch die ins Einzelne gehende Ausführung als jünger,2) die 
erste als ursprünglich durch das für die Ekklesia wesentliche 
Motiv, das mit der Haltung und Bestimmung des ganzen 
Dokuments zusammenhängt. Allerdings macht Demosthenes 
selbst ein anderes Motiv für die öffentliche Bekanntmachung 
geltend: sie solle jedermann Gelegenheit geben, sich sein 
Urtheil übel' die vorgeschlagenen Gesetze zu bilden. 3) Diese 

1) Mommsen Ephem. epigr. Il121. Authentisch ist die Variante 
im Gesetz Diocletians Cod. 3, 3, 4, auf welche ich eben durch A. Per-
nice's Amoenitates iuris (p.23) aufmerksam gemacht werde. 
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virung an 87t:Wg al' ff(!O; 'Z'o ffJ..ijSOg 'l(UV T8:Jil'HuV l'Ofl(Ul' 

l/Jfjcp{afjWI 0 ｏｾｴｬｏ＼［＠ ff8(!L TOV X(!Ol'OV Toi<; vopo:Jha/l;;? Vor 
diesen Worten ist nothwendig die erwähllte Bestimmung ein-
zuschalten. Der ganze Satz lautete ursprünglich etwa: ff(!O 
.l' \ - , ｾ＠ , ({J ｾＬ＠ > AG" , <. ' , (t 
Ue -cfjg eXXII..'YjCJlag 0 0t'II..0P8l'Og ./:lV'Yjl'atWl' eXHv'cTW 7f(!Oav8l' 

UUl' >hlr(()J'vpwl' reOl/Jag TOI)g l'OtlOVg of,g /Xv n:tn <aXOff elV 'Uji 
ｻｊｯｖｊＮＮｯｰｩｶｾｵ＠ xai lra(!aOIOOUu aV'lOvg Tqi r(!at1paT8i ｔｾｧ＠ (Javk",g, 

o 08 avarlrVWCJittUu fV wig lxxJ..1ja{atg TO'Vg vOflOvg o't 
<\ 0.- tI " \ \ ｾＭ - 0.' , av 'ClvWVTa/) , Offlug ClV ff(!O<; TO 7t:lI..fj:tog UUV T8t.1cVUIJV }'O-

fl(Ul' l/Jljp/(JJjTat 0 OijtlOg 1C8(!L TOV X(!OVOV TOtg VOfIOShal<;. I) 
Durch die ungeschickte Zusammenschreibung der zwei paral-
lelen Fassungen mag zugleich der Ausfall verursacht sein. 

7. AieElo:Jal 0& 'Kai Ｇｃｯｶｾ＠ ｃＱｶｊｬ｡ｮＺｯａｏｲｙｪＨｊｯＡｴｩＧｊｉｏｶｾ＠ 'Cov ｯｾﾭ
flOV Toig VOflOI<;, o't /Xv fV Tolg vOflO:fhalg J..1:WVWI, Idv'l8 
" .l' 'I: >AU ' (, [ - (.l" - (E (J-aVu(!ag eS./:l t.I'Yjl'atwl' a7t:ClVUuV T'{l cvu8xaT'f) TOV xaTofl alw-

VO; fl1)vogJ. 

Der letzte datirende Zusatz ist nicht blas durch seine 
Stellung und Form 2) anstössig, sondern noch mehr durch 
seinen Inhalt. Denn wie ist es denkbar, dass die Wahl der 
Vertheidiger der angegriffenen Gesetze in jener ersten Volks-
versammlung stattgefunden hätte, welche lediglich die Vor-
frage entschied. ob überhaupt Aenderungen zuzulassen seien? 
Wie hätte die unvorbereitete Menge sich ohne Weiteres über 
die geeigneten Persönlichkeiten einigen sollen? Das Gesetz 

1) V gl. ausser Dem. g. Lept. a. a. O. die Worte in 'l'eisamenos' 
Psephisma (S. 91 Anm. 3) e,adJEvTwv n[!oaffe TWV 'Enwvvflwv axoneiv 

Hp ßovÄoflivo/ xat na[!a,}u)oVTwV Tai; a[!xai;. - Die Formel 0 
ßovÄOflevo; 'A{}rJvalwv ohne den ｚｵｾ｡ｴｺ＠ ol; ｬｾ･｡ｵＬ＠ den Meier und Wester-
mann hier und im zweiten Gesetz (g. 'l'imokr. 3J) vermissen, ist dem 
Urkunden stil nicht fremd: s. C.LA. II 168 axovaavm ,ov Mjflov TWV 

Kmelwv - xat aUov 'A{}rJvalwv TOV ßOVAoflivov ßovAevaaa{}at If u av 
alrrep ｾｏｘｅｬ＠ ä(!U1TOV etvat. 

2) Westermann erwartet ev{}v, iv Tfj ｘｖ｛ＡＢｾ＠ exxAfJalq (vgl. indess 
S. 85) oder eV{}v. Tfi §v,}exaTn Tij; n(!vTavela •. 

.-
! 

.. 
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beabsichtiae meint Westermann, den Vertheidigern die zur 
allseitigen ｾ＠ Erwägung und Vorbereitung erforderliche Zei.t zu 
gewähren: aber dazu war bei einem Gegenstande allgememen, 
durch öffentliche Bekanntmachung und wiederholte Verlesung 
der Gesetze geschärften Interesses die Zeit bis zum Zusam-
mentreten und den jewelligen Verhandlungen der Nomo-
theten mehr als ausreichend. Die Wahl der Anwälte ist 
von den gleichartigen Bestimmungen über die Zahl und 
Funktionsdauer der Nomotheten, zu welchen die volle Kennt-
niss der Vorlagen vorausgesetzt wird; nicht zu ｴｲ･ｾｮ･ｮ＠ und 
erfolgte jedenfalls gleichzeitig: sicherlich waren dIe Namen 
der Candidaten Gegenstand vorgängiger Besprechung ｵｮｾ＠

Verständigung in' den betheiligten Kreisen. Das Datum T'l} 

haexeXT'{l TOU (}<.xaTo!'{JatWvog fl1jvog ist also ein verkehrter 
Zusatz, aus § 26 der Rede gedankenlos übertragen. 

Nach Entfernung dieses leicht erkennbaren Glossems ist 
der Satz tadelfrei und mit unserer Ueberliefernng im besten 
Einklang. I) Die Fünfzahl wird durch das ･ｩｮｺｾｧ･Ｎ＠ bekannte 
Beispiel bestätigt, die fünf Vertheidiger des leptmelschen Ge-
setzes. Denn zu den vier von Demosthenes § 146 genannten 
Syndikoi gehört als fünfter, oder richtiger al8 der erste 
Leptines selbst der sein vor Jahresfrist eingebrachtes Gesetz 
nicht als Angeklagter, sondern als Anwalt vertritt (§ 144).2) 
Diese Auffassung wird dem einfachen Thatbestand besser 
gerecht als WeRtermanns sehr anfechtbare Vermuthung, (dass 

1) Westermann rügt die Bezeichnung ｡ｶｶ｡ｮｯ［ＬｯｙＱｊ｡ｯｦＱｅｶｯｾ＠ anTstatt 
der eigentlichen N amen ｡ｶｹｾｹｯ｛Ａｏｴ＠ oder avv,}tXOt, ferner die U,nbe-
stimmtheit des Ausdrucks wi; vOflo/; 01' av AVWVTal b TOi;. ｶｏｦｬｯｻｽ･ｾ｡ｴ［Ｎ＠

Der erste Anstoss wiegt leicht, der zweite beruht auf MIssverstano-
niss. Denn 01' av AVWVTal heisst soviel als Ｇ､･ｲｾｮ＠ Aufhebung bean-
tragt wird'. In diesem Sinne der ｶｯｲ｢ｾｲ･ｩｴ･ｴ･ｮＬＮ＠ nIcht d,er vollzogenen 
'rhatsache, steht das Wort regelmässlg: g. 'l'lmokr. M. 18. g. Lept. 
89. 93. Nicht anders vorher wv, vOflov, olk av n{}fj. 

2) Private avv,}tXOt nimmt, im Widerspruch mit dem klaren 
Wortlaut, Gilbert an (Gr. Staatsalt. I 286 A. 1). 
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verfassungsmässig der Urheber eines Gesetzes, wenn er auch 

nach eingetretener Verjährung nicht mehr mit seiner Person 
dafür einstehen musste, doch fortwährend und auf Lebens-
zeit als der natürliche Vertreter desselben betrachtet wurde 

und im Falle eines Angriffs darauf gehalten war, zunächst 
und in der Hauptsache zu dessen Vertheidigung zu sprechen'. 
Und der (innern Wahrscheinlichkeit' gegenüber, (dass die 

Zahl der zu ernennenden ｃｊｶＱＧｾｲｏＨＡｏｉ＠ von dem Gesetzgeber 
gar nicht bestimmt, sondern die Bestimmung derselben nach 
Massgabe des Bedürfnisses, der Zahl der angegriffenen Ge-
setze und ihrer grösseren oder geringeren WichtiO'keit dem 

. ö 

eIgenen Ermessen der jedesmaligen Wahlversammlung an-
heimgestellt worden sei', behauptet daS' übereinstimmend 
Ueberlieferte sein Recht. 

Das Scholion zu unserer Stelle ld1'Te OE a1'o(!tq xa{f' 

Exam;o1' 1'0f.l0P 8Xtl(!0'Co1'ov1' ist unrichtiger Schluss aus dem 
ｯｾ｜＠ a'P ).VCrJ'P'Ca1.

1
) Die fünf Staatsanwälte haben die Aufgabe, 

alle Gesetze zu vertreten, deren Revision im JahresbeO'inn 

beantragt ist. Sie erwerben dadurch einen gewissen ｂ･｡ｭｾ･ｮﾭ
charakter. Dieser sowie der Einfluss einer solchen von ehr-
geizigen Staatsmännern und Rednern erstrebten Vertrauensstell-

ｵｾｧ＠ 2) mochten die gesetzliche Vorschrift rechtfertigen, dass 
NIemand mehr als einmal zum Syndikos gewählt werden 
solle. S) 

1) g. Lept. § 146 ''Ht(!'Yjl'Tat M ｾ＼ｩｊ＠ 1'6flq> <J1",(JtXOt kann diesem 
Schluss nicht zur Unterstützung dienen, da in diesem Falle keine 
Verhandlung vor den N omotheten vorliegt. 

2) Das beweisen u. A. die Namen der Syndikoi für Leptines' 
Gesetz und die Ausführung des Redners 146 fg., bes. 152. 

3) g. Lept. 152 [<JU (Je xat flli.).' [XWl' 1'6flO, Vfltl' xaAw, - flq 

ｩｾｅｴｬＧ｡ｴ＠ v:no TOV Ｈｊｾｦｬｯｖ＠ XEt(!OTOl''YjfHl'Ta :nAEtl' ｾ＠ ￤Ｚｮ｡ｾ＠ <JVl'(Jtxij<Jat. Die 
Stelle zeigt .freilich zugleich, dass mit diesem offenbar in ältere Zeit 
zurückreichenden Gesetz die herrschende Praxis in Widerspruch stand. 

• 

.. 
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11. Verfahren der Gesetzgebung. 

An die vorbereitenden Akte der Ekklesia, die unsere 
Urkunde regelt, schliesst sich der Inhalt des zweiten Doku-

ments (g. Timokr. 33): die Annahme oder Ablehnung 
der neuen Gesetzvorschläge durch den gesetzgebenden 

Körper, die Nomothetenversammlung. 

1. ｔｻｾｶ＠ OE 'P0WJJlI nUll xtl!dllCrJlI Ｎｵｾ＠ ＸｾｴｩＱＧ｡ｴ＠ ki:CJat !lTt 

O{,lIa ea1' Ａｬｾ＠ 81' 'Pof.lo:fhau;· 'Co'Ce 0' ｦｾ･ｩｬｬ｡ｴ＠ ＧｃＨＬｾ＠ ｦｊｯｶＩＮｯｦＮｬｩｶｾｊ＠
) I ') ,(', ( ' ) (' (I 1\ "l I A 
Ä{fr;1'atCrJV I'.Vtlll f'Ce(!01' u:fc'Pu all.:J O'COV CllI I'.V'lJ. otaXtl(!O-

'Cop/all OE 1fOlti., Ｇｃｏｴｾｱ＠ ll(!oio(!ovq 'lrt(!t 1(01)'CCrJlI nu1' 'PO!ICrJ1', 

lf(!W1:01' !tElI 7lt(!t 'fOV xtlf.livov, 61. ooxti ｅｬｬｬＧｃｾｏｴｴｯｾ＠ that 'Cf,U 
, .- ) ,.,,)1 ｾｊ＠ \.- 0. I .. 

OYj!llp Hp Ä :J'f)'PaWJlI fJ OV, t1ftaa 1ft(!L 'COV 'Uvt!lC1'OV 
(I .r 1\ I ( (1 I - , 

0'lfO'Ct(!011 u' 01' Xß'(!O'COll1jCJCrJlJlll 01 'P0f.l0vc'Cal, 1:0v'co)' XV(!L01' 
'l 

tl1'al. 

Es ist dasselbe Gesetz, welches Demosthenes in der 
Rede gegen Leptines wiederholt anführt und als C altes Ge-

setz', als solonisch bezeichnet. am bestimmtesten § 92 fg. 
,I n, C\ ｾ＠ (, Cl I 

Äaßt !tOt TOV l'0f.l0'P xav O'P ljCTap 01 'lf(!01:t(!01' 'P0f.l0vt'Cat· 
I , C\ I ) " ..r 

Ure' und nach der Verlesung ｾｖＧｐｬｴＺｊＭ O'P 'C(!OlLOlI, (u ｡ｬｬｵｾｴｱ＠
(I " C 1 - 1 I Q. I A {fljPuiOl, ° ｾｯＩＮｃｲｊＱＧ＠ Ｇｃｏｖｾ＠ ＧＯｉＰｦＮｬＰｖｾ＠ ｃｲｊｾ＠ ｸ｡ｍｲｊｾ＠ XtAtVt! 'Clvt1'at, 

'lf(!wrov !IElI na(!' iJ!/IP Ｇｃｯｩｾ＠ O!UrJ!LOXOCJI, na(!' OLCJITt(! xat 
3' _ )1 '1 ' '1' CI, C 1 

'CaÄÄa XV(!OV'Cat, c7ftaa I'.vo'P'Ca Ｇｃｯｶｾ＠ ｉＳｬＧ｡ＱＧｕｯｶｾＬ＠ III ｵｾ＠ 1; 
, _)1 '-, I 1) 

7rt(!1 UrJ1' OllUrJP f'/.aCJ[Ov ｖｏＡｌｏｾＮ＠

Da demnach immer zwei Gesetze, das alte und das 

neue, gegen einander zur WahI stehen, so trägt die Ent-

1) Vorher 89 aU' 0 :naAaLO, 81' OliTO<; :n:aeiß'Yj 1'6flO, ｯｻｊｾｷ＠ xEAdm 

l'OfWf}U8tl', yeatpwf}at flil', (11' Tl, Ul'a ｾｗｬＧ＠ ｶＺｮ｡ＨＡｸＶＱＧｾｷｬＧ＠ flq xaAw. [XEW 

ijyijTat, :n:a(!Et<Jtpi(!Etl' (J' ｡ｶｾｯｬＧ＠ (1UOl', 81' 11.1' uf}lJ AVW1' exetl'ol', vf'a, (J' 

axov<Jal'w, Hi<Jf}at ｾＨＩＱｊ＠ X(!8{nw. (vgl. 96 X(!ijl' TO{l'Vl' AE:ndl''Yjl' flq :n(!O

ueOl' uf}il'at nJl' eavTOv 1'6flOl', :n:(!tl' WVTOl' EAv<J8 Y(!a'll'aflEl'O" 99. geg. 
Timokr. 18.) 
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. ö 
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scheidung der Nomotheten die Form der Diacheirot,onie, 
ähnlich der des Demos in der ersten Versammlung. I) Die 
angebliche Gefahr der doppelten Abstimmung, dass sie 
unter Umständen die Verwerfung beider Gesetze, also eine 
Lücke in der Gesetzgebung hätte herbeiführen müssen, hat 
Westermann unnöthige Skrupel gemacht. Dieser Gefahr 
würde ja so ziemlich jede Diacheirotonie unterliegen; sie 
wird aber vielmehr durch das Wesen der Diacheirotonie 
ausgeschlossen. Es ist bei solcher Alternative natürliche 
Voraussetzung, dass die Majorität bei der einen Frage die 
Minorität bei der andern bildet und umgekehrt. Die Ver-
werfung des alten Gesetzes hat die Genehmigung des neuen 
zur nothwendigen Folge. 2) 

Freilich schien überhaupt die Abstimmung durch Cheiro-
tonie und zumal ihre Vornahme durch Proedroi die schwer-
sten Bedenken zu rechtfertigen: als habe den Verfasser der 
Einlage die Vorstellung geleitet, dass (die vor den Nomo-
theten zu fiihrenden Verhandlungen in einer V olksversamm-

1) § 25 l(at Jr(!on:OY (tEl' ttp' v(tiY tJrotrjGay lüaXE,(!oTOylay, JrOU(!OY 

e!aolOdo. taTt y0(to. l(awo. ｾ＠ <5Ol(ovaw Q.(!l(EiY oE l(el(tEYO': im Gesetz 
selbst hiess es XEl(!oTOyla Jr(!od(!a und vad(!a. Ll,aXE'(!OTOyla und <5ta

XE'(!OTOysiy bei Alternative zwischen zwei Anträgen: C.LA. I 40, 5. :l9. 
Xen. Hell. I 7, 34. Dem. 22, 5. 9. 59, 4. 5. Aesch. 3, 29. - C.l.A. 
11 114 A 5, und Newton Ancient greek insel'. 11 343 a 15 (Rhodos) 
bedeutet <5,aXEl(!oTOysiy Abstimmung mittels Probe und Gegenprobe. 
!n dem Ehrenbürgerdekret von Minoa auf Amorgos bei Ross Insel'. gr. 
med. In 58 u. 314 ist am Schluss zu lesen TO <5E '}'SYOf'SYOY d),Ea(ta 

<5oTWaay oE Ta(tla,. ｌｬｴ｡ｘｅＧＨＡｏｔｏｹｾ｡｡ｙｔｬ＠ up ＼ＵｾｗｉＡ＠ l(at [JrS(!t Jr(!eaßela,;] 

el <5si Q.JroaTü),sw si,; 'Po<50Y, l<5ol;sv aJroaTü),Elv. 

2) Dem. g. Lept . .99 t'}'w <5' OTl (tEl' Tfj v(tsd(!Cf- ＱｪＱｾｴｰｦｬｽ＠ TOVTOV 

TOV vO(tov (sehr. TOV TOVTOV vO(tov, wie 94 fg. 158) ),vfHvTO'; TOY Jra(!

s,asyerßBYTa l(V(!lOY dya, aatpw,; () Jra),a,o,; l(s),SVEl yo(to,;, l(a{P Öl' oE 

{}sa(to{}ETa' TOVTOV v(tiY Jra(!E'}'(!a1j1ay, taaw, tva fllJ JrS(!t TOVTOV Tl'; Q.YTl

Un] (t0,: wo der gefürchtete Widerspruch nicht die Bestimmung des 
alten Gesetzes betrifft, Aondern ihre halsbrechende AnwendunO' auf 
den gegenwärtig (in der Klage Jra(!avo(tW1') verhandelten Fall. " 

r 
r 
! 
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lung vor sich gegangen seien'. Die Analogie der Gerichts-
verhandlung vor den Geschworenen, welcher das Streitver-
fahren zwischen dem neuen und dem alten Gesetze auch der 
Form nach entspricht, liess vielmehr geheime Abstimmung 
und Vorsitz der Thesmotheten erwarten. 1) 

Jetzt haben zu Gunsten gerade dieses bestrittensten 
Punktes die Steine geredet. Die Proedroi der N omo-
theten und ihr Epistates haben sich in zwei von unserer 
Rede zeitlich nicht weit abliegenden Volksbeschlässen wieder-

gefunden. 
Der eine derselben, seit zehn Jahren bekannt und wieder-

holt besprochen, bewilligt einem Delier Peisitheides neben 
dem attischen Bürgerrecht zugleich für die Dauer seines 
unfreiwilligen Aufenthalts in Athen eine jährliche Geld-
unterstützung, deren Anweisung auf dem Weg der Gesetz-
gebung verfügt werden soll. C.1.A. II 115 b = Dittenberger 
Syll. 105, 35 f. Ｘｮｷｾ＠ IXv 08 fl'r) ＦｮｏｑｾＧｚＢ｡ｴ＠ Ｇｃ｛Ｈ＿ｉｏｰｾｾ＠ lIst ]O"t-
Ｎｻｽｳｌｏｔｊｾ＠ ｅｗｾ＠ av ｸ｡ｾｩＩＮＭＮＹＭ｛＠ 1jlt StS Ｎ､ｾｬ｝ｯｶＬ＠ ｾｯｶ＠ 'wfllav 'COV ｏｾｦｬｏｖ＠

['Clov &si 'C ]afl[ t ]SLOV'Ca otoovat new[tl.'tsLol}] ｯＨ＿｡ｸｦＮｌｾｶ＠ Ｇｃｾｾ＠

ｾｦｬｩＨ＿｡ｾ＠ EX ujjv I [xaut l/JTJpia ]fWW &vaJ.taXOflEvwV ｛ｾｉｱｩ＠

ｏｾｦｴｻＮｵﾷ｝＠ EV 08 ｾｯｩｾ＠ ｖｏｦｬｯＮＧｴｅｾ｡ｴ｛ｾ｝＠ Ｇｃ｛ｯｬｶｾ＠ ｮＨ＿ｏｅｯ｝ｑｏｖｾ＠
c.\ "), .S' I I [ , , 1 [ I Ol CtV n(?osu(?svwatv xat 'Cov e]1c ta]'CCt'CTJv n(?oa-

v 0 fl O.{} H ｾ＠ I [ a a t ｾｯ＠ &(?r ]V(?tOv -rov-ro fls(?l'stv 'CI ｛ｯｶｾ＠ anoo]ix-
Ｇｃ｡ｾ＠ ＧｃＢｾ＠ 'Caflift -rov ｯｾｦｬｬ｛＠ ov ｳｴｾ＠ -rov] EVtav'Cov E-xaa-rov, /) oe 
-rl[ ｃｴｦｬｬｃｴｾ＠ &n ]ooo-rw flEt [ at ].'tsL08t XCtl"a I ｛Ｍｲｾｶ＠ rr(?Vl" ]Ct[v ]sLav 
hcXal"1jv. staV 08 ｦｬｬ｛ｾ＠ entl/JTJp]/awasv 01 [nQ]oio(?ot xai 

1) Westermann S.48. 32. 57 fg. Vgl. Schömann Opusc. I 257. 
Die aus der Leptinea für die Annahme des Thesmotheten - V 01'-

sitzes entnommene Begründung hat Westermann nach Schömanns. 
Widerspruch (Opusc. I 237 fg.) später aufgegeben: an der Annahme 
selbst hielten beide fest. Den Einfall, zur Charakterisirung der No-
motheten-Verhandlung als einer' im Wesen wie' in der Form gericht-
lichen' auch das ey Jra(!aßvarfl} bei Dem. 24, 47 zu verwerthen, er-
wähne ich nur, weil ihn auch das jüngste Handbuch der Staatsalter-
thümer nicht verschmäht hat. 

188G. Philos.-philol. u.hist. Cl. 1. 8 
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alten Gesetzes betrifft, Aondern ihre halsbrechende AnwendunO' auf 
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Syll. 105, 35 f. Ｘｮｷｾ＠ IXv 08 fl'r) ＦｮｏｑｾＧｚＢ｡ｴ＠ Ｇｃ｛Ｈ＿ｉｏｰｾｾ＠ lIst ]O"t-
Ｎｻｽｳｌｏｔｊｾ＠ ｅｗｾ＠ av ｸ｡ｾｩＩＮＭＮＹＭ｛＠ 1jlt StS Ｎ､ｾｬ｝ｯｶＬ＠ ｾｯｶ＠ 'wfllav 'COV ｏｾｦｬｏｖ＠

['Clov &si 'C ]afl[ t ]SLOV'Ca otoovat new[tl.'tsLol}] ｯＨ＿｡ｸｦＮｌｾｶ＠ Ｇｃｾｾ＠

ｾｦｬｩＨ＿｡ｾ＠ EX ujjv I [xaut l/JTJpia ]fWW &vaJ.taXOflEvwV ｛ｾｉｱｩ＠

ｏｾｦｴｻＮｵﾷ｝＠ EV 08 ｾｯｩｾ＠ ｖｏｦｬｯＮＧｴｅｾ｡ｴ｛ｾ｝＠ Ｇｃ｛ｯｬｶｾ＠ ｮＨ＿ｏｅｯ｝ｑｏｖｾ＠
c.\ "), .S' I I [ , , 1 [ I Ol CtV n(?osu(?svwatv xat 'Cov e]1c ta]'CCt'CTJv n(?oa-

v 0 fl O.{} H ｾ＠ I [ a a t ｾｯ＠ &(?r ]V(?tOv -rov-ro fls(?l'stv 'CI ｛ｯｶｾ＠ anoo]ix-
Ｇｃ｡ｾ＠ ＧｃＢｾ＠ 'Caflift -rov ｯｾｦｬｬ｛＠ ov ｳｴｾ＠ -rov] EVtav'Cov E-xaa-rov, /) oe 
-rl[ ｃｴｦｬｬｃｴｾ＠ &n ]ooo-rw flEt [ at ].'tsL08t XCtl"a I ｛Ｍｲｾｶ＠ rr(?Vl" ]Ct[v ]sLav 
hcXal"1jv. staV 08 ｦｬｬ｛ｾ＠ entl/JTJp]/awasv 01 [nQ]oio(?ot xai 

1) Westermann S.48. 32. 57 fg. Vgl. Schömann Opusc. I 257. 
Die aus der Leptinea für die Annahme des Thesmotheten - V 01'-

sitzes entnommene Begründung hat Westermann nach Schömanns. 
Widerspruch (Opusc. I 237 fg.) später aufgegeben: an der Annahme 
selbst hielten beide fest. Den Einfall, zur Charakterisirung der No-
motheten-Verhandlung als einer' im Wesen wie' in der Form gericht-
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[olln"IC1'Hl'Z]t]!; ｾｷｶ＠ VOf-l0{}HCUV, ｏｰ･ｬａＮ｛ｅｉｾｷ＠ gxaO"'Z]O!; av

ｾｷｶ＠ X ｯｾ｡ｘｦＭｬ･ｘＡ［＠ ｬ･ｾ･ｘＡ［Ｑ＠ [zV A, {}t]v Jq. 
Der zweite ist erst vor wenigen Monaten aufgefunden 

und von Tzuntas 'EpT),teQt!; ｯｑｸ｡ｬｏａＮｯｙｬｸｾ＠ 1885, 131 mitge-
theilt. Das leider sehr lückenhafte Psephisma aus dem 
Jahre 335 (01. 111, 2 Anfang) bestätigt und erweitert die 
bereits am Ende des Vorjahrs beschlossene Verleihung gol-
dener Kränze an Rathsherrn, welche in einer besonderen 
Funktion, vielleicht als Festbesorger Ｈｬ･ｾｯＱｦｯｬｏｩＩＬ＠ sich wohl-
verdient gemacht haben: die betreffenden Dekrete des Raths 
und der Ekklesia aus 01. 111, 1 sind anhangsweise bei-
gefügt. Im Anschluss aber an diese Anerkennung wird, wie 

es scheint,' die Einstellung eines regehnässigen Ausgabe-
postens für solche Auszeichnung ins Auge gefasst und dieser 
Gegenstand an die N omotheten verwiesen. Das in Rede 
stehende Anfangsstück wird folgendermassen zu ergänzen 
sein: - - - xat aupav[cuaat ｘｾｶＨｊＨｪｊ＠ aUCf'av(p 01f0 X ｯｾ｡ｘｦＭｬＨｵｶＮ＠

;; n) oeJI ｏｾｙｖｾｬｏｊｩ＠ zo el[!; 'Zov] adg{ avov 7ZaQaolOOVat 'Zov 

m,tlaJl 'Zolv oN,tOv 8X nuv e[l!; 'Z]a xa'ZeX l/JT)Cf'[laf-lam ov«

AWX0f-lEVlrJV njl ｏｬｾｦＭｬ＠ ]l[J' ￖＱｔｗｾ＠ 0' (Xv cl 'Zaf-lia!; orroAaf1[?) 'Zo 
, 'I ] \ , .i' (\ ｾＬ＠• . •.•.....• ｡ｾｹｶｾｌｏ＠ v, 'Z OV!; Ｗｚｑｏｃｕｑｏｖｾ＠ ｏｾ＠ av 

IO Aoaxwat[v 1f(!oeo(!evetv 1f(!w'ZOJl eL!; 'ZllovJ!; ｶｏｦＭｬｯｾｩＧｚ｡ｾ＠
Ｗｚｑｯ｡ｖｏｦＭｬｯｻｽ･ｾｾ｛｡｡ｴ＠ 1ceet 'Zov ｾＨＡｹｶＨＡｬｯｶ＠ (oder fleQt 'Zwv 

, c, 1 "] ,( "11 ( Q '[ ( azepavwv), . oncrJ ｾ＠ a. v xat 01 aMt.OI 01 xavw'Za"e VOt ｴ･ｾｏＭ

1fOlOl.? Cf'IAO'Zl'Uuv'Zla]t Ｑｦｑｏｾ＠ 'Ze Ｇｚｾｶ＠ ｦＱｯｶｬｾｊＱ＠ xatZOJl ｯ｛ｾｦＭｬｏｖ＠ •. 

. . .............. 1 .]!; xat e1Vat ｘＨＡｾＨｊｴＧｬｏｴ＠ np ｏｾｦｬ｛＠ 0/ 'ZIp 

A,{}T)valwv. oJlaYQa1jJat lo]e u. s. w. J) 

1) Die richtige Ergänzung von Z. 9 rührt vom Herausgeber her. 
Nicht klar ist die Motivirung Z. 8 - wo aJlOA6.ßn schwerlich anders 
zu verstehen ist als Dittenb. Syll. 101, 55 fg. -, deutlich nur so viel, 
dass an Stelle eines Provisorium ein Definitivum treten soll. Dass die 
Ausgabe für die Kränze, wie in der eben erwähnten Urkunde 39 fg., 
durch Vorschüsse aus anderen Fonds bestritten war, lassen die Reste 
am Schluss des vorjährigen DekretR ahnen (52 fg.), wo gestanden zu 

, 
I 
J 

, 

t 
I 
I 

• . . 

Schöll: Ueber attische 'Gesetzgebung. 115 

In den beiden Fällen haben die Nomotheten die be-
treffenden Posten unter die durch Gesetz bestimmten Aus-
gaben aus dem cFonds für Auslagen nach Volksbeschlüssen' 
aufzunehmen, und die Proedroi der Nomotheten werden an-
gewiesen, diese Zusätze zu den Verwaltungsgesetzen der 
Nomothetenversammlung zur Bestätigung vorzulegen. I) 

Bei einem dritten bestätigenden Zeugnisse hat nur Text-
verderbniss die richtige Beziehung bis jetzt verdunkelt. 
Aeschines erörtert geg. Ktes. 38 fg. das durch die Ver-
fassung vorgeschriebene Verfahren, um Widersprüche der 
Gesetzgebung zu beseitigen. Seine Ausführung, welche die 
Aufschlüsse der Rede gegen Timokrates über den Weg der 
Gesetzgebung in einem wesentlichen Punkt ergänzt, lässt 
den Wortlaut der angezogenen Gesetzesvorschriften erkenn-
bar durchschimmern: 

" '., \ - I _ Q , 

• • • • OV'Z' t]f-l6At]'Zat 7reQI 'ZlrJV ｾｏｴｏｖＧｚｷｶ＠ Ｇｴ［ｾｲｊ＠ vOf-lovc'Z?) 

'Zcji ｾｾｶ＠ ot]f-lox(!a'ZiC1/' ｸ｡Ｇｚ｡｡Ｇｚｾ｡｡ｶｮＬ＠ JUli ｏｬｃＱＨＡｑｾｏｲ［ｖ＠ 1f(!oad

Ｇｚ｡ｸｾ｡ｴ＠ 'ZOtf; ｻｽ･｡ｦＭｬｯｻｽｨ｡ｬｾ＠ xa{}' ｧｸ｡｡ｾｯｶ＠ 8VlC1V'ZOJl otO(!.9-ovv 

81' 'Zcji ｏｾｦＭｬｬ｛Ｎｬ＠ Ｇｚｯｶｾ＠ VOf-lOV!;, OX(!tf1W!; flge'Zaaav'Za!; xat axel/,a-
I )f ), '" f. I , 'l\ 

"f-vovg et Ｇｚｬｾ＠ «vaYf-y(!arr'Zat ｖＰｦＭｬＰｾ＠ EJlaVUO!; EUQ(,<) V0f-lo/ 'I] 

haben scheint 1'[0 .3e aerVelOY 1'0 d, 1'01' (Jd"payoy 1'Ov1'OiY flEet](Jat fiel' 
1"01' raLuEay Tooy (JTeauwuxt'iw uj> ｲ｡ｦｩｅｾ＠ 1'OV ＮＳＱｾｦｩｯｶＬ＠ TOY] .3[e] rafi{ay 

.3[ovyat - - - - - - - -
1) Dittenbergers Erklärung der ersten Stelle hat den Vorgang ein-

sichtiger gewürdigt als die seltsam übertreibende Vorstellung Fränkels 
Die att. Geschworenengerichte 23. Dass die Rubriken für Verwend-
ung der einzelnen Fonds im Gesetz spezialisirt waren, zeigt auch 
C.LA. II 114 B 24 .3ovyat .3e - [.3]eaXfia, 1'Ov, rafiEa, ov, ete1'Jrai EX 
TOV y6fiOV 1'OT, .3[6';]a(JtY aewra 1'001' ßOVAevU))Y BJltfiefieArj(J{)at Tij, eVXO(J-

[pEa,]. - Neu, aber völlig unbegreiflich sind die Nomotheten als 
Kassenverwalter Ｇａｻｽｾｹ｡ｉｏｙ＠ VI, 157 = Dittenberger Syll. 337, 31 Ta 

AotJla ｘ･ｾｦｩ｡ｲ｡＠ xara[ßa]UetY av1'Ov, JleO, 1'Ov, YOfio{}e-ra, xaTa 1"01' 
y6fiOY: meine gesprächsweise geäusserten Bedenken hat mir seinerzeit 
U. Köhler bestätigt und zugleich gelöst durch den Aufschluss, dass' 
auf dem Stein steht a{}Ao{}ha,. 

8* 
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)I , .... , ,\" ,., , '1' C\ 

C1.xv(,log 8V 'Wlg xV(,lWtg, 1] et nov etat VOfIOl 7Tl'.ewvg 8VOg 1) 
) , ,(. I 'l;: " ,. 

39 C1.VC1.Y8Y(,lC1.flfl8VOt n8(,lt 8XC1.fJ1;Tjr; ｮＨＬｬｃＱＮｾＸｷｧﾷ＠ XC1.V 'Cl 7:0LOV7:0V 

8V(,lÜJKWf1lV , avaY8Y(!C1.cp07:C1.1,; EV f1avlf1tv EXU:J'f.VC1.l X8A8'VBl 
, - 'E I \.l' \ , "'" ') '1 ' 

7C(,lOfJ:J8V 7:WV nwvvfl.wv, 7:0vg v8 7T(,lV7:C1.V8tf; 7TOt8tV 8XXI'.1]f1taV 

EntY(,lat/JaV7:ag VOflo3'hC1.g, H)V 0' E7TtaHl7:1]V HOV n(,loM(!wv 

OtaX,Bt(,lo7:0vlC1.V Olooval nji ｏｾｗｦﾷ＠ XC1.t 7:0vl,; fliv o.VC1.I(,l8IV UdV 
, \...t \ '1' oJ) CI )\ -r 3' \ \ 

v(jflwv 7:0vg vB XC1.7:C1.1'.8ln8tV, - 07TWf; C1.V elf; lJ vOflOf; XC1.t fl1] 
'l ' \ ( I 't 

'lt1'.8WVI,; 7T8(,lt n,C1.f17:1]f; ＧｬｴＨＬｬ｡ｾＸｷｦ［Ｎ＠

Die Thesmotheten - hier wohl wie öfter allgemeine 
Bezeichnung der neun Archonten - haben von Amtswegen 
den Bestand der Gesetzgebung zu constatiren, S) und wo sie 
etwa einander widersprechende oder konkurrirende oder ausser 
Geltung gekommene Gesetze wahrnehmen, dieselben zur 
öffentlichen Kenntniss zu bringen. Demnächst wird eine 
Gemeindeversammlung zur Niedersetzung von Nomotheten 
anberaumt ;4) über die streitigen Gesetze, die Bestätigung der 

1) 8VO<; durch den Schlusssatz geschützt: U sener tilgt es (Rhein. 
Mus. 25, 594) auf Grund des fehlerhaften und doch nur durch die 
Wendung nAetov<; 8VO<;, nAetov<; er<; motivirten Citats Priscian XVIII 
270 p. 347 H. 

2) xat 7:Ov<; - XaTaAetnBw streicht Hamaker (und Weidner) ohne 
N oth, xat allein Kaibel (Hermes 17, 411): aber von (jwxBte07:0v{av 

(jt(jovat können die Infinitive nicht abhängen; sie schliessen sich an 
XBABVBI an. Eine bestimmte Bezeichnung des allgemeinen Subjekts 
war überflüssig und wird häufig unterlassen. 

3) Darauf bezieht sich Demosth. g. Lept. 90 ',;ov<; f.lsv {)8(Jf.l0-

{)ha<; 7:Ov<; lnt 7:Ov<; v0f.l0v<; XA1)eOVf.levov<; (jt<; (joxtf.laa{}evTa<; l1exBW. 

Harpokr. u. d. W. {}8(Jf.l0{)hat - xaAoVVTat (je oi!Tco<;, ou TWV VOf.lC01! ｔｾｖ＠

entpe2etav eIXDv. - ÖTt ｾｅ＠ 'fOVf; VOflOVq oD-rOt ｾｴｗＨｬｻｽｏｖｖ＠ "al" Bvtav7:ov [uu

a7:0V, ete'/}XBV Alax{v'/)<; TB lv uji xan! KT'/}atcpwvTo<; xat (9BOcpeaa7:0<; lv y' 

Nof.lcov. Photios u. d. W. {)8(Jf.l0{}hat - xat ijaav (jwe{}COTat TWV vo

f.lCOV. - Irrig hat man diese amtliche Prüfung mit der lmXBte07:0v{a 

vOf.lcov verbunden (F. A. Wolf proll. Lept. 150; Schoemann Ant. iur. 
publ. 227 n. 7: richtiger urtheilte derselbe früher De com. 260). 

4) Dies besagt lmyeavJaVTa<; V0f.l0{}eTa<;: im neoyeaf.lf.la beifügend 
'Nomotheten' d. h. die Bestellung der Nomotheten auf die Tages-
ordnung der Ekklesia setzend. Im Wesentlichen richtig bereits 
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einen und Beseitigung der andern entscheidet der Beschluss 
der Nomotheten. Die Rollenvertheilung zwischen Ekklesia 
und N omotheten ist offenbar von der uns bekannten bei 
Behandlung neuer Gesetzvorschläge nicht verschieden: wie 
liesse sich denken, dass die Volksversammlung in dem einen Fall 
eine Entscheidung sich selbst vorbehalten hätte, die sie sich im 
andern versagte? Der E1C,W7:Ct7:'fjr; 7:WV n(,lof:o(!WV ist also 
hier so gut wie in der angeführten Inschrift (S. 113) derjenige 
der N omotheten, die OtaX8t(!o7:ovla hier so gut wie in unserer 
Urkunde die Abstimmung der N omotheten. Das bestätigen 
ausdriicklich die unmittelbar folgenden Worte des Redners 

(40) 
1 , 3"..t > ｾ＠ 0. ｾ＠ 3 >, ,( , , 

: et 'COlVVV, W avv(,l8f; J1v1]valOt, 'fjv aA1]3''Y/g 0 na(,la 7:0V-
11' \ l'" ｾ＠ " , \... I 

'CWV AOYOg xal 1jf1av vVO VOflOL X81!UiVOI n8(!t 'CWV x'fj(,lvYfla-

1:WV, Eg avaYX1]g 01flat n;jv flEV .:tef1flo.:t87:WV ｾｧＸｖＨＬｬｏｖＷＺｗｖ＠ nov 
..t' , >..t' - 0.' ",,, 
vi! n(,lV7:aV8WV a'n;OuOV7:WV 7:01g VOflOv'8'Catg aVlJ(,l1]7: C1.V 

o 1!1:8(!og 'Zwv VOflWV, ｾＷＺＰｴ＠ 6 ＷＺｾｖ＠ ｾｧｯｶｦＱｩＮ｡ｶ＠ 080wxwg aveln8iv 

ｾ＠ 0 dn:C1.YO(,l8VWV. Folglich ist der Dativ Hp ｏｾｗｦＡ＠ (39) eine 
Interpolation, widersinnig übertragen aus dem vorangehenden 
ｏｴ｡ＨＡＨＬｬｾｯＱ｝ｶ＠ n(,l0f17:haX7:al 7:01g .:tef1fl0.:thatg - OIO(,l3'ovv ｾｶ＠

7:lji ｏｾｗｦＡ＠ 7:0Vf;Voflovg. Hier war der Zusatz berechtigt: 
denn die Funktion der Thesmotheten vollzieht sich in der 

Schoemann De comitiis 260 n. und Funkhänel Jahrb. f. Ph. 1842, 405. 
Die neuern Herausgeber ändern mit Dobree v0f.l0{}ewt<;: aber der Ac-
cusativ steht in einer echt griechischen Attraction, f"ür welche Lehrs 
Quaest. ep. 325 und Haupt Opusc. I 202 fg. zahlreiche Belege zusam-
mengestellt haben. (Auch C.LA. IV 51, 39 gehört dahin, wo zu 
ergänzen sein wird l<;' (je TO Ｇｐｾ｣ｰｴＨｊｵ｡＠ ｾｏ＠ neo[ueov i]navoe{}waat TOV 

yeaf.lf.lada Tij<; ßovAfj<; [ ..•.•.•......... xat yeacp]aat avd Tii<; 

anotx{[a<; :4{}'/}va{]cov <ou avv(jtBnoAef.l'/}aav TOf.l nOABf.l0v 

f.I[BTa :4 {}1) va (CO v]', vgJ. Dittenberger Syll. 42 n. 14.) neoyeacpBW 

hat den Accusativ in verschiedener Wendung (Reusch De cont .. ord. 80) : 
der Dativ Dem. 19, 185 lnetMv n ｸｾ･ｖｾｴ＠ xat neMßdat, neoYByeaf.lf.li

vov'. der die Aenderung rechtfertigen soll, ist speziell in dieser Formel 
stehend: Aesch. 1, 23 neOXBteOWVBtV XelBVBt wv<; neoe(jeov<; nBet ｾｗｖ＠

lBeWV TWV na7:e{cov xat 6a{cov xat ｸｾ･ｖｾｴ＠ xat neMßdat<;. Pollux VIII, 96 
ｾ＠ (je T(!h'rJ (lxxA'rJafa) ｸｾ･ｖｾｴ＠ xat n(!Mßdat, ｡ｾｴｏｴ＠ Xe'rJIJ,adI;BW. 
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)I , .... , ,\" ,., , '1' C\ 

C1.xv(,log 8V 'Wlg xV(,lWtg, 1] et nov etat VOfIOl 7Tl'.ewvg 8VOg 1) 
) , ,(. I 'l;: " ,. 

39 C1.VC1.Y8Y(,lC1.flfl8VOt n8(,lt 8XC1.fJ1;Tjr; ｮＨＬｬｃＱＮｾＸｷｧﾷ＠ XC1.V 'Cl 7:0LOV7:0V 

8V(,lÜJKWf1lV , avaY8Y(!C1.cp07:C1.1,; EV f1avlf1tv EXU:J'f.VC1.l X8A8'VBl 
, - 'E I \.l' \ , "'" ') '1 ' 

7C(,lOfJ:J8V 7:WV nwvvfl.wv, 7:0vg v8 7T(,lV7:C1.V8tf; 7TOt8tV 8XXI'.1]f1taV 

EntY(,lat/JaV7:ag VOflo3'hC1.g, H)V 0' E7TtaHl7:1]V HOV n(,loM(!wv 

OtaX,Bt(,lo7:0vlC1.V Olooval nji ｏｾｗｦﾷ＠ XC1.t 7:0vl,; fliv o.VC1.I(,l8IV UdV 
, \...t \ '1' oJ) CI )\ -r 3' \ \ 

v(jflwv 7:0vg vB XC1.7:C1.1'.8ln8tV, - 07TWf; C1.V elf; lJ vOflOf; XC1.t fl1] 
'l ' \ ( I 't 

'lt1'.8WVI,; 7T8(,lt n,C1.f17:1]f; ＧｬｴＨＬｬ｡ｾＸｷｦ［Ｎ＠

Die Thesmotheten - hier wohl wie öfter allgemeine 
Bezeichnung der neun Archonten - haben von Amtswegen 
den Bestand der Gesetzgebung zu constatiren, S) und wo sie 
etwa einander widersprechende oder konkurrirende oder ausser 
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{)ha<; 7:Ov<; lnt 7:Ov<; v0f.l0v<; XA1)eOVf.levov<; (jt<; (joxtf.laa{}evTa<; l1exBW. 

Harpokr. u. d. W. {}8(Jf.l0{)hat - xaAoVVTat (je oi!Tco<;, ou TWV VOf.lC01! ｔｾｖ＠

entpe2etav eIXDv. - ÖTt ｾｅ＠ 'fOVf; VOflOVq oD-rOt ｾｴｗＨｬｻｽｏｖｖ＠ "al" Bvtav7:ov [uu

a7:0V, ete'/}XBV Alax{v'/)<; TB lv uji xan! KT'/}atcpwvTo<; xat (9BOcpeaa7:0<; lv y' 

Nof.lcov. Photios u. d. W. {)8(Jf.l0{}hat - xat ijaav (jwe{}COTat TWV vo

f.lCOV. - Irrig hat man diese amtliche Prüfung mit der lmXBte07:0v{a 

vOf.lcov verbunden (F. A. Wolf proll. Lept. 150; Schoemann Ant. iur. 
publ. 227 n. 7: richtiger urtheilte derselbe früher De com. 260). 

4) Dies besagt lmyeavJaVTa<; V0f.l0{}eTa<;: im neoyeaf.lf.la beifügend 
'Nomotheten' d. h. die Bestellung der Nomotheten auf die Tages-
ordnung der Ekklesia setzend. Im Wesentlichen richtig bereits 

T 

''"-

I 
t 
I 

I 

I 

Schöll: Ueber att'ische Gesetzgebung. 117 

einen und Beseitigung der andern entscheidet der Beschluss 
der Nomotheten. Die Rollenvertheilung zwischen Ekklesia 
und N omotheten ist offenbar von der uns bekannten bei 
Behandlung neuer Gesetzvorschläge nicht verschieden: wie 
liesse sich denken, dass die Volksversammlung in dem einen Fall 
eine Entscheidung sich selbst vorbehalten hätte, die sie sich im 
andern versagte? Der E1C,W7:Ct7:'fjr; 7:WV n(,lof:o(!WV ist also 
hier so gut wie in der angeführten Inschrift (S. 113) derjenige 
der N omotheten, die OtaX8t(!o7:ovla hier so gut wie in unserer 
Urkunde die Abstimmung der N omotheten. Das bestätigen 
ausdriicklich die unmittelbar folgenden Worte des Redners 

(40) 
1 , 3"..t > ｾ＠ 0. ｾ＠ 3 >, ,( , , 

: et 'COlVVV, W avv(,l8f; J1v1]valOt, 'fjv aA1]3''Y/g 0 na(,la 7:0V-
11' \ l'" ｾ＠ " , \... I 

'CWV AOYOg xal 1jf1av vVO VOflOL X81!UiVOI n8(!t 'CWV x'fj(,lvYfla-

1:WV, Eg avaYX1]g 01flat n;jv flEV .:tef1flo.:t87:WV ｾｧＸｖＨＬｬｏｖＷＺｗｖ＠ nov 
..t' , >..t' - 0.' ",,, 
vi! n(,lV7:aV8WV a'n;OuOV7:WV 7:01g VOflOv'8'Catg aVlJ(,l1]7: C1.V 

o 1!1:8(!og 'Zwv VOflWV, ｾＷＺＰｴ＠ 6 ＷＺｾｖ＠ ｾｧｯｶｦＱｩＮ｡ｶ＠ 080wxwg aveln8iv 

ｾ＠ 0 dn:C1.YO(,l8VWV. Folglich ist der Dativ Hp ｏｾｗｦＡ＠ (39) eine 
Interpolation, widersinnig übertragen aus dem vorangehenden 
ｏｴ｡ＨＡＨＬｬｾｯＱ｝ｶ＠ n(,l0f17:haX7:al 7:01g .:tef1fl0.:thatg - OIO(,l3'ovv ｾｶ＠

7:lji ｏｾｗｦＡ＠ 7:0Vf;Voflovg. Hier war der Zusatz berechtigt: 
denn die Funktion der Thesmotheten vollzieht sich in der 

Schoemann De comitiis 260 n. und Funkhänel Jahrb. f. Ph. 1842, 405. 
Die neuern Herausgeber ändern mit Dobree v0f.l0{}ewt<;: aber der Ac-
cusativ steht in einer echt griechischen Attraction, f"ür welche Lehrs 
Quaest. ep. 325 und Haupt Opusc. I 202 fg. zahlreiche Belege zusam-
mengestellt haben. (Auch C.LA. IV 51, 39 gehört dahin, wo zu 
ergänzen sein wird l<;' (je TO Ｇｐｾ｣ｰｴＨｊｵ｡＠ ｾｏ＠ neo[ueov i]navoe{}waat TOV 

yeaf.lf.lada Tij<; ßovAfj<; [ ..•.•.•......... xat yeacp]aat avd Tii<; 

anotx{[a<; :4{}'/}va{]cov <ou avv(jtBnoAef.l'/}aav TOf.l nOABf.l0v 

f.I[BTa :4 {}1) va (CO v]', vgJ. Dittenberger Syll. 42 n. 14.) neoyeacpBW 

hat den Accusativ in verschiedener Wendung (Reusch De cont .. ord. 80) : 
der Dativ Dem. 19, 185 lnetMv n ｸｾ･ｖｾｴ＠ xat neMßdat, neoYByeaf.lf.li

vov'. der die Aenderung rechtfertigen soll, ist speziell in dieser Formel 
stehend: Aesch. 1, 23 neOXBteOWVBtV XelBVBt wv<; neoe(jeov<; nBet ｾｗｖ＠

lBeWV TWV na7:e{cov xat 6a{cov xat ｸｾ･ｖｾｴ＠ xat neMßdat<;. Pollux VIII, 96 
ｾ＠ (je T(!h'rJ (lxxA'rJafa) ｸｾ･ｖｾｴ＠ xat n(!Mßdat, ｡ｾｴｏｴ＠ Xe'rJIJ,adI;BW. 
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Volksversammlung, deren Berufung durch die Prytanen sie 
veranlassen und der SIe ihren Befund collidirender Gesetze 
darlegen, um damit die Bestellung von Nomotheten vorzu-
bereiten. 1 ) 

In der That aber schliessen sich diese Angaben des 
Redners, richtig verstanden, mit den erwähnten Zeugnissen 
zusammen zu dem unbestreitbaren Ergebniss, dass die Ge-
schäftsordnung der Nomotheten, insbesondere die Leitung 
der Verhandlungen und Form der Abstimmung, an die Ana-
logie nicht des Richtercollegiums, sondern der Raths-
und Volksversammlung anknüpfte. So tritt denn auch 
das viel angezweifelte n;)v 7r(!OEO(!WV ｅｮ･ｬＯｊｾＨｰｴｾ･ｰＲＩ＠ im Präscript 
von Timokrates' Gesetz (Dem. 24, 71) in das richtige Licht. 

'Vie sind diese Proedroi zu erklären? Die Frage ver-
langt eine besser begründete Antwort als sie die originelle 

1) Die Auslegekünste neuerer Forscher können wir auf sich be-
ruhen lassen. An /:haXet(!oTOvla der Ekklesia über Wahl oder Nicht-
wahl von Nomotheten denkt Funkhänel a. a. O. 406 (ähnlich H. 
Schelling); Weidner bezieht das sv up ｴｊｾｦｬｃｦｊ＠ des Eingangs auf die 
hier unpassend hereingezogene s:n:tXEt(!oTovla vOflCoV, das spätere 'np 
MlflCfJ setzt er frischweg = vOflo{}erat. (ebenso Höffler De nomothesia 
Att. Kiel 1877 S. 8). Umgekehrt fasst Bake Schol. hypomn. V 257 
die Nomotheten als Versammlung des Demos mit Ausschluss aller 
Nichtgeschworenen : :rtOl/;iv SXxA1]alav s:n:t)'(!a'pavra. vOflo{}era. soll heissen, 
eine Ekklesia berufen mit der Massgabe, 'dass nur die Versammlung 
der eingeschworenen Heliasten zusammentreten solle'. So Gilbert 
Staatsalt. I 288 A. 1, der von Bake die seltsame Confusion der Begriffe 
Ekklesia, Beliasten, Nomotheten, von Fränkel das Wahngebilde des 
'Nomotheten-Parlaments' (s. S. 119) übernommen hat. Wunderbar, 
dass er verschmäht hat, aus Lex. rhet. Bekk. 282 . . . xal sxxÄ.1]ala t't. ＧａｻｽｾｖＱ｝Ｈｊｴ＠ vOflo{}irat xaÄ.eiTat, o,' TOV. elrJ<pe(!Oflivov. Moxlflai:;ov VOflOV' 

xal tJt' 6iv oE drJVfl<pO(!Ot BÄ.VOVTO eine Stütze zu gewinnen. 
2) Diese Form verlangt der constante Gebrauch, obgleich für 

das überlieferte ｓＺｲｴ･Ｇｐｾ＼ｰｴｲｊ･ｖ＠ inschriftliche Beispiele nicht ganz fehlen: 
C.LA. TI 117. 179 (weniger sicher 193. 475). Ｇａｻｽｾｶ｡ｴｯｶ＠ VI, 135. Im 
Dekret für Zenon bei Laert. Dio'g. 7, 10 ist gleichfalls unrichtig S:rte

Ｇｐｾ＼ｰｴｲｊ･ｖ＠ überliefert. 

, 
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Vorstellung von einem aus sämmtlichen Heliasten unter einem 
eigen1ln vorsitzenden Comite ständig constituirten 'Nomo-
theten-Parlament' bietet. I) Dass die attische Verfassung nur 
NOlllotheten ad hoc kennt, also ständige Nomotheten aus-
schliesst, sollte doch bekannt sein. Und wie will man sich 
die Wahl der VorRitzenden aus dem Schoss oder durch die 
Stimmen der ungegliederten Heliäa denken! 

Es wird förderlich sein, in diesen Zusammenhang zu-
nächst eine andere Einlage der Rede gegen Timokrates zu 
ziehen: den bei der Epicheirotonie der Gesetze im J. 353 ge-
fassten Volksbeschluss zur Einsetzung von N omotheten (§ 27): 

)En" ＮＬ［ｾｳ＠ IIavotOvlöos ｮＨＡｷｮ［ｾＬ＠ evoexa.,;'ll ＮＬ［ｾｳ＠ n(!v.,;avelar;, 
) , ,. CI l' 'C \ 0.' \ c..1' ' 
Entxean;r; eLn8V' onws av .,;a t8(!a v·vr;.,;at xat 1j utOLXr;(TtS 
( " ,,, , .I' ｾ＠ , 'n n' .I' txav'l rfV1j.,;at xat 8t .,;tVOS eVu8L n(!os.,;a avavr;vata uWL-

x1j:fiJ, .,;ovs n;(!v.,;aV8tS .,;ovS .,;fjs IIaJ'owvioos xa[}i(1at VO!tO-
Ｌｾｉ＠ , .t' 0. I .,. ｾｉ＠ \ '] I ') 

:J-e.,;as av(!tOv. .,;ovs ue VO!tOvf.,;as 8tvat fva xat XIII.WVf: ex 
-), n ｾＮｉＢ＠ , , R " 

.,;wv 0t-twt-t0xo,,;wv' (1VVV0t-t0v'8ntV ue XaL .,;r;v /"OVII.r;v. 

Auch diese Urkunde gilt seit Westermanns Kritik 

(S. 24 fg.) als abgethan. 
Aus dem Präscript, das im Protokoll vollständig lautete 

)L' 'r.:. .I' '" , , - II .I' , .I' ' 
n1Ct ｾｯｶｵＱｪｴＭｴＰｶ＠ a(!xov.,;os E1C t ";1j S avu toVlU ° S lt(!W'Cr;S 

n(!v.,;av8Iaf:, r; - - - ｾｯｲ［ｳ＠ dw(!o:J-iov IIaUr;v8vr; er(!at-tt-ta";8v8V, 

h08xa.,;'ll ＮＬ［ｾｳ＠ n(!v.,;aveLaf:, U1JV neoiö(!WV ･ｬｴＸｬＯｊｾ｣ｰｴｾ･ｶ＠ - -
"V.I' I: - fJ ' - , -.I' I )E ' - - - - - - - -. nuO!>8 'C1/ ov"''ll xat .,;q) u1j t-tCP , n tx(!a.,;r;s 

BI n 8V, sind hier nur Ziffer und Datum der Prytanie und 
der Antragsteller entnommen: eine bei den von Schrift-

1) Fränkel Geschworenengerichte 25 fg. C.l.A. II 115 b (s. oben 
S. 113) ist hier arg missverstanden: die Urkunde enthält eine Vorschrift 
an die damals gerade fungirenden Nomotheten. Ueber :rt(!OrJvoflo{}e

Tijoat spricht einleuchtend Lipsius Jahresbericht üb. die Fortschritte 
der klass. Alterthumswiss. XV, 312. Dass Fränkel S. 74 Anm. seine 
Fiktion zur Stütze der angeblichen ständigen Organisation der Diä-
teten unter eigenen Prytanen benutzte, dient der letzteren auch nicht 
eben zur Empfehlung. 
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das überlieferte ｓＺｲｴ･Ｇｐｾ＼ｰｴｲｊ･ｖ＠ inschriftliche Beispiele nicht ganz fehlen: 
C.LA. TI 117. 179 (weniger sicher 193. 475). Ｇａｻｽｾｶ｡ｴｯｶ＠ VI, 135. Im 
Dekret für Zenon bei Laert. Dio'g. 7, 10 ist gleichfalls unrichtig S:rte

Ｇｐｾ＼ｰｴｲｊ･ｖ＠ überliefert. 
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Vorstellung von einem aus sämmtlichen Heliasten unter einem 
eigen1ln vorsitzenden Comite ständig constituirten 'Nomo-
theten-Parlament' bietet. I) Dass die attische Verfassung nur 
NOlllotheten ad hoc kennt, also ständige Nomotheten aus-
schliesst, sollte doch bekannt sein. Und wie will man sich 
die Wahl der VorRitzenden aus dem Schoss oder durch die 
Stimmen der ungegliederten Heliäa denken! 

Es wird förderlich sein, in diesen Zusammenhang zu-
nächst eine andere Einlage der Rede gegen Timokrates zu 
ziehen: den bei der Epicheirotonie der Gesetze im J. 353 ge-
fassten Volksbeschluss zur Einsetzung von N omotheten (§ 27): 

)En" ＮＬ［ｾｳ＠ IIavotOvlöos ｮＨＡｷｮ［ｾＬ＠ evoexa.,;'ll ＮＬ［ｾｳ＠ n(!v.,;avelar;, 
) , ,. CI l' 'C \ 0.' \ c..1' ' 
Entxean;r; eLn8V' onws av .,;a t8(!a v·vr;.,;at xat 1j utOLXr;(TtS 
( " ,,, , .I' ｾ＠ , 'n n' .I' txav'l rfV1j.,;at xat 8t .,;tVOS eVu8L n(!os.,;a avavr;vata uWL-

x1j:fiJ, .,;ovs n;(!v.,;aV8tS .,;ovS .,;fjs IIaJ'owvioos xa[}i(1at VO!tO-
Ｌｾｉ＠ , .t' 0. I .,. ｾｉ＠ \ '] I ') 

:J-e.,;as av(!tOv. .,;ovs ue VO!tOvf.,;as 8tvat fva xat XIII.WVf: ex 
-), n ｾＮｉＢ＠ , , R " 

.,;wv 0t-twt-t0xo,,;wv' (1VVV0t-t0v'8ntV ue XaL .,;r;v /"OVII.r;v. 

Auch diese Urkunde gilt seit Westermanns Kritik 

(S. 24 fg.) als abgethan. 
Aus dem Präscript, das im Protokoll vollständig lautete 

)L' 'r.:. .I' '" , , - II .I' , .I' ' 
n1Ct ｾｯｶｵＱｪｴＭｴＰｶ＠ a(!xov.,;os E1C t ";1j S avu toVlU ° S lt(!W'Cr;S 

n(!v.,;av8Iaf:, r; - - - ｾｯｲ［ｳ＠ dw(!o:J-iov IIaUr;v8vr; er(!at-tt-ta";8v8V, 

h08xa.,;'ll ＮＬ［ｾｳ＠ n(!v.,;aveLaf:, U1JV neoiö(!WV ･ｬｴＸｬＯｊｾ｣ｰｴｾ･ｶ＠ - -
"V.I' I: - fJ ' - , -.I' I )E ' - - - - - - - -. nuO!>8 'C1/ ov"''ll xat .,;q) u1j t-tCP , n tx(!a.,;r;s 

BI n 8V, sind hier nur Ziffer und Datum der Prytanie und 
der Antragsteller entnommen: eine bei den von Schrift-

1) Fränkel Geschworenengerichte 25 fg. C.l.A. II 115 b (s. oben 
S. 113) ist hier arg missverstanden: die Urkunde enthält eine Vorschrift 
an die damals gerade fungirenden Nomotheten. Ueber :rt(!OrJvoflo{}e

Tijoat spricht einleuchtend Lipsius Jahresbericht üb. die Fortschritte 
der klass. Alterthumswiss. XV, 312. Dass Fränkel S. 74 Anm. seine 
Fiktion zur Stütze der angeblichen ständigen Organisation der Diä-
teten unter eigenen Prytanen benutzte, dient der letzteren auch nicht 
eben zur Empfehlung. 
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steHern citirten Dokumenten beliebte und entschuldbare Ab-
breviatur des für den Zweck der Benutzung Unwesentlichen 1), 
die nicht (auffallende Unkenntniss der parlamentarischen For-
men' heissen darf. Dasselbe gilt von dem in der Rede zwei-
mal mit willkürlichen Abweichungen citirten Gesetz de8 
Timokrates: 71 'En;' Ｇｃｾｦ［＠ IIavoLOvioOf; n(!ltkYIf; ＱｦＨＡｶＧｃ｡ｶ･ＯＮ｡ｾＬ＠

owoexa'C'f;' 'Cwv 1C(!OEO(!WV ･Ｑｬ･ｬＯｊｾｴｰｴｳ･ｬｬ＠ ａＨＡｴ｣ｊＧｃｏｘｽＬｾｦ［＠ lVlo(!(!tvov-
rn 1 ,. d 'E: \ ｾ＠ n .1' '.1' 1 (]tos, .L tfLOX(!a'C1Jf; et71:ev, un 39 nt 'C1Jf; aVuLOVtuOS 1f(!W-

'C1jt;, owoexa'C'[J Ｇｃｾｦ［＠ 1f(!v'CaveLaf;, TtfLOX(!a7:1)f; e1nev. Für das 
von Westermann besonders gerügte Weglassen von n(!V7:a

velaf; hinter 1f(!WH)!; findet sich sogar ein authentischer Beleg 
in der einzigen inschriftlich erhaltenen Gesetzesaufzeichnung 
des. vierten Jahrhunderts, den Resten lykurgischer Cultus-
Anordnungen vom Jahre 335/4. Das merkwürdige Präscript 
C.I.A. II 162 a 14 lässt sich aus den erhaltenen Spuren 
unter Berechnung einer Zeilengrösse von über 90 Buchstaben 
annähernd herstellen: 

['E: \ E' ,)1 ) \ ｾ＠ '.1'.1' ] 1 'Ta VatVE'WV a(!xov'Cor; E1Ct 'C1jr; - - - luOr; uex a'CIIr;, 

ｾｘｴＨＡｏｐｏＨＡ｛ｴｗｖｏｓ＠ fx]'C'[J lcJ'Caflivov' vOflo[..'tchat· 'CWV n(!OEO(!WV 
, 1 ｾ＠ ｾ｝＠ A I 
･Ｑｔ･ｬＯｊＱ｝ｴｰｴｾ･ｶ＠ - - - - - - - - - - - - - -, Avxov(! rOf; . vxo-

tp(![ OVOf; Bov]7:ao1)S elne[v]. 

Auch C.!.A. II 57 vom Jahre 362/1 kann in der Ueber-
schrift hinter ['Elft] lVlOAWVOf; ä(!'X,OV7:0f; E[1ct] Ｇｃｾｦ［＠ 'E(!ex.:JrJoof; 

nur die Zahl: 7:(!l7:1)f;, oder OrOO1Jf;, eva7:1)!; (6 Stellen verlangt 
n. 56 aus der gleichen Prytanie, n(!OJ7:1)f; ist durch 57 a aus-

1) Aehnlich im Ehrendekret für Lykurg (Leben der 10 R. 852 a ) 

wo ausser Prytanie und Antragsteller noch der Archon voransteht. 
Das (nicht offizielle) inschriftliche Exemplar desselben Dekrets C.LA. 
II 240 gibt nur Archon, Sanktionsformel und Antragsteller. Gewöhn-
lich ist blos der Letztere genannt, auch in inschriftlichen Akten-
stücken, die dem Archiv entnommen Bind (C.l.A, IV 51, 28; Köhler 
Mitth. d. arch. Inst. VIU. 212 fg.); derselbe nach der Sanktionsformel 
Andok. 1, 83. 'Eep'lp.. &exatOÄ... 1885, 131 fehlt in zwei nachträglich 
aufgezeichneten Dekreten des Vorjahrs beidemale der Schreiber und 
der Monatsname. 
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geschlossen) gestanden haben: die Ergänzung 1f(!v'Caveiaf; fügt 
sich dem Raume nicht und ist entbehrlicher als die Nummer, 
ohne welche der Zusatz 1T(!v'Caveta!; überhaupt nicht vorkommt. 

Der Antrag des Epikrates 1) nahm (nach der Darstell-
ung des Redners) die würdige Ausstattung der bevorstehen-
den Panathenäenfeier lediglich zum wohlberechneten Vorwand, 
um die ungesäumte Berufung von Nomotheten durchzusetzen 
und damit dem Timokrates den Weg für seinen Gesetz-
antrag zu bahnen. Westermann fand mit dieser Absicht die 
Dürftigkeit der angegebenen Motive nicht im Einklang. 
<Durch diese wenigen ziemlich armseligen, zum Theil völlig 
in der Luft schwebenden Vorstellungen also hätte Timokrates, 
oder wer sonst, glauben können, ohne Weiteres die Zustim-
mung des Volks für seinen Antrag zu gewinnen . . . . . . 
Der AntragRteller wird die mangelhafte Ausstattung der 
Panathenäen gerügt, wo möglich auf irgend eine Thatsache 
aus der jüngsten Vergangenheit, welche dies bewies, Bezug 
genommen haben, - er wird die Eitelkeit und den Ehrgeiz 
der Athener aufgeRtachelt, vielleicht auch ihr eigenes Inter-
esse, was z. B. durch Bezugnahme auf das Theorikon sehr 
leicht geschehen konnte, in Anspruch genommen, vornehm-
lich aber, was ja Demosthenes selbst aus dem Antrage her-
vorhebt, die sofortige Ernennung von Nomotheten mit Hin-

1) 'E:n:txe&:r:1J' die eine Handschriftenklasse und die Scholien: 
Tlp.oxear'l' im Parisinus Z und den ihm nahestehenden ist leicht 
erklärliche Verschreibung. Als Gesinnungsgenossen des Timokrates be-
zeichnet den Antragsteller der Redner 26 ｾｬ｡ｊｲ･｡ｾ｡ｰＮ･ｶｯＮ＠ (Timokrates) 
p.ero. rwv bp.iv sJrlßovAev6vrrov xa{}[!;em'}al vop.o{}sra. &0. ''IjJ'leplap.aroc; 

sJri 7:ii rwv IIava{}'lvalrov Jreoepaaet, und 28 6J. uXV1XW. .5 ye a ep ro v 

a V 7: 0 ＷＺｾｖ＠ &olx'lalV xai ro rij. toerij. Jreoar'laap.evo. xauJreiyov-

avro. eyea'IjJev aiielOv vop.o{}ereiv (vgL 30). Westermanns Gedanke, der 
Verfasser der Einlage habe trotz dieser klaren Angabe den Antrag-
steller irr t h ü m I ich mit Timokrates identificirt, ein gelehrter Ab-
schreiber aber, der jene Angabe richtiger würdigte, will k ü rl ich 
'E:n:txear'l' geändert, traut jenem zu wenig, diesem zu viel zu. 
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sicht auf die so nahe bevorstehende Feier des Festes als 
dringend dargestellt haben'. 

Gewiss: nur berücksichtigt der Tadel nicht, dass wir 
einen Volksbeschlnss, nicht die denselben empfehlende Volks-
rede vor uns haben. Die eigentlichen Effektmittel der letz-
teren finden regelmässig in dem formulirten Beschluss um 
so weniger Platz, je besser sie denselben vorbereiten halfen. 
Vollkommen entsprechen der Fassung der Motive in unserem 
Psephisma die Hinweise des Redners: ＧｅｖＸＺｴｖＡｴｾＺｦｬ｝ＷＺＧ＠ avaYI-

, ...., ( .... (, ) \ 

YVW(1XOPEVOV 7:0V l/Jl]rpwpG7:0r;, wr; UXVIXWr; ° y(!apWV aV7:O 

ＷＺｾｖ＠ O'tOix1jmv xai l"O ＷＺｾｲ［＠ ＸＰＨＡＷＺｾｴ［＠ 1f(!0(17:1j(1ap8VOr; xaun8lYov, 
) 'l' \ , .... I , J \", )f 

aV811.wv 7:0V EY. 7:(JlV VO!lltJv X(!OVOV, aV7:0r; Ey(!al/J8v av(!tOv vo-

!1O:f87:8lV, ov fl{x Lli' ovx ｾｶＧ＠ Ｈｾｲ［＠ xaUww yevono u uvv 
\ \ ( \ ).1' ' \ l" C '''J ).1').1' I 

7r:8(!1 7:1jv EO(!1,"'T)V' OVu8 ya(! 1)v V1COII.OI1fOV oVu' aULOlx1)l"OV 

ovaiv, und. weiter: ｸ｡Ｚｦｬｾｯｰ･ｖＨｵｶ＠ ya(! uJv vOPO:f8uvv 1f8(!i 
" -.r' ,- n Cl. , )I PEV 7:0V'Z·Wl', 7:T)r; ULOIX'Ij(18Wr; xat 7:WV avav·T)vauuv, OV7:8 

X8/(!OVa OV7:8 tJeÄdw vopov ovO'/,v' ＸｴＨＱｾＧｖＸｙｘＸＩＱ＠ ovO'eir; (§ 28 fg.). 

Ein Anstoss haftet nur an den ersten Worten önwr; llv 

nr '8(!a :fV1jWI. Zwar ist der gewählte Ausdruck durch 
den Zusammenhang und den Zeitpunkt genügend bestimmt 
und als formelhaft I) ganz geeignet das für solche Fälle 
gewiss besonders beliebte Auskunftsmittel der Nomotheten-
Einsetzung zu begdinden. Aber das alleinstehende :fVl]WI 

wUrde der Vorstellung Raum geben, als seien die herge-
brachten Festopfer überhaupt in Frage gestellt gewesen. 
Es fehlt der dem folgenden ｨｴ｡ｶｾ＠ yivT)7:al und 8r 7:lVOr; 

lV0'8i O'LOIXT):fiJ correlate Begriff: und die demosthenische 
Wiedergabe jenes Passus ou !Ia dl' OVX ｾｶＧ＠ wr; xaÄÄI(1W 

1) vgl. Lys. 26, 6 dU' dvarxt] , eav alrrov d:n:o(joxtf-laat]rE, lJ.{}vra 

Ta :n:a.,;eta [eea r1rveo{}at. 30, 20 [sen a{}vra retmv ralavrwv rsrevt]rat 

.,;mv ev rat, xveßSOt rereaf-lf-levwv. - Eine ähnliche Eingangsformel 
bietet das Bruchstück einer Demenurkunde (so scheint es) C.LA. II 
637: nach der Ueberschrift ..... xai {;:n:ee .,;mv droemv folgt ... . 
s]tk el:n:sv' o:n:w, av d:1o - - - - [al {}vol]a[t (}]vwvrat 1:Ip 'E[ef-lfl?] ... . 

... 
I 

I 

I 

+ 

-
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yivol7:0 U uvv 7r:8(!L ＷＺｾｖ＠ ＸＰＨＡＷＺｾｖ＠ lässt nicht zweifeln, dass vor 
oder hinter :fV1jWI das in solcher Wendung stehende w!O 
xtXA,lw7:a einzufügen ist. l ) 

Das Dekret weist die Prytanen an, N omotheten zum 
folgenden Tag niederzusetzen. Die Zahl der Nomotheten 
wird normirt auf 1001, also zwei - offenbar durchs Loos 
zu bestimmende - Sektionen der Geschworenen: diese aus-
drückliche Normirung entspricht dem vorauszusetzenden Ge-
brauch (S. 102). Mit völliger Umkehr des Quellenverhältnisses 
nimmt Westermann nach Pollux (VIII 101) Tausend als 
(Normalzahl' der Nomotheten, und die bestimmte Angabe in 

unserer Urkunde als überflüssige und störende Zuthat. Deber-
haupt scheint ihm die Erwähnung des Einsetzungsverfahrens, 
das doch von Haus aus gesetzlich festgestellt war, eine cUbel.,. 
angebrachte Genauigkeit in Nebendingen': während gerade 
die genaue Angabe der wohlbekannten durch die Verfassung 
vorgeschriebenen Formalitäten für den attischen Kanzleistil 
wesentlich und charakteristisch ist. 2) 

1) Dasselbe sicher ergänzt 'Erpt]f-l. dexatol. 1883 S. 167 n. 1, 17 
rij, (je :n:ov:n:ij, o:n:w, [av dJ, xalltaw] :n:svrp{}fl' o[ t []seo:n:[ Ot ]oi emf-le).6-

a{}wv. C.LA. II 86. 163, 33. Der Eingang der let.zteren Inschrift 
[o:n:w, av - relso{}fl ｾ＠ ＺｮＺｯｦＭｬＺｲｴｾ＠ :n: ]aesoxev[ aOf-l ]evt] dJ, aetoW rfl 'A[ {}nvft -

xai .,;al]la ooa (jSt (jtotxijrat :n:sei ｲｾｶ＠ ｴｯ･ｲｾ｛ｶ＠ zugleich ein Beleg für 
den von Westermann angezweifelten Gebrauch von (JtotXStV an unse-
rer Stelle. 

2) Ich erinnere nur an das Formular der Ehrenbürgerdiplome, 
weil dasselbe zugleich Westermanns Bedenken gegen den (nach dem 
Präscript überflüssigen) Zusatz rij, IIav(Jtovl(jo, hinter wv, :n:evravu, 

widerlegt. In jenen Diplomen wird der Anweisung an die Prytanen 
wiederholt die Phyle beigefügt, dieselbe welche bereits im Präscript 
ihre Stelle hat (die Beispiele bei Reusch De diebus cont. ord. 24, wonach 
Buermann De tit. Att. quibus civitas alicui confertur, Leipz. 1878, S.19) 
zu berichtigen ist: wv, (je :n:evravu, rij, ']:n::n:o{}wvd(jo, (joiJvat :n:eei avwiJ 

ＮＬ［ｾｶ＠ tpijrpov si, ＮＬ［ｾｶ＠ :n:ewrt]v exxlt]alav, wv, (Je {}s0f-l0{}era, eiaarstv avup ＮＬ［ｾｶ＠

(Joxtf-laolav u. s. w. - Auch in dem Ehrendekret für Dionysios I. von 
Syrakus C.LA. II 51 ist im Eingang nicht [Alavd(j]o, mit Ditten-
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sicht auf die so nahe bevorstehende Feier des Festes als 
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Dass das Geschäft der Niedersetzung von Nomotheten 
den Prytanen des Raths oblag, ist ein beherzigenswerthes 
Moment. Einen Zweifel daran auf die Forderung zu gründen, 
dass die Analogie diese Rolle den Thesmotheten sichere, wird 
jetzt Niemand mehr versuchen. Auf das gleiche Ergebniss 
aber musste schon Aeschines' Bemerkung führen (S. 117) 
uöv oe n(!vl"avswv dnooovurJv ｬＢｯｩｾ＠ VO!w:tÜatr; dvn(!1)'l' /Xv 
ｾ＠ '" --, o E'lS(JOr; l"WV VO/1WV. 

Bei dem gesetzgebenden Körper nicht anders als bei der 
Gemeindeversammlung besorgten die Prytanen die Berufung, 
ohne Zweifel auch die Bestellung des Präsidiums für die (im 
vorliegenden Fall bereits zum nächsten Tag anberaumte) 
Nomothetensitzung. Die 'I'heilung der Geschäftsführung in 
der Weise, dass die vorbereitenden Schritte den Prytanen, 
die Leitung der Debatte und Abstimmung den Proedroi zu-
fällt, ist das gen aue Abbild des Raths und der Ekklesia. 
Der Schluss ist unabweislich, dass der Vorsitz des Gesetz-
gebungs-Collegiums nicht anders beschaffen war als derjenige 
des Raths und der Gemeindeversammlung; dass die Proedroi 
der N omotheten und ihr Epistates Rathsherrn waren, je einer 
aus seiner Phyle, mit Ausschluss der prytanirenden, für jede 
N omothetensitzung" . durch Loos bestellt. 

Solche Funktionen der Rathsausschüsse setzen nothwen-
dig einen gewissen Antheil des Raths an der Legislative 
voraus. Ausdrücklich fordert diesen Antheil unser Dekret 
in seinem Schlusssatz avvvo/1o[}S'lSIV oe 'Kai ｬＢｾｖ＠ ｴｊｯｶＩＬｾｶＮ＠

berger Syl!. n. 72, sondern ｛ＧｅｾｬＸｘＧ｝ｉＮＵ｝ｯｱ＠ zu ergänzen: die· zeh n t e 
Prytanie kann keine andere sein als die der Schlussformel 7:OVq (je 
Hevrave]tq 7:OVq ri'/q ['E]e[exßo']l.5oq u. s. w., wo an die erste Prytanie 
des folgenden Jahres, welche übrigens die Kekropis hatte, zu denken 
schon die Fassung verbietet (vgl. Reusch a. a. 0.). Das Präscript 
muss, wie der Text des Dekrets, Zeilen von 31 Buchstaben geha bt 
haben; nur Z. 4 zu Anfang scheint eine Unregelmässigkeit vorzu-
liegen. 
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Freilich gilt gerade diese Forderung als ein neuer Stein des 
Anstosses. Sie scheint überflüssig, wenn die Mitwirkung des 
Raths zu dem Zustandekommen eines Gesetzes überhaupt 
nothwendiO" war bedenklich, wenn dieselbe blos als eine '"' , 
ausserordentliche für den vorliegenden Fall gemeint ist,!) 
und in beiden Fällen schlecht vereinbar mit der Behauptung 
des Redners, dass am Tag der betreffenden N omothetensitz-
ung, dem 12. Hekatombäon, der Rath wegen des Kronos-
festes nicht versammelt war. 2) 

In<lessen diese letztere Behauptung darf man nicht zu 
ernsthaft nehmen. Unter den zahlreichen formellen Unregel-
mässigkeiten, mittels deren Timokrates sein Gesetz durch-
brachte, führt der entrüstete Gegner die Verhandlung an 
einem Feiertag auf, an dem die Rathssitzung ausfällt. Die 
Worte OV'lWV K(!ovlwv 'Kai ouX l"av'l' dPSI/1EV1)r; ｬＢｾｲ［＠ ｴｊｯｴＺＩＬｾｾ＠

sagen nicht mehr als dass der Rath an dem Tag von Rechts 
wegen feierte. S) Aber an die Rathsferien kehrte sich die 

1) Nur nicht aus dem Grunde bedenklich, den Westermann 
geltend macht: weil die Zuziehung des Raths den mit dem vorge-
spiegelten Motiv der Panathenäenfeier gespielten Betrug ohne Weiteres 
aufgedeckt haben würde. Diese Gefahr bestand, wenn überhaupt, in 
nicht geringerem Grade bei den Nomotheten, die doch eben für die 
bestimmte Tagesordnung berufen wurden. Einen Anschluss an diese 
Tagesordnung aber musste Timokrates für seinen Gesetzantrag noth-
wendig sueben oder fingiren : wozu ja die bekannten Privilegien der 
Festfeier, wie Suspension von Haft, Pfändung, gerichtlicher Forderung 
und Verfolgung, und Gewährung von Ausstand wohl verwendbar waren. 

2) § 26 .5oo.5e,,6.'11 ,0'1' VOflOV ､ｯｾｶ･ｲＢ･ｶＬ＠ evßvq rfj horeealq., "ai 

Tavr' övroov Keovloov "ai .5ta Tavr' a<petflBV']q ri'/q ßov).i'/q, ＮＵｴ｡ｈ･｡ｾ｡ｦｬ･ｶｯＮ＠

flna rrov hfliv tmßov).evovroov "aßli;eoßat vOflo{}iTaq. 47 a).).a "ai 

1l(!oaE-u ov" ･ｬｾ＠ "ff}v ßOVA1)V, ovx ･ｬｾ＠ "f()V ｾｩｪｦＮｬｏｙ＠ ElJlwy JlE(!t 7:0V7:00Y ｯｶｾ･ｹＬ＠

tv Haeaßvoup, ri'/q ßov).i'/q fllw a<petflBV']q, rrov .5' &).).00'1' .5ta ｲｾｶ＠ ｴｯ･ｲｾｶ＠

[eeofl']vlav arovroov [J.aßeq.] VOflOV ･ｬｯｾｶ･ｲＢ･ｶ＠ ().aßeq. tilgten Dobree und 
Cobet Mise. crit. 549, vgl. Hesych. tv Haeaßvoup ...... ).e),,]ßorooq, 

).6.{}ea). 

3) Westermann folgert aus diesen Worten in Verbindung mit 
§ 45, dass Timokrates einen Tag abpassen musste, wo der Rath sich 
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Gemeindeversammlung so wenig wie an den Feiertag, wenn 
sie die Nomothetenverhandll).ng auf denselben verlegte: und 
hatte der Rath bei diesem Geschäft mitzuwirken, so musste 
er eben trotz der Ferien sich einfinden. Das ist klärlich die 
Absicht der Clausel avvvofwffer:elv 08 xat Ｍｲｾｶ＠ ｦｊｯｶｊＮＮｾｶＮ＠ Die 
bestimmte Weisung war durchaus nicht überflüssig in dem 
ausserordentlichen Fall einer überstürzten Erledigung des 
ganzen Gesetzgebungsgeschäfts an dem einen Tag, an dem 
der Rath sonst aussetzte: ohne dass deshalb die Zuziehung 
des Raths zu diesem Geschäft an sich eine ausserordentliche 

zu sein brauchte. 
Dass sie dies in der That nicht war, liess sich gerade 

aus jenem Vorwurf des Redners entnehmen. Wenn die 
Verhinderung des Raths als ein erschwerender Umstand be-
tont wird, so folgt mit Nothwendigkeit, dass diese Behörde 
regelmässig an der Gesetzgebung betheiligt war, dass die 
Competenz des Raths sich in irgend einer Form auch auf 

die Legislative erstreckte. 

nicht versammelte, da sein Gesetzentwurf zu ｇｵｮｾｴ･ｮ＠ der Staats-
schuldner in die Competenz des Raths und der Ekklesia eingriff und 
ordnungsmässig erst nach bewilligter Indemnität Seitens einer Bürger-
versammlung von mindestens 6000 Stimmenden diskutirbar gewesen 
wäre. Nach ihm 'ist klar, dass das ganze Manöver des Timokrates 
darauf berechnet war, den Rath nicht als die die Gesetzgebung über-
haupt, sondern nur als die den besonderen Zweig derselben, welcher 
nie Staatsschulden betraf, controiirende Behörde von der Ausübung 
seiner Competenz auszuschliessen' (S. 31). Hier ist der Advokaten-
kniff des Demost,henes verkannt, der (§ 48) zwei heterogene Dinge 
mit einander verschmilzt, die Behandlung eines Ps e phi s m a über 
Schuldenerlass, wobei vorgängige Indemnität erforderlich ist, und das 
Verfahren bei Einbringung eines Gesetzes. Das hat Hartel Demo-
sthenische Studien 11 9 Amil. treffend erinnert. - Läge wirklich in 
den Worten arpöt,;.evYJ<; rij<; ßovÄij<; die beabsichtigte oder faktische 
Ausschliessung des Raths, so wäre vollends räthselhaft, wie der an-
gebliche Fälscher der Urkunde darauf verfallen konnte, das Gegen-

thei! dekretiren zu lassen. 

• 
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Wirklich ist uns für das fünfte Jahrhundert das Zu-
sammenwirken von Rath und Geschworenen zu gesetzgeber-
ischen Akten bezeugt. Der für die Gesetzesrevision des 
Jahres 403 vorgeschriebene Geschäftsgang, wiewohl auf eine 
ausserordentliche Situation berechnet und durch die beson-
dere A.ufgabe bedingt, war in dem wesentlichsten Punkte, 
der Prüfung der redigirten Entwürfe durch den Rath und 
500 geschworene N omotheten, sicherlich eine getreue N ach-
bildung des herkömmlichen Verfahrens der Gesetzgebung. 
Auf die vollkommen entsprechenden Formen der periodischen 
Einschätzung der Bündnerstädte, welche sich eben dadurch als 
gesetzgeberischen Akt charakterisirt, hat U. Köhler hinge-
wiesen, dessen durchdachte Auffassung von neueren Darstellern 
wohl angefochten, aber nicht erschüttert worden ist. 1 ) 

Die Ansätze der Tributsummen werden dem Rath und 
einem heliastischen Gerichtshof zur Prüfung und Bestätig-
ung vorgelegt. Darum führt die publicirte Schatzungsliste 
in dem einzigen erhaltenen Exemplar (C.LA. I 37 vom J. ＴＲＵｾ＠
die Ueberschrift: Kaul ulOe 8r:a ];ev -rop. p6[l?ov ｲＺｾ｝ＱＱｴ＠ 1ToJ..ealv 
ｾ＠ [ß] 0 v J.. [ ｾ｝Ｌ＠ V [ll)' ｝･ｴ｡Ｇｲｩ｡ｾ＠ ｊ｛｛ｬ＿ｬｖＭｲｏｾ＠ EYl?aflfl ]o[ -reve, x a i ｾ＠
ｾ＠ ). La i a, E[ ni ｾＭｲｬ＿｡ｲＺｯｸｊＮＮ｛＠ ･ｯｶｾ＠ ￤｝ｬ＿ｸｯｶＭｲｯｾ＠ E1rt [uv]v [EU ]ayw
y[ eltJ]v ｯｲｾ＠ Ka[ - - - EYl?aflflauve]. Denn die von mir an 
anderer Stelle gegebene Ergänzung xai ｾ＠ ｾＩＮｬｃｴｩ｡＠ ist sach-
lich nothwendig und wird gesichert durch die Datirung nach 
den ｩ｡｡ｙｬｴｊｙｾｾＬ＠ welche als eigene instruirende Behörde die 
Verhandlungen des Gerichtshofs leiteten. 2) Diese Stellung der 

1) Delisch-att. Bund 66 p. 137. Anders Fränkel Geschworenen-
gerichte 43 fg. 27 fg. Gilbert Staats alt. I 396. 

2) De extraord. quib. magistr. Ath. (Comm. Momms. 468) n. 30. 
Auch in dem vorangehenden die Vornahme der Schatzung reguliren-
den Volksbeschluss waren als Geschäftsleiter neben den Rathsprytanen 
die Eaaywyij<; genannt: Z. 40 fg. nk [.58 ｮｬｾｵ＼［｝＠ öaat [av - - - - - - - -

a:7lo.5oiivat? wv<; :7le]VTllVU[<;] 0" av r6u rvYXavw(Jt :7levr[avövoVT]ö<;, xal 
w[ V. Eaaywyea. eaayuv . . . . . . . . . e<; r]o ＮＵｴｘ｡｡ｬｾ･ｴｏｖＬ＠ ömv :7löel rwv 

ｲ｡ｾｬｷｶ＠ Zn - DieReIbe Verbindung wie jene Ueberschrift gibt die 
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Gemeindeversammlung so wenig wie an den Feiertag, wenn 
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zu sein brauchte. 
Dass sie dies in der That nicht war, liess sich gerade 

aus jenem Vorwurf des Redners entnehmen. Wenn die 
Verhinderung des Raths als ein erschwerender Umstand be-
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die Legislative erstreckte. 
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thei! dekretiren zu lassen. 

• 
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w[ V. Eaaywyea. eaayuv . . . . . . . . . e<; r]o ＮＵｴｘ｡｡ｬｾ･ｴｏｖＬ＠ ömv :7löel rwv 

ｲ｡ｾｬｷｶ＠ Zn - DieReIbe Verbindung wie jene Ueberschrift gibt die 



128 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 6. März 1886. 

HeIiäa dem Rathe parallel an der Spitze des Verzeichnisses, in 
der allgemeinen Fassung des Präseripts , welche dessen In-
halt auf das ganze Verzeichniss erstreckt, ganz besonders die 
Nichterwähnung des Demos, schliessen die Möglichkeit aus, 
die auch Köhler nicht abwies und Andere zuversichtlicher als 
Thatsache hinstellen: dass die PrUfung und Entscheidung 
des Gerichts sich lediglich auf solche Fälle beschränkt habe, 
wo bundesgenössische Städte gegen ihre Einschätzung rekla-
mirten. Denn die unausweichliche Consequenz dieser An-
sicht wäre das bedenkliche Zugeständniss, dass in den Fällen, 
wo keine Reklamationen erfolgten, dem Rath allein die 
endgiltige Entscheidung zugestanden hätte. Und wenn der 
Verfasser der Schrift vom Staat der Athener (3, 5) die 
periodischen rex§Blf; 'lOV CPO(!OV unter den ｃｯｭｰ･ｴ･ｮｾ･ｮ＠ ､ｾｲ＠

Heliäa auffuhrt, so meint er die Schatzung selbst, mcht dIe 
mit ihr verknUpften Prozesse, und bestätigt, dass alle Tribut-
ansätze, nicht blos die angefochtenen, der Genehmigung des 
Gerichtshofs bedurften. 

Gleichwohl behaupten die Anhänger jener Ansicht (die 
sich übrigens durch Berufung auf die Analogie der Beamten-
Dokimasie selbst widerlegt), unbekümmert um den Inhalt 
jener Schatzungsurkunde und den Wortlaut der angeführten 
Belegstellen, die Vornahme der Schatzung in der Ekklesia. 
Den Beweis soll die der Stadt Methone durch Volksbeschluss 
(C.LA. I 40) gewährte Befreiung liefern. Aber die perio-
dische Feststellung der Tributsätze für die sämmtlichen Bun-
desglieder ist etwas Anderes als der politische Akt eines dem 
Einzelnen bewilligten Erlasses. Die begünstigende Herab-
setzung des Tributs, und gar die Beschränkung auf das 
Sechzigstel , die Tempelquote, - von beiden ist Methone 
gegenüber die Rede - lag niemals in der Competenz der 

Rubrik n. 266 :7l6l8tC; Clc; 1}] ｻｊｯｶｬｾ＠ ial oE :7l8ywx6<Ho[t oE ｾｬｴ｡｡ｷｬｬｬ＠ ｝｡ｾ｡ｹＺ＠

die Zahl gleich derjenigen der Nomotheten vom J. 403. 

t , 

• 
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zur Revision der Tributansätze berufenen Körperschaften; 
dergleichen Privilegien konnte die Gemeindeversammlung 
allein einräumen und hatten die Schätzungscommissionen zu 
respektiren : wie das die Rubrik in den Listen A'iOB 7:WV 

n:OABWV ｡ｾＧｬｾｶ＠ Ｇｬｾｖ＠ ｡Ｗｬ｡ＨＡｸｾｶ＠ ｡Ｑｦｾｲ｡ｲｏｖ＠ beweist. 1) Diese Aus-
übung eines Hoheitsrechts der Gemeinde hebt die Thatsache 
nicht auf, dass die regelmässig wiederkehrende Bundesschatz-
ung sich in den Formen der Gesetzgebung bewegte. 

Aus der Praxis des fünften Jahrhunderts ist die For-
derung, dass zum Zustandekommen eines Gesetzes Rath und 
Geschworenencollegium zusammen wirken mUssen, auch in der 
folgenden Zeit unverändert festgehalten worden. Man hat 
das verka.nnt, weil unsere Zeugnisse bei Erwähnung der 
Nomothetenverhandlungen den Antheil des Raths gewöhn-
lich übergehen. Auch die reglementarischen Bestimmungen 
über das Gesetzgehungsverfahren, welche uns hier beschäftigt 
haben, schweigen davon: leicht begreiflich; denn von den 
erhaltenen UrkJ1l1den hat die eine es nur mit den einleiten-
den Verfügungen der Ekklesia, die andere nur mit dem ab-
schliessenden Votum der N omotheten zu thun. 

Auf das letztere erstreckt sich die Mitwirkung des Raths 
nicht. Seine Thätigkeit darf keinesfalls als eine der Auf-
gabe der Nomotheten konkurrirende betrachtet werden. 
Diesen allein steht die Beschlussfassung , die Annahme oder 
Ablehnung von Gesetzen zu: die Competenz des Raths ist, 
dem Charakter dieser Behörde entsprechend, durchaus nur eine 
vorberathende und vorbereitende. Die Gesetzvorlagen werden 
zunächst im Rath geprüft und diskutirt, bevor sie an die 
Nomotheten gelangen. Das Ergebniss der Prüfung wird den 
N omotheten, nicht anders als der Ekklesia das Rathsgut-
achten, durch die vorsitzenden Rathscommissionen vorgelegt, 

1) Nicht anders ist die AnweiRung an die Nomotheten C.I.A. 
TI 115 b (S. 113) zu verstehen. 

188ß. Philos.-philol. u. hist. Cl. 1. 9 
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Diesen allein steht die Beschlussfassung , die Annahme oder 
Ablehnung von Gesetzen zu: die Competenz des Raths ist, 
dem Charakter dieser Behörde entsprechend, durchaus nur eine 
vorberathende und vorbereitende. Die Gesetzvorlagen werden 
zunächst im Rath geprüft und diskutirt, bevor sie an die 
Nomotheten gelangen. Das Ergebniss der Prüfung wird den 
N omotheten, nicht anders als der Ekklesia das Rathsgut-
achten, durch die vorsitzenden Rathscommissionen vorgelegt, 

1) Nicht anders ist die AnweiRung an die Nomotheten C.I.A. 
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in älterer Zeit die Prytanen, später die jedesmal erloosten 
Proedroi. In dieser Begrenzung führt die Schrift vom Staat 
der Athener unter den Geschäften des Raths die Gesetzgeb-
ung auf derselben Stufe wie die auswärtigen und Bundes-
angelegenheiten , das Finanzwesen, die Cultussachen auf. I) 
In der Verbindung ｾ＠ ｯｶａＮｾ＠ 'Kat 01 vopo{}hat 01 nevraxot1tOt 

bei der Gesetzrevision von 403, ｾ＠ ｯｶＩＬｾ＠ xai ｾ＠ ｾＩＬｴ｡ｩ｡＠ (oder 
xai 01 nevmxot1tot 01 ｾＩＮｬ｡ｴＱﾷｚＢ｡ｉＩ＠ bei der Tributschatzung 
kommen die einander wechselseitig bedingenden und ergän-
zenden Competenzen der beiden Organe so bestimmt zum 
Ausdruck wie in der Sanktionsformel der Volksbeschlüsse 
[oogev 1:fi ßov).fj xai ＱＺｾｴｊ＠ ｯｾｐｦ｛ｬＮ＠

Es entspricht der probuleutischen Natur der Raths-
verhandlungen, wenn hier - nach der Geschäftsordnung für 
jene Gesetzrevision - auch Nichtbuleuten gestattet war, 
Vorschläge oder Bedenken hinsichtlich der Gesetze geltend 
zu machen: wozu das Schätzungsverfahren gleichfalls eine 
Analogie bietet. 2) In diesem Sinn lässt sich auch die bereits 
besprochene Aeusserung des Demosthenes verstehen (S. 107 

1) 3, 2 (je;; - ｲｾｶ＠ (je ｯｶｬｾｶ＠ ßovlevea{}at noHa p.ev neei 7:OV noU-

p.ov, noHa (je neei noeov xe'l'jp.aUJ.w, nolla (je neei vop.wv {}iaew<;, nolla 

(je neei rwv "ara nolw aei rtrvop.ivwv, noHa (je "ai 7:Ot<; avp.p.aXot<;, "ai 

<poeov Ｈｪｩｾ｡｡ｻｽ｡ｴ＠ "ai vewelwv lmp.el'l'j{}ijvat "ai teewv. Verwirrt PolJux 
VIII 101 rov<; rae viov<; (sc. vop.ov<;) l(jo"lp.a!;ev ｾ＠ ｯｶｬｾ＠ "ai<> (jij/w<; 

"ai ra ＨｪｴＢ｡｡ｲｾ･ｴ｡Ｚ＠ Schoemanns Deutung (Opusc. I 255) auf die von 
der Ekklesia usurpirte Gesetzgebung geht von einer sehr verbreiteten 
aber falschen Voraussetzung aus. Noch gründlicher irrt Fränkel 
a. a. O. 25. 

2) Teisamenos' Psephisma (And. 1, 84) ｬｾ･［［ｶ｡ｴ＠ (je "ai l(julnn up 

ßovlop.i11CP elC1tovu el<; ｲｾｶ＠ ｯｶｬｾｶ＠ avp.ßovlevew ö u av aya{}ov [xn neei 
rwv vop.wv. Die Rubrik der Tribut-Quotenlisten nolet<; a<; Ot l(jtwTat 

lvirea'IjJav <poeov <pieetv (oder <poeov ｛ｔ｡ｾ｡ｶ＠ <pieetv) hat Köhler a. a. O. 
67. 137 überzeugend erklärt; Löschcke's Bedenken De tit. Att. quaest. 
hist. Bonn 1876, S. 16 (getheilt von Dittenberger Syll. 16 n. 3) wider-
legt Heydemann De senatu Ath. quaest. epigr. Strassb. 1880, S.33, 
Löschcke's eigene Deutung Dittenberger a. a. O. 

ｾ＠
I 
I 

• 
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Anm.), durch den öffentlichen Anschlag der Gesetzentwürfe 
solle Jedermann Zeit und Gelegenheit gegeben werden, sich 
über dieselben ein Urtheil zu bilden und bedenkliche Vor-
schläge zu bekämpfen: zu solchem Zweck stand dem sich 
Meldenden der Zutritt zu den Verhandlungen des Raths offen. 

Von diesen Rathsverhandlungen, deren Dauer sich 
nach der Bedeutung des Gegenstandes richtete und lediglich 
durch die den Nomotheten gegebene Frist begrenzt war, 
ist die Schlussverhandlung der N omotheten auch äusserlich 
u'rid zeitlich geschieden. Eben deshalb musste das abweichende 
Verfahren bei Timokrates' Gesetz ausdrücklich von der Ge-
meindeversammlung verfügt werden. In der Anweisung (Jvv-

'J'Op0:}6'J'si" di xai ＱＺｾｖ＠ ｯｶＩＬｾＢ＠ liegt demnach das ｕｮｧ･ｾｨｮﾭ
Iltlhenicht . so sehr darin. dass der Rath am Festtag SItzung 
zu halten hat; als dass Rathssitzung und N omothetensitzung 
an dem gleichen Tag stattfinden soll, diese in ｵｮｭｩｴｴ･ｬ｢ｾｲ･ｾ＠
Anschluss an jene. Das war streng genommen so unzulaSSlg 
als die vereinzelt vorkommende Berufung des Raths auf den 
Tag der Volksversammlung. I) An eine gemeinsame Ver-
handlung von Rath und N omotheten zu denken, darf Ｈｊｶｾﾭ

vopo{}eniv nicht verführen, noch weniger an eine über dIe 
probuleutische Thätigkeit hinausgehende Mitwirkung des 
Raths. Ganz entsprechend steht 7[(!O(Jvopo{}e1:eiv (S. 113 fg.) 
von den die Abstimmung der Nomotheten leitenden Raths-
proedroi,2) und allgemein vopo{}eniv gewöhnlicher von dem 

Antragsteller des Gesetzes als von den dasselbe gutheissenden 
Nomotheten. 8) 

1) C.LA. II 439 ｯｶｬｾ＠ lp. ßovlwr'l'je1cp ovr"l"l'j7:0<; orear['l'jywvj 

naearretlavrwv, "ai ano ßovlij<; i""l'l'jala [xve1a] lv up {}earecp. 

2) Aehnlich (jo"tp.aaat von dem die Dokimasie einführenden 
Magistrat C.I.A. n 229: zu ergänzen ist "ai [7:0v. {}eop.o{}iw<; (jo" ]t-
p.aoat ｲｾｶ＠ no[ltrelav OTaV new]rov xeWVWt (jt["aar'l'je1ot<;. 

3) Dem. 20, 89. 96. 24, 29; vgl. Lys. 30, 27. ｾＸＮ＠ Auf die 
Nomotheten ist wohl Dem. 20, 94 (S. 107 Anm.) zu beZIehen; 
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in älterer Zeit die Prytanen, später die jedesmal erloosten 
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1) 3, 2 (je;; - ｲｾｶ＠ (je ｯｶｬｾｶ＠ ßovlevea{}at noHa p.ev neei 7:OV noU-

p.ov, noHa (je neei noeov xe'l'jp.aUJ.w, nolla (je neei vop.wv {}iaew<;, nolla 

(je neei rwv "ara nolw aei rtrvop.ivwv, noHa (je "ai 7:Ot<; avp.p.aXot<;, "ai 
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ßovlop.i11CP elC1tovu el<; ｲｾｶ＠ ｯｶｬｾｶ＠ avp.ßovlevew ö u av aya{}ov [xn neei 
rwv vop.wv. Die Rubrik der Tribut-Quotenlisten nolet<; a<; Ot l(jtwTat 
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ｾ＠
I 
I 
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Anm.), durch den öffentlichen Anschlag der Gesetzentwürfe 
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Ich habe bei dem hier Dargelegten das Gesetz des ｔｩｭｯｾ＠
krates (§ 71 der Rede) init dem vor Zeiten vielberufenen Pro-
edros aus Jier prytanirenden ｐ｡ｮ､ｩｯｮｩｳｾＨ＾ｬＨＱｔｏｸＩＬｾｾ＠ ｍｖＨ＾Ｈ＾ｉｊｬｏＱＩ｡ｴｯｾ＠

absichtlich aus dem Spiel gelassen. Dass die selig entschlafenen 
proedri contribules des Raths für die N omotheten wieder 
erstehen sollten, ist nicht zu besorgen. Die Möglichkeit, dass 
diese Körpersehaft den altherkömmlichen Prytanenvorsitz auch 
später beibehalten hätte, etwa wie die Vollversammlung der 
Gemeinde bei Aufnahme von Neubürgern, hat an der Formel 
selbst keinen Anhalt: uii" 7c(!oM(>(()JI ｅｮＺｂｬＯｊｾｃｐｉＧｂｊｉ＠ ｾＮ＠ M. 

Vielmehr wUrde der Myrrhinusier, falls er echt wäre, jeden 
Gedanken an Rathsproedroi der Nomotheten ausschliessen. 
Jene Formel als interpolirt anzusehen (mit K. F. Hermann 
De .proedris p. 20) kann uns nun allerdings das Fehlen der-
selben in dem ersten Citat § 39 kaum bestimmen, nachdem 
sich uns die Fassung im Uebrigen durchaus bewährt hat 
(S. 118). Noch weniger ist ein Grund, die Echtheit des ganzen 
eingelegten Gesetzes mit Westermann anzufechten der an , 
dem Wortlaut selbst nichts auszusetzen findet. I) Das Demo-
tikon ist unrichtig: wie M. Meier gesehen hat (Schiedsrichter 
17 Anm.) , ｍｖＨ＾ＨＡｉｊｬｏｖ｡ｴｯｾ＠ aus EX ＱｊＱｖＨ＾Ｈ＾ｉｊｬｏｻＧＨ［ＧｈＯｾ＠ entstanden. 
Ein Missverständniss des Compendiums, das in der hand-
schriftlichen Ueberlieferung der Urkunden nicht befremdet. 
Ich erinnere an das Psephisma über Antiphon (Leben der 
10 Redner 833 d

), wo neben dem Schreiber aus Alopeke der 
vorsitzende Prytane nicht ｉｉ｡ｕｙｪｊｬｂｶｾ＠ sein kann: überliefert 
ist ｉｉｂｕｙｪＢｂｶｾＬ＠ vielleicht verschrieben aus ｮｾＩＬＱＱ［＠ oder aus 
JIataJlIBVr;.2) Sind doch selbst inschriftliche Verstösse dieser 

1) Die Corruptel im Schlussatz (§ 40) ist leicht gehoben: ｾ＠ de-

xa-r1j<; ist von seiner Stelle hinter dem tva-r1j<; des Vordersatzes irr-
thiimlich hinter das zweite tva-r1j<; gerathen. - Westermanns Be-
denken S. 55 theilt A. Schäfer pemosth. 1 1 335, 1. 

2) An das letztere denkt C. Schäfer De scribis senatus populique 
Ath. 18. 

Schöll: Ueber attische Gesetzgebung. 133 

Art nicht ohne Beispiel. In der attischen Urkunde von 
363/2 BuH. de COrl". hell. III 474 (ans Delos) ergeben die 
nothwendigen Ergänzungen Al]aJl'(;loor; ｵｮ､ｾ｣ｰｬ｝ｯｊｬ｡ｬｯｾ＠ einen 
Proedros aus der Prytanie: eines von beiden ist Verschreib-
ung, ganz verwerflich der Gedanke des ｈ･ｲ｡ｵｳｧｾ｢･ｲｳ＠ ｟ｾｸ｡｝ﾭ

ｦｬ｡ｊｬＬＨ［ｩｏｯｾ＠ zu ergänzen und dafür C.LA. 1I 54 das slChereÄxa-
ｦｬ｡ＬＬＧＨ［ｩｏｯｾ＠ in Al]av'(;LOor; zu ändern. 

Auch anderwärts hat der Demos Myrrhinutta dem be-
kannteren Myrrhinus weichen müssen. In Strabons Demen-
verzeichniss (IX p. 399) steht Myrrhinus, dessen Lage be-
kannt ist, unrichtig als Nachbardemos der Tetrapolis 1) -
allerdings nur in unseren Ausgaben: denn MV(>(!IJlOVaa, wie 
der Parisinus gibt, ist Myrrhinutta; möglich, dass Strabon 
Mve(>tJloV(J(Ja schrieb. -

Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Umgestaltung des 
Präsidiums für Rathssitzungen und Volksversammlungen in 
der gleichen Form und gewiss auch gleichzeitig (d. i. um 380) 
auf die Versammlungen der N omotheten ausgedehnt wurde. 
Von Haus aus wirkt die Analogie dieser Körperschaft mit 
der Ekklesia,2) welche ich durch die vorstehenden Erörter-
ungen klargestellt und ins Einzelne begründet zu haben glaube. 

UI. Gerichtliche Instanz. 

Das gewonnene Ergebniss gestattet uns zugleich, den 
Text der Verordnungen zum Schutz der bestehenden Gesetz-
gebung gegen übereilte Neuerungsversuche (den zweiten Ab-
schnitt der Einlage § 33 der Rede g. Timokr.) sachgemässer 
zu würdigen. 

1) V gl. Lolling Mitth. d. arch. Jnst. I 67. 
2) Richtig verstanden wäre sonach die Definition der Nomo-

theten llll rhetoriRchen Lexikon (S. 118 Anm. 1) gar nicht so un-
brauchbar. 
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'Evaveiov 08 V0f.lov ｦＮｬｾ＠ ｅｾｉＳｉｖ｡ｴ＠ u[}lvat u'Jv VO!ICIJV 'CClJV 

'KI31!dvwv p1jol3vl· Mv oe ug lvaag 'Clva u'Jv V0f.lCIJv 'Cwv 

XI31f.livClJV g'C13eov OV7:/{}i/ ｦＮｬｾ＠ ｅｭＧｃｾｏｉＳｌｏｖ＠ 'CI{I ｯｾｰｱｊ＠ 'C'{J A[}1j-
, )\., I ...., , \ ｾ＠

Vatwv ''I eVaJ''ClOV 'Cwv Xl3lpeVClJV up, 'Cag reacpag I3lVat ?ta'C' 
).... \ \ I C\ ..... 11 \ ') I 

aV7:0V xa'Ca 'COV VOlloV og XI3/'Cal, eav 'Cll,; pr; e71:l'C1j0I3LOV (}fi 
vopov. 

Das an die Spitze gestellte Verbot enthält weder emen 
Widerspruch mit der vorangehenden Forderung, dass jedes 
neue Gesetz ein älteres aufzuheben und zu ersetzen bestimmt 
sei,l) noch gar eine überflüssige, ja in dieser bedingungslosen 
Fassung widersinnige Wiederholung jenes Gebots. Der Sinn 
ist klar bestimmt durch den unmittelbar angefügten Beding-
ungssatz: das an Stelle des aufgehobenen Gesetzes einge-
brachte - und angenommene - neue darf nicht andern 
gesetzlichen Bestimmungen widerstreiten. Die Aufuebung des 
bisher geltenden Gesetzes durch flie Majorität der Nomo-
thetenversammlung ist dabei vorausgesetzt: lvaar; uva u'Jv 

VOf.lwv u'Jv Xl31!livwJl gilt ohne Frage auch für (suv) avu[}n 8vav

'Clov nvv Xl3lpll'wV 'CIf. In der That ist ein auf gerichtlichem 
Wege zu erbringender Nachweis, dass ein Gesetzesvorschlag 
verfassungswidrig oder schädlich sei, erst nach Ablehnung 
des von demselben bekämpften Gesetzes denkbar, nicht denk-
bar während der Verhandlung vor den Nomotheten, noch 
weniger während der Vorstadien dieser Verhandlung. So 
lange das ältere Gesetz zu Recht bestand, und sobald es, 
vertreten durch öffentliche Anwälte, den Angriff siegreich 
zurückwies, fiel jeder Gnmd zu gerichtlichem Vorgehen 
gegen den Angreifer fort. Einspruch gegen die Verfassungs-

1) Auch vom Redner hervorgehoben § 34 (0 VOftO,) ov" üj. 'loi, 
f,Jlc1.(!)(ovat v0ft0t, Bvavdov ela'P8(!ötv, Ba.v ｦｴｾ＠ lva17 'lOV Jl(!O'll5(!OV "elfte-

'1'0'1'. V gI. 109 "at ｦｴｾｶ＠ x.&."elvwv ｾＢｯｶ･Ｇｬ･＠ l'WV vOftwv ol, Bvavdo, 
WV B'Pa1ve{}' 0 rovrov, "at 1'0V'lOV, OU Jl(!tV lvaat 'lovt5ö d{}etx.öv BJl{al'aa{h, 

G. Lept. 93 0 .2olwv rov, v0ft0v, rlJ, "alw, "devet u{}8Vat _ EJlet1:a 
lvovl'a 'lOV, BVaV'l{ov.;, l'v' öl, fj JlÖ(!t 'lWV ovr;wv g"c1.(1rov '1'0(1-0,. 

f 
( 

• 

... 
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mässigkeit und Zweckmässigkeit des neu,en Gesetzantrags zu 
erheben, dazu waren in erster Linie eben jene Vertrauens-
märmer der Gemeinde berufen j sonstigen Gegnern des An-
tragstellers war die Gelegenheit geboten, vor dem Rath ihre 
Einwände geltend zu machen, bevor die Sache an die ge-
setzgehende Körperschaft gelangte. In der Nomothetenver-
sa.mmlung kamen solche Gegner nicht zum Worte: ihnen 
blieb nach Annahme des neuen Gesetzes nur das Rechts-
mittel der Anklage gegen den Vater des Gesetzes mit der 
aufschiebenden Wirkung der (Klage wegen Verfassungs-

widrigkeit' Ｈｙ･｡｣ｰｾ＠ naeavof.lwv). Das unterscheidet nicht un-
wesentlich die Gesetzwidrigkeitsklage gegen einen in der 
Ekklesia gestellten oder angenommenen Antrag von dem 
entsprechenden Verfahren gegenüber einem Gesetzantrag : 
dass bei jener die eidliche Erklärung eines in der Versamm-
1ung anwesenden Bürgers, Klage zu erheben, die unmittel-
bare Wirkung hat, den Volksbeschluss zu hindern oder seine 
Giltigkeit zu suspendiren, während die Anklage gegen ein 
Gesetz immer erst nachträglich eintritt und für den bereits 
vorliegenden Beschluss der gesetzgebenden Körperschaft nur 
rückwirkend die gleiche Snspensionskraft hat. I) Die historisch 
bekannten Fälle bestätigen das. 

1) Auch der Paranomonprozess gegen Anträge auf Bürgerrechts-
verleihung erfolgt stets nach dem fertigen Beschluss, noch dazu einem 
in zweiter geheimer Abstimmung der Vollversammlung bestätigten. 
Die formelle Behandlung der Klage stellt diesen Akt dem Gesetz-
antrag nahe: auch ihre materielle Begründung, die sich auf die 
Würdigkeit des Ausgezeichneten erstreckt, unterscheidet sie von der 
gewöhnlichen Gesetzwidrigkeitsklage gegen ein Psephisma. Seit 
Ende des vierten Jahrhunderts (vermuthlich seit der Verfassungs-
reform des Phalereers Demetrios) ist die fakultative Klage geradezu 
durch eine obligatorische gerichtliche Prüfung des Candidaten, eine 
Dokimasie ersetzt. HarteIs erschöpfende Darstellung dieser Doki-
masie (Studien iiber att. Staatsrecht ｾＷＱ＠ fg.) wird nur dem Verhältniss 
derselben zur ＩＧＨＡ｡｣ｰｾ＠ Jla(!avoftwv nicht gerecht; vgl. Buermann De titt . 
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'Evaveiov 08 V0f.lov ｦＮｬｾ＠ ｅｾｉＳｉｖ｡ｴ＠ u[}lvat u'Jv VO!ICIJV 'CClJV 

'KI31!dvwv p1jol3vl· Mv oe ug lvaag 'Clva u'Jv V0f.lCIJv 'Cwv 

XI31f.livClJV g'C13eov OV7:/{}i/ ｦＮｬｾ＠ ｅｭＧｃｾｏｉＳｌｏｖ＠ 'CI{I ｯｾｰｱｊ＠ 'C'{J A[}1j-
, )\., I ...., , \ ｾ＠

Vatwv ''I eVaJ''ClOV 'Cwv Xl3lpeVClJV up, 'Cag reacpag I3lVat ?ta'C' 
).... \ \ I C\ ..... 11 \ ') I 

aV7:0V xa'Ca 'COV VOlloV og XI3/'Cal, eav 'Cll,; pr; e71:l'C1j0I3LOV (}fi 
vopov. 

Das an die Spitze gestellte Verbot enthält weder emen 
Widerspruch mit der vorangehenden Forderung, dass jedes 
neue Gesetz ein älteres aufzuheben und zu ersetzen bestimmt 
sei,l) noch gar eine überflüssige, ja in dieser bedingungslosen 
Fassung widersinnige Wiederholung jenes Gebots. Der Sinn 
ist klar bestimmt durch den unmittelbar angefügten Beding-
ungssatz: das an Stelle des aufgehobenen Gesetzes einge-
brachte - und angenommene - neue darf nicht andern 
gesetzlichen Bestimmungen widerstreiten. Die Aufuebung des 
bisher geltenden Gesetzes durch flie Majorität der Nomo-
thetenversammlung ist dabei vorausgesetzt: lvaar; uva u'Jv 

VOf.lwv u'Jv Xl31!livwJl gilt ohne Frage auch für (suv) avu[}n 8vav

'Clov nvv Xl3lpll'wV 'CIf. In der That ist ein auf gerichtlichem 
Wege zu erbringender Nachweis, dass ein Gesetzesvorschlag 
verfassungswidrig oder schädlich sei, erst nach Ablehnung 
des von demselben bekämpften Gesetzes denkbar, nicht denk-
bar während der Verhandlung vor den Nomotheten, noch 
weniger während der Vorstadien dieser Verhandlung. So 
lange das ältere Gesetz zu Recht bestand, und sobald es, 
vertreten durch öffentliche Anwälte, den Angriff siegreich 
zurückwies, fiel jeder Gnmd zu gerichtlichem Vorgehen 
gegen den Angreifer fort. Einspruch gegen die Verfassungs-

1) Auch vom Redner hervorgehoben § 34 (0 VOftO,) ov" üj. 'loi, 
f,Jlc1.(!)(ovat v0ft0t, Bvavdov ela'P8(!ötv, Ba.v ｦｴｾ＠ lva17 'lOV Jl(!O'll5(!OV "elfte-

'1'0'1'. V gI. 109 "at ｦｴｾｶ＠ x.&."elvwv ｾＢｯｶ･Ｇｬ･＠ l'WV vOftwv ol, Bvavdo, 
WV B'Pa1ve{}' 0 rovrov, "at 1'0V'lOV, OU Jl(!tV lvaat 'lovt5ö d{}etx.öv BJl{al'aa{h, 

G. Lept. 93 0 .2olwv rov, v0ft0v, rlJ, "alw, "devet u{}8Vat _ EJlet1:a 
lvovl'a 'lOV, BVaV'l{ov.;, l'v' öl, fj JlÖ(!t 'lWV ovr;wv g"c1.(1rov '1'0(1-0,. 
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mässigkeit und Zweckmässigkeit des neu,en Gesetzantrags zu 
erheben, dazu waren in erster Linie eben jene Vertrauens-
märmer der Gemeinde berufen j sonstigen Gegnern des An-
tragstellers war die Gelegenheit geboten, vor dem Rath ihre 
Einwände geltend zu machen, bevor die Sache an die ge-
setzgehende Körperschaft gelangte. In der Nomothetenver-
sa.mmlung kamen solche Gegner nicht zum Worte: ihnen 
blieb nach Annahme des neuen Gesetzes nur das Rechts-
mittel der Anklage gegen den Vater des Gesetzes mit der 
aufschiebenden Wirkung der (Klage wegen Verfassungs-

widrigkeit' Ｈｙ･｡｣ｰｾ＠ naeavof.lwv). Das unterscheidet nicht un-
wesentlich die Gesetzwidrigkeitsklage gegen einen in der 
Ekklesia gestellten oder angenommenen Antrag von dem 
entsprechenden Verfahren gegenüber einem Gesetzantrag : 
dass bei jener die eidliche Erklärung eines in der Versamm-
1ung anwesenden Bürgers, Klage zu erheben, die unmittel-
bare Wirkung hat, den Volksbeschluss zu hindern oder seine 
Giltigkeit zu suspendiren, während die Anklage gegen ein 
Gesetz immer erst nachträglich eintritt und für den bereits 
vorliegenden Beschluss der gesetzgebenden Körperschaft nur 
rückwirkend die gleiche Snspensionskraft hat. I) Die historisch 
bekannten Fälle bestätigen das. 

1) Auch der Paranomonprozess gegen Anträge auf Bürgerrechts-
verleihung erfolgt stets nach dem fertigen Beschluss, noch dazu einem 
in zweiter geheimer Abstimmung der Vollversammlung bestätigten. 
Die formelle Behandlung der Klage stellt diesen Akt dem Gesetz-
antrag nahe: auch ihre materielle Begründung, die sich auf die 
Würdigkeit des Ausgezeichneten erstreckt, unterscheidet sie von der 
gewöhnlichen Gesetzwidrigkeitsklage gegen ein Psephisma. Seit 
Ende des vierten Jahrhunderts (vermuthlich seit der Verfassungs-
reform des Phalereers Demetrios) ist die fakultative Klage geradezu 
durch eine obligatorische gerichtliche Prüfung des Candidaten, eine 
Dokimasie ersetzt. HarteIs erschöpfende Darstellung dieser Doki-
masie (Studien iiber att. Staatsrecht ｾＷＱ＠ fg.) wird nur dem Verhältniss 
derselben zur ＩＧＨＡ｡｣ｰｾ＠ Jla(!avoftwv nicht gerecht; vgl. Buermann De titt . 
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Ueberhaupt wird man wohl thun, in Rücksicht auf das 
ｒ･｣ｾｴｳｭｩｴｴ･ｬ＠ der Klage Gesetze und Psephismen strenger 
auselllanderzuhalten als das gewöhnlich geschieht. Von 
den beiden Klaggründen , die unsere Urkunde angiebt, 
dass das neue Gesetz dem bestehenden widerstreite, und 
dass es unzweckmässig sei, findet blos der erste . nicht 
der zweite seine Anwendung auf Beschlüsse der V ｾｬｫｳｶ･ｲﾭ
sammlung. Dass materielle Schädlichkeit eines Ekklesien-
beschlusses die Gesetzwidrigkeitsklage juristisch habe be-
grün.den können, hat Madvig gründlich widerlegt (Kl. philol. 
SchrIften 378 fg.). Aber ungerechtfertigt war es voraus-
zusetzen, .dass es mit Gesetzen nothwendig ebenso gehalten 
ｾｯｲ､･ｮ＠ SeI, und demgemäss über das entgegenstehende Zeug-
mss ｵｮｾＺｲ･ｲ＠ U:kunde den ｓｾ｡｢＠ zu brechen. 1) Dies Zeugniss 
ｨｾｴ＠ zunachst ellle nnverächthche Stutze an der Klagrede gegen 
Tlmokmtes selbst, welche dessen Gesetz eben nnter den bei den 

ｾ･ｳｩ｣ｾｴｳｾＮｵｮｫｴ･ｮ＠ ､ｾｲ＠ ｌｾｧ｡ｬｩｴ￤ｴ＠ und Zweckmässigkeit bekämpft: 
dIe Elllfuhrung WIe dIe Ausführung dieses zweiten Gesichts-
ｾｵｮｫｴ･ｳ＠ ｾ･ｷ･ｩｳｴＬ＠ dass hier die Nützlichkeitsfrage berechtigt, 
Ja dass SIe geboten war, nicht etwa missbräuchlich in der 
bei. Verhandlungen über die Gesetzwidrigkeit von Psephismen 
behebten Advokatenmanier in die Rechtsfrage hineinge-
zogen ist. 2) 

Atticis quibuA civitas alicui confertur p. 21. Philippi Rhein. Mus. 
34, 609. 

1) Madvig a. a. O. 380. ＺｾＸＵ＠ und bestimmter Lipsius Att. Pro-
cess 431. 

2) V gl. 61 noUov, (j' ay TI, eXot YO/lOV, eTl xai xalm, eX0Y'ta, 
ｾｅｬＬＬＧｖｶＢＧ｡＠ ?" -, ", 

r t, ｏｬｾ＠ naGtv B v a v 'l t 0 f: BOUV 0'1' ｯｻｊＱＺｯｾ＠ 'lSß,et>eeV· &,1,1' ｬＧＨｊｷｾ＠ BYW 
/Jev e' " , - '1: {)' 
:; , t< ｾ･･ｴ＠ ,nayu»,Y eeCJJ, e"ooa 'fjaoflat neei 7:OV fl 'fj (j' 8 n t T ｾ＠ (j e t ° l' 
ｯｾｯｯＬ＠ vflW etYat 7:01' YOflOY einet l' , Vflt" (j' 0flO{OO, eyoxo, cpayeiTat 

ｔｾＩ＠ yeacpfj xai el lyi Tmy OYTOOY YOflOOY 8yaydo, 8ady. 68 (der eigent-
hche ,Uebergang) <Q, 7:O{YVY ° v (j' 8 n tT ｾ＠ IJe t ° l' YOflOY Vflty ov/H 

aVflcpellOYT' ･ｬ｡･ｹｾｹｯｸ･Ｌ＠ 7:Ovi' lj'IJ'fj netllaaoflat (jetJtyvyat. Endlich in der 
Zusammenfassung 108 ecp'fj" yo.ll avdJY ･ｾ･ｕｹｾ･ｷ＠ XaTo. naYTa eyo-
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Auch in anderen bekannten Fällen ist es die Brauch-
barkeit des Gesetzes, gegen die sich der Angriff in erster 
Linie richtet: 1) der stehende Ausdruck otx ＸｮＺｴＱ［ｾｏｓｴｏｾ＠ (der, 
so viel ich sehe, bei angefochtenen Psephismen nicht vor-
kommt) ist augenscheinlich dem· Gesetz entnommen, durch 
welches die Klage bedingt war. 

Auf dieses Gesetz verweist ausdrücklich der Schlusssatz 
unserer Urkunde Ｇｃ｡ｾ＠ ｲＨＡ｡Ｈｰ｡ｾ＠ slvat xa-c' av-cov xa-ca -cov "OflOV 
ｾｾ＠ xSl-cat, 8tlV Ｇｃｴｾ＠ ｦｬｾ＠ ＸｮＺｴＭ｣ｾＰＸｴｏｖ＠ :tfj vop.ov. Die Verweisung 
selbst scheint freilich auffallend: sollte man die gesetzlichen 
Vorschriften über die Klagen nicht eben an der Stelle er-
warten, wo festgesetzt ist, unter welchen Bedingungen über-
haupt Gesetzvorschläge eingebracht werden und in Kraft 
treten sollen? Gewiss wird sich Niemand leicht zu der An-
nahme verstehen, (dass man im Gesetz die Strafbestimmung 
jedesmal von dem betreffenden Verbrechen getrennt und als 
etwas fiir sich Bestehendes aufgestellt habe' (Westeflllann 
S. 59). Wohl aber mochten praktische Gründe gebieten, 
jene Klagen nicht von den inhaltlich verwandten Gegen-
ständen, vor Allem der Gesetzwidrigkeitsklage gegen Pse-
phismen, zu trennen, um sie an die Bestimmungen über die 
Nomothetenverhandlung anzuschliessen, mit denen sie in 
keinem Zusammenhang stehen. Den Ausschlag giebt die 
Anlage deR athenischen Gesetzbuches, wie ich sie im ersten 
Abschnitt entwickelt habe. Wenn die Bemerkung (S. 94) 

x ° l' 0 V TaT fj y Il a cp fj, nemTOY fley nallo. TOV, YOflOV, YOflo{}nOvYTa 

(17--31), (jevullOY (je vneYayda TOt, olim YOflOt, yeYllacpoTa (a2-67), 
Tllhoy t5e TOtaVTa t5t' 6)1' planTet ｔｾｙ＠ nolty (68-107) .... 
... - dllo. ｦｬｾｙ＠ öu y' ovx ＸｮｴｔｾＨｪ･ｴｏＢ＠ dX'fjxoau. 

1) Dem. 20,95 nach Verlesung der Klagschrift (denn für ｎｏｍｏｾ＠
ist zu schreiben rPA<l>H): TavTa flEY 8aUY ä TOV TOVTOV YOflOV (juh-

XOfley cO, ovx ＸｭｔｾｴＵ･ｴ｡Ｎ＠ 24, 138 E{J(j'fjflOY TOY KV{Ja{)'fjyatä YOfl OY 

Ｈｪｯｾ｡ｙｔ｡＠ {)etyat ovx ＸｭｔｾＨｪ･ｉｏｙ＠ - dnExu{yau. Aesch. 1, 34 TOY nelli 

Tfj, neoe(jllla, Tmy cpvlmy YOflOY, 0'1' T{flaIlXo, oVTOai xai [ullOt TOIOVTOt 

･ｾｔｏｬｬ･Ｌ＠ aVYeA{)oyU, yeYllaflflEyot elai ｦｬｾ＠ ＸｭｔｾＦｴｏｙ＠ elyat. 

* 
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Ueberhaupt wird man wohl thun, in Rücksicht auf das 
ｒ･｣ｾｴｳｭｩｴｴ･ｬ＠ der Klage Gesetze und Psephismen strenger 
auselllanderzuhalten als das gewöhnlich geschieht. Von 
den beiden Klaggründen , die unsere Urkunde angiebt, 
dass das neue Gesetz dem bestehenden widerstreite, und 
dass es unzweckmässig sei, findet blos der erste . nicht 
der zweite seine Anwendung auf Beschlüsse der V ｾｬｫｳｶ･ｲﾭ
sammlung. Dass materielle Schädlichkeit eines Ekklesien-
beschlusses die Gesetzwidrigkeitsklage juristisch habe be-
grün.den können, hat Madvig gründlich widerlegt (Kl. philol. 
SchrIften 378 fg.). Aber ungerechtfertigt war es voraus-
zusetzen, .dass es mit Gesetzen nothwendig ebenso gehalten 
ｾｯｲ､･ｮ＠ SeI, und demgemäss über das entgegenstehende Zeug-
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ｨｾｴ＠ zunachst ellle nnverächthche Stutze an der Klagrede gegen 
Tlmokmtes selbst, welche dessen Gesetz eben nnter den bei den 
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dIe Elllfuhrung WIe dIe Ausführung dieses zweiten Gesichts-
ｾｵｮｫｴ･ｳ＠ ｾ･ｷ･ｩｳｴＬ＠ dass hier die Nützlichkeitsfrage berechtigt, 
Ja dass SIe geboten war, nicht etwa missbräuchlich in der 
bei. Verhandlungen über die Gesetzwidrigkeit von Psephismen 
behebten Advokatenmanier in die Rechtsfrage hineinge-
zogen ist. 2) 

Atticis quibuA civitas alicui confertur p. 21. Philippi Rhein. Mus. 
34, 609. 

1) Madvig a. a. O. 380. ＺｾＸＵ＠ und bestimmter Lipsius Att. Pro-
cess 431. 

2) V gl. 61 noUov, (j' ay TI, eXot YO/lOV, eTl xai xalm, eX0Y'ta, 
ｾｅｬＬＬＧｖｶＢＧ｡＠ ?" -, ", 
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Auch in anderen bekannten Fällen ist es die Brauch-
barkeit des Gesetzes, gegen die sich der Angriff in erster 
Linie richtet: 1) der stehende Ausdruck otx ＸｮＺｴＱ［ｾｏｓｴｏｾ＠ (der, 
so viel ich sehe, bei angefochtenen Psephismen nicht vor-
kommt) ist augenscheinlich dem· Gesetz entnommen, durch 
welches die Klage bedingt war. 

Auf dieses Gesetz verweist ausdrücklich der Schlusssatz 
unserer Urkunde Ｇｃ｡ｾ＠ ｲＨＡ｡Ｈｰ｡ｾ＠ slvat xa-c' av-cov xa-ca -cov "OflOV 
ｾｾ＠ xSl-cat, 8tlV Ｇｃｴｾ＠ ｦｬｾ＠ ＸｮＺｴＭ｣ｾＰＸｴｏｖ＠ :tfj vop.ov. Die Verweisung 
selbst scheint freilich auffallend: sollte man die gesetzlichen 
Vorschriften über die Klagen nicht eben an der Stelle er-
warten, wo festgesetzt ist, unter welchen Bedingungen über-
haupt Gesetzvorschläge eingebracht werden und in Kraft 
treten sollen? Gewiss wird sich Niemand leicht zu der An-
nahme verstehen, (dass man im Gesetz die Strafbestimmung 
jedesmal von dem betreffenden Verbrechen getrennt und als 
etwas fiir sich Bestehendes aufgestellt habe' (Westeflllann 
S. 59). Wohl aber mochten praktische Gründe gebieten, 
jene Klagen nicht von den inhaltlich verwandten Gegen-
ständen, vor Allem der Gesetzwidrigkeitsklage gegen Pse-
phismen, zu trennen, um sie an die Bestimmungen über die 
Nomothetenverhandlung anzuschliessen, mit denen sie in 
keinem Zusammenhang stehen. Den Ausschlag giebt die 
Anlage deR athenischen Gesetzbuches, wie ich sie im ersten 
Abschnitt entwickelt habe. Wenn die Bemerkung (S. 94) 

x ° l' 0 V TaT fj y Il a cp fj, nemTOY fley nallo. TOV, YOflOV, YOflo{}nOvYTa 

(17--31), (jevullOY (je vneYayda TOt, olim YOflOt, yeYllacpoTa (a2-67), 
Tllhoy t5e TOtaVTa t5t' 6)1' planTet ｔｾｙ＠ nolty (68-107) .... 
... - dllo. ｦｬｾｙ＠ öu y' ovx ＸｮｴｔｾＨｪ･ｴｏＢ＠ dX'fjxoau. 

1) Dem. 20,95 nach Verlesung der Klagschrift (denn für ｎｏｍｏｾ＠
ist zu schreiben rPA<l>H): TavTa flEY 8aUY ä TOV TOVTOV YOflOV (juh-

XOfley cO, ovx ＸｭｔｾｴＵ･ｴ｡Ｎ＠ 24, 138 E{J(j'fjflOY TOY KV{Ja{)'fjyatä YOfl OY 

Ｈｪｯｾ｡ｙｔ｡＠ {)etyat ovx ＸｭｔｾＨｪ･ｉｏｙ＠ - dnExu{yau. Aesch. 1, 34 TOY nelli 

Tfj, neoe(jllla, Tmy cpvlmy YOflOY, 0'1' T{flaIlXo, oVTOai xai [ullOt TOIOVTOt 

･ｾｔｏｬｬ･Ｌ＠ aVYeA{)oyU, yeYllaflflEyot elai ｦｬｾ＠ ＸｭｔｾＦｴｏｙ＠ elyat. 
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zutreffend ist, dass hier unter den einzelnen Behörden als 
Gerichtsvorständen die Klagen zusammengestellt waren, welche 
in ihre Competenz fielen, so fanden die Klagen gegen un-
taugliche und verfassungswidrige Gesetzanträge ihren Platz 
unter den (Gesetzen der Thesmotheten'. Und dass sie dort 
standen, lehrt mit wünschenswerther Bestimmtheit Aristoteles' 
Aufzählung (fr. 378 R. aus Pollux VIII 87) 01 fl8V ,[}ea-

u. I \, fJ '} \ ") I \,_ 

flOvHCU ﾷＭｸ｡ｴﾷＧｌＢ｡ｾ＠ ff'l0 ｯｬｬＮ｡ｾ＠ EUJayov(Jt xaL ＧｌＢ｡ｾ＠ 'Cwv na'la-
I '\)/':J '..i' , I 

VOIUtJV ｹＨＡ｡ｲｰ｡ｾ＠ xat u Ｇｃｬｾ＠ fl-r; enL'CljUELOV VOflOV Y'la-
!fJElEV, xa;' O'C'lCl'Cr;yo'ir; EV,[}lJ11ag. 

Damit ist nicht allein jene Verweisung auf einen andern 
Gesetzestitel erklärt, sondern zugleich ihre Form gerecht-
fertigt. Westermann tadelt, dass das citirte Gesetz sich nur 
auf den einen Fall bezieht, wenn Jemand einen nachtheiligen 
Gesetzantrag stellt: wobei der zweite durchaus verschiedene, 
wenn der Vorschlag einem bestehenden Gesetze zuwiderläuft, 
unlogisch unter jenen subsumirt werde. 1 ) Allein das liegt 
nicht in den Worten. Der Fall (wenn Einer ein unzweck-
mässiges Gesetz einbringt' stand, wie Aristoteles' Angabe 
bestätigt, an der Spitze des betreffenden Abschnitts der Ge-
setzsammlung und konnte wie ein Titel citirt werden. Der 
andere Fall, dass der Inhalt des Antrags geltenden Gesetzen 
zuwiderläuft, war jenem nicht untergeordnet, aber ange-
schlossen, da das Rechtsverfahren genau dasselbe war: und 
zwar in der Form angeschlossen, welche die Anführung bei 
Demosthenes gegen Lept. 96 ziemlich treu gewahrt hat 
ed'lov Xd,EVOV'COg VOflOV xai xa'C' av'C(> TOV'CO 8VOXOV Etvat 

'CD Y'larpfi, seXv svav'1:iog n 'Coig n'lo'CE'lOV ｘｅｴｦｬＸｖｏｌｾ＠, 
VO fl 0 L g. 

1) Umgekehrt vermisst Westermann im Einleitungssatz evavdov 

ｾ･＠ voftoY ftiJ ｅｾ･ｩｶ｡ｴ＠ u{}8vat •.. neben dem eYavdor; den ov" ｢ｲｴＷ［ｾｾｅｴｯｲ［Ｎ＠
Ich denke, ein ausdrückliche& V erbot Ｆｶ･ｊｬｴＬＬｾｾ･ｴｯｶ＠ v0ft0v ftiJ el;eiYa' 

",{}{vat durfte sich der Gesetzgeber füglich ersparen. 
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Von weiteren Fällen, die in demselben Zusammenhang 
zu erwähnen gewesen wären, ist nichts bekannt. Der ein-
zige, den man vermissen könnte, der Fall dass ･ｩｾ＠ Vor-
schlag ohne Beobachtung der ｾ･ｳ･ｴｾｬｩ｣ｾ＠ ｶｯｲｧ･ｳｾｨｲｉ･｢･ｮ･ｮ＠

Formen und Bedingungen (na'la 'L"ovg ｖｏｦｌｏｖｾＩ＠ emgebracht 
wird, 1) deckt sich mit der Begründung der Paranomonklage 

bei Psephismen, und war ｶ･ｲｭｵｴｨｬｩｾｨ＠ bei ､ｩ･ｳ･ｾ＠ unter?e-
bracht. Um so mehr fällt ins GewIcht, dass dIe Bestim-
mungen, welche über den Inhalt der Gesetzwidrigkeitsk!age 
gegen Volksbeschlüsse hinausgingen, im Gesetzbuch eme.n 
eigenen Abschnitt neben dieser Klage bildeten. 2) Im attI-
schen Rechtsverfahren gegen ein von den ｾｯｭｯｴｨ･ｴ･ｮ＠ ge-
nehmigtes Gesetz ist dem controllirenden ｇ･ｲｩ｣ｨｾｨｯｦ＠ ･ｾｮ＠

weiterer Spielraum der Prüfung gegeben, und mmmt ｾｉ･＠

Frage der Zuträglichkeit des Gesetzes die erste Stelle em: 
ｾｩ､ｓ＠ wolIl vereinbar mit der unterscheidenden ａｵＺ｡Ｇｬ［ｌｾｳｵｮｧ＠

vom Wesen des Gesetzes, auf die näher einzugehen ｾ｣ｨ＠ zp,i;r 
für diesmal versage. 

1) Dem. g. Timokr. 108 (S. 136 Anm. 2). Wenn eine Aufzählung 
solcher Bedingungen daselbst § 18 mit den Worten schliesst av M 
"" 7:0VUJJV 8'1' ｾ｡･｡ｦｊｦｩＬ＠ uj) fJov}'0ftivC{J (j[/jwat reacpea{}at, so folgt daraus 
natürlich nicht, dass in dem Gesetz über die Klagform diese einzel-
nen Bedingungen alle ausdrücklich aufgeführt waren. Westermann 
S. 60 gründet auf diese Stelle seine abweichende Auffassung, dass 
an die Vorschriften übel' die Modalität der Gesetzgebung sich un-
mittelbar die Erörterung des gemeinsamen Rechtsverfahreus ange-
schlossen habe. 

2) Irrig nahm man bei Pollux VIII 87 (S. 138) vor "al el: ur; 

eine Lücke und Ausfall anderer Arten der reacpiJ ｾ｡･｡ｶｯｦｴｷｶ＠ an 
Ｈｓｴｾｪ･ｮｴｩｮ＠ De Iu!. Pollucis auctoritate 10). 
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zutreffend ist, dass hier unter den einzelnen Behörden als 
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u. I \, fJ '} \ ") I \,_ 

flOvHCU ﾷＭｸ｡ｴﾷＧｌＢ｡ｾ＠ ff'l0 ｯｬｬＮ｡ｾ＠ EUJayov(Jt xaL ＧｌＢ｡ｾ＠ 'Cwv na'la-
I '\)/':J '..i' , I 

VOIUtJV ｹＨＡ｡ｲｰ｡ｾ＠ xat u Ｇｃｬｾ＠ fl-r; enL'CljUELOV VOflOV Y'la-
!fJElEV, xa;' O'C'lCl'Cr;yo'ir; EV,[}lJ11ag. 
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ed'lov Xd,EVOV'COg VOflOV xai xa'C' av'C(> TOV'CO 8VOXOV Etvat 

'CD Y'larpfi, seXv svav'1:iog n 'Coig n'lo'CE'lOV ｘｅｴｦｬＸｖｏｌｾ＠, 
VO fl 0 L g. 

1) Umgekehrt vermisst Westermann im Einleitungssatz evavdov 

ｾ･＠ voftoY ftiJ ｅｾ･ｩｶ｡ｴ＠ u{}8vat •.. neben dem eYavdor; den ov" ｢ｲｴＷ［ｾｾｅｴｯｲ［Ｎ＠
Ich denke, ein ausdrückliche& V erbot Ｆｶ･ｊｬｴＬＬｾｾ･ｴｯｶ＠ v0ft0v ftiJ el;eiYa' 

",{}{vat durfte sich der Gesetzgeber füglich ersparen. 
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Von weiteren Fällen, die in demselben Zusammenhang 
zu erwähnen gewesen wären, ist nichts bekannt. Der ein-
zige, den man vermissen könnte, der Fall dass ･ｩｾ＠ Vor-
schlag ohne Beobachtung der ｾ･ｳ･ｴｾｬｩ｣ｾ＠ ｶｯｲｧ･ｳｾｨｲｉ･｢･ｮ･ｮ＠

Formen und Bedingungen (na'la 'L"ovg ｖｏｦｌｏｖｾＩ＠ emgebracht 
wird, 1) deckt sich mit der Begründung der Paranomonklage 

bei Psephismen, und war ｶ･ｲｭｵｴｨｬｩｾｨ＠ bei ､ｩ･ｳ･ｾ＠ unter?e-
bracht. Um so mehr fällt ins GewIcht, dass dIe Bestim-
mungen, welche über den Inhalt der Gesetzwidrigkeitsk!age 
gegen Volksbeschlüsse hinausgingen, im Gesetzbuch eme.n 
eigenen Abschnitt neben dieser Klage bildeten. 2) Im attI-
schen Rechtsverfahren gegen ein von den ｾｯｭｯｴｨ･ｴ･ｮ＠ ge-
nehmigtes Gesetz ist dem controllirenden ｇ･ｲｩ｣ｨｾｨｯｦ＠ ･ｾｮ＠

weiterer Spielraum der Prüfung gegeben, und mmmt ｾｉ･＠

Frage der Zuträglichkeit des Gesetzes die erste Stelle em: 
ｾｩ､ｓ＠ wolIl vereinbar mit der unterscheidenden ａｵＺ｡Ｇｬ［ｌｾｳｵｮｧ＠

vom Wesen des Gesetzes, auf die näher einzugehen ｾ｣ｨ＠ zp,i;r 
für diesmal versage. 

1) Dem. g. Timokr. 108 (S. 136 Anm. 2). Wenn eine Aufzählung 
solcher Bedingungen daselbst § 18 mit den Worten schliesst av M 
"" 7:0VUJJV 8'1' ｾ｡･｡ｦｊｦｩＬ＠ uj) fJov}'0ftivC{J (j[/jwat reacpea{}at, so folgt daraus 
natürlich nicht, dass in dem Gesetz über die Klagform diese einzel-
nen Bedingungen alle ausdrücklich aufgeführt waren. Westermann 
S. 60 gründet auf diese Stelle seine abweichende Auffassung, dass 
an die Vorschriften übel' die Modalität der Gesetzgebung sich un-
mittelbar die Erörterung des gemeinsamen Rechtsverfahreus ange-
schlossen habe. 

2) Irrig nahm man bei Pollux VIII 87 (S. 138) vor "al el: ur; 

eine Lücke und Ausfall anderer Arten der reacpiJ ｾ｡･｡ｶｯｦｴｷｶ＠ an 
Ｈｓｴｾｪ･ｮｴｩｮ＠ De Iu!. Pollucis auctoritate 10). 



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sitzungsberichte der philosophisch-philologische
und historische Klasse der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften München

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 1886

Autor(en)/Author(s): Schöll Rudolf

Artikel/Article: Ueber attische Gesetzgebung 83-139

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21113
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=56472
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=374033

